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Samstagsklausur im Offentlichen Recht

Im Zuge der geltenden MaBnahmen zur Bekdmpfung des Coronavirus befindet sich Bayern
weiterhin in einem Lockdown.

Schiiler werden nunmehr seit mehr als einem Jahr groftenteils online unterrichtet, sind von
thren Freunden und Mitschiilern weitgehend abgeschnitten und konnen nicht wie gewohnt ihren
Freizeitaktivititen nachgehen. Auch eine Vielzahl von Erwachsenen hat den reguldren
Arbeitsplatz vom Biiro in die Wohnungen verlegen miissen oder kann im Zuge der Pandemie
gar nicht ihrer Arbeit nachgehen. Dies stellt viele Familien und Partnerschaften vor grof3e
Herausforderungen. Die Einschrinkungen im Alltag, ungewohnte Tagesabldufe sowie
Unsicherheit sorgen fiir Anspannung. Auch Zukunftsingste und finanzielle Sorgen verstirken
den Stress. So kann es hdufiger zu Streit, Aggressionen oder Gewaltausbriichen innerhalb der

hduslichen Umgebung kommen.

Der 16-jdhrige Jonas (J) lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter (M) in Wiirzburg und besucht
die 10. Klasse einer Realschule.

Schon als kleines Kind bereitet er der Mutter durch seine stindigen Wutausbriiche grofle
Sorgen. Auf Medikamente gegen seine Aggressionen hat sie jedoch immer selbstbestimmt
verzichtet. Mit der Zeit ist er seiner Mutter korperlich deutlich liberlegen geworden, Angst hat
sie vor ihrem Sohn jedoch nie haben miissen. Autogenes Training und viel sportliche
Ertlichtigung verhelfen dazu, seine Launen in Schach zu halten. Aufgrund der andauernden
Situation kommt es in letzter Zeit jedoch immer hiufiger zu starken Auseinandersetzungen. Der
Sohn schreit, tritt und schldgt auf Gegenstéinde in der Wohnung ein oder erhebt die Hand gegen
seine Mutter. Mehrfach haben Nachbarn, die die heftigen Wutausbriiche in dem sehr
hellhérigen Wohnhaus deutlich wahrnehmen kdnnen, besorgt die Polizei verstindigt. Bisher
blieb es jedoch immer bei Verwarnungen, da es nie zu korperlichen Angriffen kam.

Auch am frithen Abend des 04. April 2021 kommt es wieder einmal zu einer lautstarken
Streitigkeit zwischen Mutter und Sohn. Kurzerhand greift sich der J von der Geschirrablage
einen Teller und wirft diesen zielgerichtet auf die Mutter, um sie endlich zum Schweigen zu

bringen. Diese kann sich zwar noch rechtzeitig ducken, der Teller zerschellt aber an der Wand



und sie wird von einer Scherbe an der Augenbraue getroffen und erleidet eine Schnittwunde.
M ist iiber das Verhalten ihres Sohnes so erschreckt, dass sie fliichtig die Wohnung verlésst,
um sich dariiber klar zu werden, was gerade passiert sei.

Beim Verlassen der Wohnung trifft sie noch im Hausflur auf zwei Polizeibeamten von der
Polizeiinspektion Wiirzburg-Stadt. Aufmerksame Nachbarn hatten wieder einmal die Polizei
verstindigt.

Sie befragen die M nach ihrer blutenden Schnittwunde. Obwohl die Mutter der Meinung ist,
dass sie gar keine Hilfe bendtige und die Polizisten instdndig bittet, ihren Sohn doch in Ruhe
zu lassen, rdumt sie ein, dass es sein konnte, dass ihr Sohn wieder aggressives Verhalten ihr
gegeniiber an den Tag legen und handgreiflich werden konnte. Er sei doch aber ihr Kind und
damit kidme sie schon zurecht, letztlich wisse sie am ehesten, was gut fiir ihren Sohn ist.
Wihrend die Mutter vor dem Haus am Polizeiwagen die Wunde von der Polizistin A notdiirftig
versorgen ldsst, ordnet Polizist B oben in der Wohnung gegeniiber dem J an, dass sich dieser in
der Zeit vom 04. April 2021 18.30 Uhr bis zum 14. April 2021 18.30 Uhr nicht an den
Ortlichkeiten der Wohnung aufhalten oder diese betreten darf.

Frage 1

J ist entgeistert. Nie hdtte er damit gerechnet, dass ein paar aus seiner Sicht harmlose
Streitereien solche Konsequenzen bringen wiirden. Zudem konne er gar nicht verstehen, wieso
seine Mutter dabei gar kein Mitspracherecht gehabt habe, geschweige denn dabei sein musste,
wenn ein Wohnungsverweis gegen ihn ausgesprochen wird. Er will so schnell wie mdoglich,
eigentlich noch vor Beendigung des ausgesprochenen Zeitraums, zuriick in die Wohnung zu
seiner Mutter, seiner einzigen Bezugsperson. SchlieBlich wisse seine Mutter, wie man mit
seinen Verhaltensweisen umzugehen habe.

Er konne sich aullerdem aufhalten, wo er wolle, erst recht, wenn es sich dabei um sein zu Hause
handele. Dort befinden sich all seine Sachen und sein Lebensmittelpunkt, nur dort wiirde er sich

auch wohlfiihlen.

Gegen die polizeiliche Mallnahme stellt J noch am selben Tag beim Verwaltungsgericht einen
Antrag auf moglichst sofortigen Rechtsschutz. Er hilt die polizeiliche Mallnahme fiir

rechtswidrig, insbesondere fiir unverhéltnisméfBig. Wie wird das Gericht entscheiden?



Frage 2

Nachdem die ganze Sache vorerst ausgestanden ist und J wieder zu Hause ist, mochte die Mutter
direkt herausfinden, ob auch sie als Mutter eine Mdglichkeit hat, sich gegen die Maflnahmen
ihres Sohnes zu wehren. Es konne doch gar nicht sein, dass das eigene Kind aus der Wohnung
verwiesen wird, zumal es sich bei der Tétlichkeit wahrscheinlich nur um einen Ausrutscher
handelte. Wegen ein paar Streitigkeiten konne doch nicht jedes Mal solch ein Aufriss gemacht
werden. Sie sucht daher am 15. April 2021 einen Rechtsanwalt auf. Wére eine Klage der Mutter

gegen die polizeiliche MaBBnahme zulédssig?

Es ist lediglich auf die Zulissigkeit einzugehen.

Hinweis:

Es ist davon auszugehen, dass fiir die Unterkunft und Versorgung des J durch das zusténdige
Jugendamt im oben genannten Zeitraum gesorgt ist und keine Gefahr der Obdachlosigkeit oder

Verwahrlosung besteht.
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Teil I:

Auer (A) moéchte sich mit einem kleinen Betrieb fiir Aushub- und Fundamentarbeiten
mit zwei Teilzeitangestellten selbstédndig machen. Eine Eintragung in das Handelsre-
gister ist nicht geplant und erfolgt auch spater nicht.

Fur seinen neuen Betrieb mochte er einen gebrauchten Bagger erwerben. Er begibt
sich am 2. Juli 2020 zur Bergmann GmbH & Co. KG (B), die einen Handel mit neuwer-
tigen und gebrauchten Baumaschinen betreibt. Die dort angestellte Verkauferin Cre-
mer (C) zeigt Auer mehrere Baumaschinen. Auer zeigt schliel3lich Interesse an einem
gebrauchten Bagger der Marke ,Driller?, den die Bergmann GmbH & Co. KG erst kirz-

lich mit anderen Baugeraten von der Grube GmbH (G) erworben hat.

Bei der Grube GmbH war es zu einem Bruch der Lenkstange der hydraulischen Steu-
erung des Baggerarms gekommen. Ein Mitarbeiter der Grube GmbH hatte die Bruch-
stelle zwar provisorisch, jedoch optisch so gut zusammengeschweil3t, dass die Naht-
stelle lediglich bei vollig eingefahrenem Baggerarm und nur bei genauem Hinsehen
erkennbar ist. Einer dauerhaften Belastung hélt die reparierte Lenkstange jedoch nicht
stand. Bei Ankauf des Baggers von der Grube GmbH wurde die Reparatur zwar be-
sprochen, der bei der Bergmann GmbH & Co. KG dafiur zustandige Angestellte Dietz
(D) hatte diese Information jedoch aus Versehen in die fur einen ahnlichen Bagger
angelegten Unterlagen eingetragen. Cremer, die davon nichts weil3 und sich auf die
Richtigkeit der Eintragung in den Verkaufsunterlagen verlasst, erklart gegenuber Auer
ausdricklich, dass der Bagger technisch einwandfrei und bislang ohne Reparaturen

sei.

Auer erklart daraufhin, dass er den Bagger erwerben méchte. Er und Cremer verstan-
digen sich zunachst mundlich tber den Kaufpreis von 40.000,- € sowie Uber die Zah-
lungsweise. Auer soll 5.000,- € sofort bezahlen, weitere 5.000,- € zum 31. Juli 2020
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und anschlieBend sechs Mal 5.000,- € zuzuglich 4 % Zinsen vierteljahrlich zum Quar-
talsbeginn ab 1. Oktober 2020. Cremer setzt daraufhin, wie vorab besprochen, am
Computer einen schriftlichen Vertrag auf. In dem Vertrag sind die von ihr Gber den
Zustand des Baggers gegebene Erklarung und ferner samtliche Angaben tber Kauf-
preis, Ratenzahlung und die damit verbundene Verzinsung enthalten. Der Vertragstext
enthalt aber auch als vorgegebenen Textbaustein die bei der Bergmann GmbH & Co.
KG fir den Verkauf gebrauchter Maschinen ubliche Klausel, dass das Baufahrzeug
gekauft wie besichtigt werde und die Haftung der Bergmann GmbH & Co. KG - soweit
nicht Leben, Korper oder Gesundheit beeintrachtigt seien - auf Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit beschrankt sei. Als Auer dies liest, kommen ihm Bedenken, da er damit
ja doch "die Katze im Sack" kaufe. Daraufhin macht Cremer das Angebot, dass Auer
den Bagger erst einmal ausprobieren und sodann nach Belieben entscheiden kdnne,
ob er den Bagger behalten oder seine Anzahlung zurtickhaben méchte. Dies solle er
bis zum 4. Juli 2020 mitteilen. Auer halt das fir akzeptabel, woraufhin Cremer diese
Vereinbarung noch in den Vertragstext aufnimmt. Daraufhin unterschreiben Cremer im
Namen der Bergmann GmbH & Co. KG und Auer jeweils den ausgedruckten Vertrag
mitsamt der Gewahrleistungsklausel. Auer unterzeichnet auch noch eine den gesetz-
lichen Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung, zahlt 5.000,- € in bar an und

nimmt den Bagger sowie eine Abschrift der Vertragsurkunde mit.

Auer macht mit dem Bagger am 3. Juli 2020 einige Probearbeiten, ohne dass sich
Funktionsstérungen zeigen. Allerdings vergisst er am 4. Juli 2020 die vereinbarte

Ruckmeldung bei der Bergmann GmbH & Co. KG.

Am 6. Juli 2020 nimmt Auer seine Tatigkeit auf und kann auch sogleich den ersten
Auftrag fur sein Unternehmen akquirieren. In der Folge arbeitet er taglich mit dem Bag-
ger. Am 19. Juli 2020 bricht dann die geschweil3te Lenkstange des Baggerarms, der
Bagger ist nicht mehr mandévrierfahig. Auer meldet sich telefonisch bei der Bergmann
GmbH & Co. KG, gibt an, dass der Bagger nicht mehr zu gebrauchen sei, und fordert
diese auf, etwas zu unternehmen. Die bei der Bergmann GmbH & Co. KG angestellte
Mechanikerin Meier (M) eilt daraufhin zur Baustelle und untersucht den Schaden. Auer
und Meier vereinbaren, dass Meier den Bagger in die Werkstatt der Bergmann GmbH

& Co. KG mitnimmt, um ihn dort zu reparieren. Als am folgenden Tag Meier die in der
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Firma zu dem Fahrzeug vorhandenen Unterlagen prift, klart sich die falsche Eintra-
gung zum Vorschaden auf. In der Werkstatt stapeln sich allerdings die dringenden
Reparaturauftrage anderer Kunden, sodass mit der Reparatur des Baggers friihestens
am 6. August 2020 begonnen werden kann, wobei derzeit auch unklar ist, ob die Re-
paratur am selben Tag abgeschlossen oder langere Zeit in Anspruch nehmen wird.
Meier teilt ihnre Erkenntnisse Auer mit. Auer bittet, ihm in der Zwischenzeit wenigstens
ein Ersatzgerat zur Verfugung zu stellen, da er seinen ersten Auftrag bis Anfang Au-
gust beenden musse und hierfiir auf einen Bagger dringend angewiesen sei. Zudem
wurde sich eine Verzégerung fir seinen gerade erst aufgenommenen Betrieb extrem
geschaftsschadigend auswirken. Meier leitet die Bitte an Cremer weiter, die aber kein
vergleichbares Fahrzeug bereitstellen kann. Cremer will dies Auer telefonisch erklaren,
kann ihre Nachricht bei Auer jedoch nur auf den Anrufbeantworter sprechen.

Als Auer den Anrufbeantworter am Abend des 20. Juli 2020 abhort, ist er verargert. Er
verfasst ein Schreiben, in dem er erklart, dass das Vertragsverhaltnis aus allen in
Frage kommenden Grinden beendet sei, die Bergmann GmbH & Co. KG kdnne den
Bagger behalten. Das Schreiben gibt er am 23. Juli 2020 personlich bei der Bergmann
GmbH & Co. KG ab.

Am 31. Juli 2020 erhalt Auer einen Brief der Refinanzierungsbank Raff AG (R), mit
dem diese anzeigt, dass ihr - was zutrifft - am 15. Juli 2020 von der Bergmann GmbH
& Co. KG deren Kaufpreisforderung gegen Auer abgetreten worden sei. Auer solle die

fallige Rate von 5.000,- € auf das angegebene Bankkonto der Raff AG Uberweisen.

Teil lI:

Da die Bergmann GmbH & Co. KG sich weigert, Auer die geleistete Anzahlung zurtick-
zuzahlen, will Auer Anfang September 2020 die Bergmann GmbH & Co. KG auf Riick-

zahlung der ersten Rate zuziglich Zinsen verklagen.
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Vermerk fur die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das - gegebenenfalls
hilfsgutachtlich — auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebe-

nen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I:
Kann die Raff AG von Auer Zahlung von 5.000,- € verlangen?

Zu Teil ll:

1. Kann Auervon der Bergmann GmbH & Co. KG den Betrag von 5.000,- € in vollem
Umfang zuriickfordern oder kdnnte die Bergmann GmbH Co. KG erreichen, dass
der Anspruch des Auer zu reduzieren ist? Auf die konkrete Hohe einer etwaigen
Reduzierung ist dabei nicht einzugehen.

2.  Welches Gericht ware fir die Klage des Auer sachlich zustandig?

Hinweise:

Bei der Bearbeitung ist davon auszugehen, dass die von Cremer und Auer unterschrie-
bene Vertragsurkunde den einschlagigen Vorgaben gemafd Art. 247 88 6 bis 13 EG-

BGB entspricht. 8§ 491a BGB bleibt bei der Bearbeitung aul3er Betracht.

Ein eventueller Verzugsschaden des Auer bleibt bei der Bearbeitung auf3er Betracht.
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Die energy+air GmbH beabsichtigt, auf dem Grundstiick FINr. 140 in der kreisangehtrigen Gemeinde
Taching am See, Landkreis Traunstein, Regierungsbezirk Oberbayern, eine Windenergieanlage zu
errichten. Das Grundstiick, das im Eigentum der Huberta Hube steht und fir 20 Jahre an die GmbH
verpachtet ist, liegt im AufRenbereich. Der konkrete Standort befindet sich auf einem Hohenriicken in
der Né&he des Tachinger Sees in einem Bereich mit besonders hohen Windstarken. In der n&heren
Umgebung stehen Hochspannungsleitungen, die ndchste Wohnbebauung im Ortsteil Tengling ist etwa
1,7 km entfernt. Die energy+air GmbH betreibt bereits eine Reihe von Windenergieanlagen und ist
gewerblicher Stromanbieter. Die geplante Windenergieanlage der Marke Enercon E 35, bestehend aus

einem Stahlbetonmast, einem Rotor mit Nabe und Rotorblattern, hat eine Gesamthdhe von 35 m.

Die Gemeinde Taching am See mit 1.920 Einwohnern ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft
Waging, die aus den Gemeinden Taching am See und Wonneberg sowie dem Markt Waging am See

gebildet wird; bei Letzterem befindet sich auch der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft.

Der Bauantrag der GmbH, unterschrieben von der Geschaftsfihrerin Dr. Belinda Blume, geht samt
den vollstandigen Bauvorlagen am 8. Oktober 2020 bei der Verwaltungsgemeinschaft ein. Diese leitet
die Bauantragsunterlagen an die Gemeinde Taching am See weiter, die sie am 9. Oktober 2020
erhélt. Die Bausache wird nach ordnungsgemafer Ladung in der Sitzung des Gemeinderats der
Gemeinde Taching am See am 30. Oktober 2020 behandelt. Die Mehrzahl der Gemeinderatsmitglieder
ist sich unsicher dartiber, ob eine solche Anlage an dem vorgesehenen Standort planungsrechtlich
zuldssig sein kann. Auf Vorschlag von Gemeinderatsmitglied Wolfgang Wulf wird mehrheitlich der
Beschluss gefasst, sich vor einer endgiltigen Entscheidung lber den Bauantrag vom zustandigen
Referenten des Bayerischen Gemeindetags rechtlich beraten zu lassen. Die Beratung, die am
26. November 2020 stattfindet, ergibt, dass die planungsrechtliche Zulédssigkeit von Vorhaben im
AuBenbereich immer eine Frage des Einzelfalles sei und auch privilegierte Vorhaben dort nicht

zwingend zuldssig seien.

Im Anschluss daran setzt der erste Burgermeister der Gemeinde Taching am See, Fritz Feigl, die
Bausache auf die Tagesordnung fiir die Sitzung des Gemeinderats am 8. Dezember 2020. Die Sitzung

wird ordnungsgemal ortsiiblich bekanntgemacht. Infolge eines Biroversehens wird die Tagesordnung
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allerdings nicht mit der Ladung an die Gemeinderatsmitglieder versandt. In der Sitzung am
8. Dezember 2020 erkldren sich aber alle anwesenden Gemeinderatsmitglieder bereit, sich mit der

Bausache zu befassen. Aus beruflichen Griinden entschuldigt abwesend ist Gemeinderat Peter Putz.

Vor der beschlussmaRigen Entscheidung UGber das gemeindliche Einvernehmen wird das
Gemeinderatsmitglied Hartmut Hube mehrheitlich durch Beschluss ausgeschlossen. Der Gemeinderat
geht von einer personlichen Beteiligung aus, da Hartmut Hube der chemalige Lebensgefahrte
der Eigentumerin und Verpédchterin des Standortgrundstiicks ist. Daran anschlielend verweigert der
Gemeinderat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Begriindet wird dies damit, dass aus Sicht
der Gemeinde bei einer gewerblichen Nutzung, wie hier, eine Privilegierung im AufRenbereich mehr
als fraglich sei; zudem seien auch erkennbar 6ffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB betroffen,
der Flachennutzungsplan stelle - was zutrifft - im fraglichen Bereich eine Flache fiir Landwirtschaft
dar. Uberdies konne die Antragstellerin, die nicht Eigentiimerin des Grundstiicks sei, sich ohnehin
nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG berufen. Auch sei nach Auffassung der Gemeinde die wegemaRige
ErschlieBung nicht sichergestellt. Zu dem Grundsttick fuhre - was zutrifft - ein nur etwa 2,70 m breiter
offentlicher Feld- und Waldweg, der nicht asphaltiert sei. An der mangelnden ErschlieBung andere
auch das vorgelegte Vertragsangebot nichts, nach dem die GmbH sich verpflichten wirde, alle
notwendigen MalRnahmen der ErschlieBung und des Unterhalts auf eigene Kosten durchzufuhren. Zu
einem entsprechenden Vertragsabschluss konne die Gemeinde schon allein wegen des
Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht gezwungen werden. SchlieBlich sei die

Gemeinde durch den Fremdenverkehr gepragt, der eine derartige Bausiinde nicht vertrage.

Die Verweigerung des Einvernehmens geht, tUber die Verwaltungsgemeinschaft weitergeleitet, dem

Landratsamt Traunstein am 11. Dezember 2020 zu.

Mit Bescheid des Landratsamtes Traunstein vom 16. Dezember 2020, als einfacher Brief am selben
Tag zur Post gegeben, wird der Bauantrag unter Hinweis auf das verweigerte Einvernehmen
abgelehnt. Der Ablehnungsbescheid geht der GmbH am 18. Dezember 2020 zu und enthalt eine

ordnungsgemé&Re Rechtsbehelfsbelehrung.

Mit Schriftsatz der Rechtsanwéltin Dr. Viola Vogel, der am 19. Januar 2021 beim Bayerischen

Verwaltungsgericht Munchen eingeht, erhebt diese im Namen der GmbH Klage gegen den Bescheid
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des Landratsamtes vom 16. Dezember 2021 und beantragt dessen Aufhebung sowie eine
Verurteilung des Landratsamtes zur Erteilung der Baugenehmigung. Begrindet wird die Klage
damit, dass das Bauvorhaben, unabhé&ngig davon, ob es gewerblich genutzt werde, im
AuRenbereich privilegiert sei, ohne dass Offentliche Belange daran etwas dnderten. Die GmbH
misse auch nicht Eigentiimerin des Grundstiicks sein, wenn sie eine Baugenehmigung
wolle. Soweit die Gemeinde ihre fremdenverkehrliche Prdgung einbringe, sei dies kein
Umstand, der im Rahmen von § 35 BauGB von Bedeutung wadre; eine etwaige Planung liege
insoweit nicht vor. Auch die wegemalige ErschlieBung des Baugrundstiicks stelle keinen
Hinderungsgrund dar, zumal die GmbH - was zutrifft - ein konkretes Erschlieungsangebot beziiglich
des Ausbaus des Feldwegs gemacht habe wund es an ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit hinsichtlich der darin (bernommenen Kosten der  ErschlieBung und des
Unterhalts keine Zweifel gebe. Die Gemeinde koénne dieses Angebot daher nicht einfach
ablehnen. AuBerdem sei fraglich, ob die Gemeinde Uberhaupt eigenstandig entscheiden konne, da

sie Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft sei.

Mit Schreiben vom 3. Februar 2021 beantragt das Landratsamt, die Klage abzuweisen, und
verweist auf die Grinde des streitgegenstandlichen Bescheids. Mit Beschluss des
Bayerischen  Verwaltungsgerichts Minchen vom 5. Februar 2021 wird die Gemeinde

Taching am See zum Verfahren beigeladen.

Mit Schriftsatz vom 18. Februar 2021 nimmt Rechtsanwalt Dietmar Deger fur die Gemeinde Taching
am See Stellung zur Klage und beantragt ebenfalls, diese abzuweisen. Zur Begriindung verweist er
auf die rechtlichen Umsténde, die zur Einvernehmensverweigerung gefiihrt hatten. Erganzend fiihrt
er aus, dass der Gemeinderat - was zutrifft - mit Beschluss vom 3. Februar 2021 formell
ordnungsgemaR die Aufstellung eines Bebauungsplans und daran anschlielend eine
Veranderungssperre beschlossen habe und  Aufstellungsbeschluss und  Verdnderungssperre
bereits ordnungsgemal ortsublich bekannt gemacht worden seien. Ziel der Bauleitplanung sei es,
die fremdenverkehrliche Pragung der Gemeinde zu erhalten. Zu diesem Zwecke werde fir
den gesamten AuBRenbereich ein Sondergebiet "Fremdenverkehr" festgesetzt unter Ausschluss
der besonders emissionstrachtigen Nutzungen nach 8 35 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 5 BauGB. Diese
Veranderungssperre miisse vom Verwaltungsgericht im vorliegenden Verfahren berlicksichtigt
werden. Damit stehe die planungsrechtliche Unzuléssigkeit des Vorhabens auf

alle Falle fest.
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Mit Schriftsatz vom 26. Februar 2021 erwidert Rechtsanwéltin Dr. Viola Vogel, dass die von
der Gemeinde beabsichtigte Planung eines Sondergebiets fir den gesamten AuRenbereich vor § 35

Abs. 1 BauGB jedenfalls keinen Bestand haben kdnne.

VermerKk fiir die Bearbeiter:

In einem Gutachten, in dem - gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen

einzugehen ist, sind die Erfolgsaussichten der Klage der energy+air GmbH zu prifen.

Auf Immissionsschutz- und Naturschutzrecht ist nicht einzugehen. Es ist davon auszugehen, dass die

Naturschutzbehdrde dem Vorhaben zugestimmt hat.
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Teil I:

Rechtsanwalt Riegel (R) aus Wiirzburg hat von seinem Grof3vater einen alten Traktor geerbt. Da er
neben seiner Anwaltstatigkeit hobbyméafig Wasserbiiffel ziichtet, will er den Traktor in Betrieb nehmen.
Zu diesem Zweck tibergibt er den Traktor dem Cremer (C), Geschéftsfiihrer der Landwirt GmbH (L) in
Wiirzburg, und bittet, den in die Tage gekommenen Traktor zu reparieren. Unternechmensgegenstand
der Landwirt GmbH ist die Reparatur von Landmaschinen sowie der Handel mit diesen durch An- und
Verkauf neuer und gebrauchter Traktoren aller Hersteller. Cremer hélt den Traktor fiir wertvoll und
beauftragt deshalb noch vor der Reparatur die Maschinensachverstéindige Sand (S), ein Gutachten {iber
den Traktor zu erstellen, um Riegel den Traktor gegebenenfalls spater abzukaufen. Hierfiir zahlt Cremer
im Namen der Landwirt GmbH als Auftraggeberin 3.500,- € an Sand. Riegel weil} hiervon nichts. Sand
erkennt in dem Traktor tatséchlich einen Original ,,Bans Bulldog 500 aus dem Jahr 1960 und schétzt
dessen Wert im derzeitigen Zustand auf 100.000,- €. Das Gutachten der Sachverstandigen Sand legt
Cremer nach Erhalt in die Postablage auf seinem Schreibtisch und féhrt in den Urlaub, ohne Weiteres
zu veranlassen.

Miiller (M), der stets zuverlédssige und sorgfiltige Prokurist der Landwirt GmbH, weiB}, dass Riegel den
Traktor nur iibergeben hat, um ihn reparieren zu lassen. Als er aber Sands Gutachten auf Cremers
Schreibtisch sieht, wittert er ein gutes Geschéft und ruft Becker (B), einen ihm bekannten Landwirt aus
Fulda in Hessen an, der schon seit vielen Jahren einen ,,Bans Bulldog 500 sucht. Miiller bietet ihm den
noch nicht reparierten Traktor im Namen der Landwirt GmbH — ohne vorherige Riicksprache mit Cre-
mer — zum Kauf an. Becker weil3, dass die Landwirt GmbH nicht Eigentiimerin des Traktors ist, meint
aber, dass die Landwirt GmbH diesen im iiblichen Geschéftsbetriecb verdulern darf, wie dies in der
Vergangenheit schon haufiger der Fall war. Becker nimmt das Angebot deshalb an. Wenige Tage spéter
fahrt Becker nach Wiirzburg, zahlt Miiller fiir den Traktor 120.000,- €, die dieser ordnungsgemal3 auf
dem Geschiftskonto der Landwirt GmbH verbucht, und nimmt den Traktor mit.

Als Riegel erfahrt, was geschehen ist, verlangt er sofort von Becker die Herausgabe des ,,Bans Bulldog
500°. Becker weigert sich. Er wendet ein, dass er den Traktor bei der Landwirt GmbH ordnungsgemal
erworben und sogar mehr bezahlt habe als der nicht reparierte Traktor am Markt wert sein diirfte. Der
iiberhohte Preis sei ihm zwar bewusst gewesen, aber er habe schon immer so einen ,,Bans Bulldog 500
haben wollen.

Da Becker auch nach mehrmaliger Aufforderung unnachgiebig bleibt und sogar einen Riickkauf ablehnt,
wendet sich Riegel nach dessen Riickkehr an Cremer und verlangt von der Landwirt GmbH die Zahlung
von 120.000,- €.

Cremer entgegnet, dass der Traktor — was zutrifft — nur 100.000,- € wert sei, und legt Sands Gutachten
vor. Es sei nur der Geschéftstiichtigkeit des Miiller zu verdanken, dass ein hoherer Preis erreicht worden
sei. Dieser Gewinn stehe daher der Landwirt GmbH zu. Dariiber hinaus sei Miiller nicht beauftragt und
befugt gewesen, den Traktor zu verduBern. Miiller habe zwar Einzelprokura, aber in seinem Arbeitsver-
trag sei — was zutrifft — vereinbart, dass er fiir Rechtsgeschifte, die 50.000,- € {liberschreiten, generell
die Zustimmung der Geschéftsfithrung bendtige. Auch wenn diesen Arbeitsvertrag auBer den Vertrags-
parteien niemand kenne, sei die Vereinbarung im AuBlenverhéltnis wirksam. Daher sei der Vertrag der
Landwirt GmbH mit Becker wohl ohnehin nichtig. Riegel kdnne sich deshalb an Becker halten, wenn
er den Traktor wiederhaben wolle.

Riegel will sich dies nicht bieten lassen. Er beauftragt die bei ihm als Praktikantin titige Jurastudentin
Arndt (A), die Rechtslage zu priifen. Wenn moglich, hétte er am liebsten den ,,Bans Bulldog 500 von
Becker zuriick, notfalls auch im Wege der Klage. Dabei ist es ihm wichtig, in Wiirzburg zu klagen.
Sollte eine solche Klage jedoch nicht erfolgsversprechend sein, soll wenigstens die Landwirt GmbH
ihm den erhaltenen Kaufpreis zahlen, mindestens aber den Wert des Traktors. Anspriiche gegen Cremer
und Miiller personlich will Riegel nicht geltend machen, da er Cremer nicht fiir verantwortlich und
Miiller nicht fiir zahlungskraftig hilt. Riegel will sich ferner, wenn moglich, in der Angelegenheit selbst
vertreten, damit nicht noch unnétige weitere Kosten entstehen.
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Teil II (Abwandlung):

Riegel ist auBerdem Eigentiimer eines Anhéngers ,,Bullbans 550%, der noch bei ihm in der Garage steht
und das gleiche Baujahr wie der Traktor ,,Bans Bulldog 500 hat. Zwar betragt der Einzelwert des An-
hangers 60.000,- €, der des Traktors 100.000,- €. Im Gespann sind Traktor und Anhénger allerdings als
»Bans Original 500er Reihe* 200.000,- € wert. Riegel mochte daher wissen, in welcher Hohe er An-
spriiche gegen die Landwirt GmbH infolge der Trennung des zusammengehorigen Gespanns hat.
SchlieBlich will Riegel wissen, ob er von der Landwirt GmbH mehr als den tatsdchlichen Wert verlangen
kann mit der Begriindung, dass der Traktor ein Erbstiick darstelle und er daher ein besonderes emotio-
nales Interesse an dem ,,Bans Bulldog 500 habe.

Vermerk fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das — gegebenenfalls hilfsgutachterlich
— auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen
zu beantworten:

Zu Teil I:
1. Hat eine in Wiirzburg erhobene Klage des Riegel gegen Becker auf Herausgabe des Traktors
Aussicht auf Erfolg?

2. Kann Riegel gegen die Landwirt GmbH Zahlungsanspriiche geltend machen?
3. Besteht ein Anspruch der Landwirt GmbH gegen Riegel auf Erstattung der Gutachterkosten,
mit dem sie gegebenenfalls aufrechnen konnte?

Zu Teil 11
4. In welcher Hohe bestehen etwaige Zahlungsanspriiche des Riegel gegen die Landwirt GmbH
aufgrund der Trennung des Gespanns von Traktor und Anhdnger?
5. Erhoht sich ein etwaiger Zahlungsanspruch des Riegel gegen die Landwirt GmbH, weil es sich
bei dem Traktor um ein Erbstiick handelt und Riegel deshalb an ihm ein besonderes emotionales
Interesse hat?

Hinweis zu beiden Teilen der Aufgabe:
Bei der Bearbeitung ist davon auszugehen, dass es fiir Traktoren keine Kfz-Briefe oder dhnliche Doku-
mente gibt.
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Julius-Maximilians-

A Samstagsklausur am 07.08.2021
U N.IVERS ITAT Offentliches Recht  Jura
WU RZ BU RG Patricia Zentgraf Uanep
Wiirzburg
Sachverhalt

Auf dem Grundstiick Flurnummer 934 der Gemarkung Lengfeld im Gebiet der kreisfreien Stadt
Wiirzburg (Regierungsbezirk Unterfranken) befindet sich entlang der dstlichen Grenze zum
Nachbargrundstiick Flurnummer 935 der Gemarkung Lengfeld eine massive, 2,5 Meter hohe
Mauer. Die Errichtung der Mauer wurde im Jahr 1980 ordnungsgeméf genehmigt; die Mauer
wurde entsprechend der Baugenehmigung im Einklang mit den geltenden Vorschriften erbaut.
Die Baugenehmigung aus dem Jahr 1980 ist bestandskréftig. Das Grundstiick Flurnummer 934,
auf dem sich die Mauer befindet, stand urspriinglich im Eigentum von Sabrina Zorn (Z). Diese
ist im November 2020 verstorben. Alleinerbe von Zorn ist Anton Abel (A). Das Nachbargrund-
stiick Flurnummer 935, das mit einem Wohnhaus bebaut ist, steht im Eigentum von Bettina

Becker (B).

Im Dezember 2020 stellt Becker fest, dass die Mauer auf dem Grundstiick Flurnummer 934
durch Risse und herausgefallene Steine stark beschédigt ist und sich zum Grundstiick Flurnum-
mer 935 hin neigt. Dies teilt Becker der Stadt Wiirzburg mit. Nach einer Ortsbegehung holt
diese darauthin ein Sachverstdndigengutachten ein, aus dem sich ergibt, dass die Grenzmauer
nicht mehr standsicher ist und bei weiterer Einwirkung von Feuchtigkeit und Frost jederzeit
einzustiirzen droht. Die Ursache der Standunsicherheit konne — so das Gutachten — allenfalls
durch sehr aufwendige und langdauernde Untersuchungsmafinahmen, die mehrere Monate in
Anspruch nehmen wiirden, ermittelt werden. Moglicherweise sei die Mauer durch eine jahre-
lange Einwirkung von Wasser und Frost beschédigt worden. In Betracht komme jedoch auch,
dass die Standunsicherheit auf Bodenveridnderungen auf dem Nachbargrundstiick Flurnummer
935 im Zusammenhang mit Bauarbeiten der Becker, die diese vor einigen Monaten durchge-
fiihrt habe, zurlickzufiihren sei. Ohne die Untersuchungsmafnahmen, die noch nicht durchge-
fiihrt worden seien, lasse sich die Frage nach der Ursache der Standunsicherheit nicht beant-
worten. Jedenfalls aber sei mit einem Einsturz der Mauer zu rechnen, wenn nicht bald Malinah-
men ergriffen wiirden. Zur Behebung der Standunsicherheit wird in dem Gutachten vorgeschla-

gen, die Mauer von Grund auf zu sanieren oder vollstindig abzureif3en.

Die Stadt Wiirzburg tibersendet dieses Gutachten an Abel mit dem Hinweis, dass beabsichtigt

sei, gegebenenfalls — falls Abel nicht von sich aus titig werde — geeignete MaBBnahmen zur
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Beseitigung der von der Mauer ausgehenden Gefahren zu ergreifen. Er habe Gelegenheit, hierzu
Stellung zu nehmen. Abel teilt der Stadt darauthin mit, dass er die Mauer nicht abreilen und
auch sonst keine MaBBnahmen ergreifen werde. Er habe an der Erhaltung der Mauer zwar kein
Interesse, sei aber nicht bereit, den Abriss auf seine Kosten vorzunehmen, zumal er davon aus-
gehe, dass die Beschddigungen der Mauer durch die Baumaflnahmen der Nachbarin Becker
verursacht worden seien. Erst Recht werde er die Mauer nicht sanieren, da die Kosten hierfiir —

was zutrifft — noch hoher seien als die fiir einen Abriss.

Die Stadt Wiirzburg verfiigt darauthin gegentiber Abel mit Bescheid vom 28. Juni 2021, dass
er die Grenzmauer innerhalb von fiinf Wochen ab Bekanntgabe vollstindig abzureien hat. Die

Verfiigung wird in dem Bescheid fiir sofort vollziehbar erklart.

Als Rechtsgrundlage fiir die Anordnung des Abrisses wird auf Art. 54 BayBO verwiesen. Zur
Begriindung fiihrt die Stadt Wiirzburg in dem Bescheid unter anderem aus, Abel sei als Eigen-
tiimer des Anwesens zur Behebung des gefahrdrohenden Zustandes verpflichtet. Das betroffene
Grundstiick gehore zum Nachlass der verstorbenen Sabrina Zorn, deren Alleinerbe Abel sei.
Die Anordnung entspreche pflichtgemédBem Ermessen, da nicht auszuschliefen sei, dass die
Mauer plétzlich einstiirze und dabei in der Ndhe befindliche Menschen, insbesondere die auf
dem Nachbargrundstiick lebenden Personen, erheblich verletzt wiirden. Eine Inanspruchnahme
der Becker komme nicht in Betracht, da schon nicht klar sei, ob ihre Bauarbeiten Einfluss auf
den Zustand der Mauer gehabt hitten. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung sei erforder-
lich, da aufgrund des Zustandes der Grenzmauer Gefahr im Verzug gegeben sei. Es bestiinden
bereits durchgidngige Trennrisse, welche sich durch Feuchtigkeit und Frost vergréern konnten.
Hinzu komme die bereits vorhandene Neigung hin zum Nachbargrundstiick. Die Mauer konne
aufgrund fehlender Stabilitit bei weiterer Einwirkung von Feuchtigkeit und Frost jederzeit ein-
stiirzen und Personen gefahrden. Die Bestandskraft des Bescheids konne daher nicht abgewartet

werden.

Der Bescheid wird mit ordnungsgeméBer Rechtsbehelfsbelehrung noch am 28. Juni 2021 als
einfacher Brief zur Post gegeben. Wegen personeller Engpisse bei der Post ergeben sich jedoch
Verzdgerungen bei der Ubermittlung des Briefes, so dass dieser erst am Samstag, den 3. Juli

2021, in den Briefkasten des Abel eingeworfen wird.
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Am 2. August 2021 erhebt Abel formgerecht Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht
Wiirzburg, die am selben Tag bei Gericht eingeht, mit dem Antrag, den Bescheid der Stadt
Wiirzburg vom 28. Juni 2021 aufzuheben. Uber die Klage ist noch nicht entschieden.

Mit Schreiben vom 5. August 2021, bei Gericht am 6. August 2021 eingegangen, beantragt
Abel beim Bayerischen Verwaltungsgericht Wiirzburg die Gewédhrung einstweiligen Rechts-
schutzes gegen den Bescheid der Stadt Wiirzburg vom 28. Juni 2021, mit dem Ziel die Mauer
nicht abreilen zu miissen, solange iiber die Klage nicht entschieden ist. Zur Begriindung tragt
Abel vor, dass der Bescheid schon deshalb rechtswidrig sei, weil er nicht ordnungsgemaf3 an-
gehort worden sei. [hm sei im Rahmen der Anhorung nicht mitgeteilt worden, welche konkrete
Anordnung die Behorde beabsichtigt habe. Aullerdem gebe es schon gar keine Rechtsgrundlage
fiir die Anordnung, zumal der Bestand der Mauer durch die Baugenehmigung aus dem Jahr
1980 geschiitzt sei. Der Bescheid sei aulerdem deshalb rechtswidrig, weil die Stadt Wiirzburg
die Maflnahme zu Unrecht gegen ihn gerichtet habe. Er habe die Mauer nicht errichtet. Fiir den
jetzigen Zustand der Mauer konne er nichts, zumal er das Grundstiick erst vor wenigen Monaten
geerbt habe. Vielmehr sei vorrangig Becker in Anspruch zu nehmen. Weiter verstof3e der an-
gefochtene Bescheid gegen den Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit. Zudem sei auch die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung fehlerhaft erfolgt, da er hierzu nicht gesondert angehort

worden sel.

Vermerk fir die Bearbeitung:

In einem Gutachten, das — gegebenenfalls hilfsgutachtlich — auf alle aufgeworfenen Rechtsfra-

gen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

1.  Hat der von Anton Abel gestellte Antrag auf Gewéhrung einstweiligen Rechtsschutzes

Aussicht auf Erfolg?

2. Angenommen, der Antrag des Abel auf Gewédhrung einstweiligen Rechtschutzes bliebe
vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht Wiirzburg ohne Erfolg: Mit welchem Rechts-
mittel konnte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts angegriffen werden? Wéren die

Zulassigkeitsvoraussetzungen des entsprechenden Rechtsmittels gegeben
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Julius-Maximilians-

U NJ V E RS ITAT Samstagsklausur vom 21.08.2021 Jura

Offentliches Recht .
wWUu RZ B U RG wiss. Mit. Karen Ungerer Uanep
Wiirzburg
Sachverhalt

Altmann (A) ist Inhaber eines Betriebes, mit dem er als Einzelkaufmann durch das Aufstellen von Ein-
wurfcontainern Altkleider sammelt und anschlieBend verwertet. Anfang Juni 2020 stellt der bei ihm
beschiftigte Mitarbeiter Meier (M) auf Altmanns Anweisung hin in einer Halte- und Wendebucht, die
Bestandteil einer Gemeindestral3e ist, einen Altkleidersammelcontainer auf. Die Gemeindeverwaltung
wird hierliber nicht informiert. Die Stra3e wurde von der bayerischen kreisangehdrigen Gemeinde G auf
ihrem Gebiet gebaut und einschlieBlich der Halte- und Wendebucht ordnungsgemaf als 6ffentliche Ge-

meindestral3e gewidmet. Die Gemeinde G zihlt 800 Einwohner.

Bei einem Spaziergang bemerkt Gemeinderatsmitglied Kurz (K) wenig spéter, dass besagter Altkleider-
container aufgestellt wurde. Er wendet sich an den ersten Biirgermeister der Gemeinde G und verlangt,

dass die Gemeinde fiir die Entfernung des Containers sorgen solle, weil er nicht auf die Strafle gehore.

Der erste Biirgermeister Burger (B) lddt sodann form- und fristgerecht sémtliche Mitglieder des Ge-
meinderats zu einer Sitzung und setzt dabei das Thema auf die Tagesordnung. Zur Sitzung erscheinen
der erste Biirgermeister und vier Gemeinderatsmitglieder. Nach Diskussion zur Sache wird einstimmig
beschlossen, von Altmann per Bescheid die Entfernung des Altkleidercontainers zu verlangen, sollten

sich aus einer vorher durchzufiihrenden Anhorung keine neuen Gesichtspunkte ergeben.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2020, das Altmann am 6. Juli 2020 zugeht, hort die Gemeinde G den Altmann
sodann an und teilt ihm mit, dass beabsichtigt sei, ihn zur Entfernung des Altkleidercontainers von der
Halte- und Wendebucht zu verpflichten. Sie gibt ihm eine Frist zur AuBerung bis 17. Juli 2020 und
kiindigt an, dass unmittelbar nach Ablauf der Frist ein entsprechender Bescheid ergehen werde, wenn

sich nicht aus seiner Einlassung neue Gesichtspunkte ergeben wiirden.

Altmann tritt am 13. Juli 2020, ohne von seiner AuBerungsméglichkeit Gebrauch zu machen, eine be-
reits im April 2020 von der Krankenkasse genehmigte sechswdchige Kur an der Nordsee an. In dieser

Zeit sind in seinem Betrieb Betriebsferien.

Die Gemeinde G erlédsst daraufhin am 20. Juli 2020 auf Grundlage des Art. 18b Abs. 1 Satz 1 des Bay-
erischen Stralen- und Wegegesetzes (BayStrWG) einen vom ersten Bilirgermeister unterschriebenen
schriftlichen Bescheid, mit dem Altmann verpflichtet wird, den in der Halte- und Wendebucht aufge-

stellten Altkleidercontainer zu entfernen.
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In der Begriindung des Bescheids wird dargelegt, dass das Aufstellen des Altkleidercontainers eine er-
laubnispflichtige Sondernutzung im Sinne des Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG darstelle, da eine Be-
nutzung der Gemeindestraf3e iiber den Gemeingebrauch hinaus vorliege und durch den Altkleidercon-
tainer der Gemeingebrauch beeintrichtigt werden konne. Eine Sondernutzungserlaubnis habe Altmann
jedoch nicht. Da somit der Tatbestand des Art. 18b Abs. 1 Satz 1 BayStrWG vorliege, sei die Gemeinde
zum Handeln berechtigt. Von dieser Berechtigung mache sie hier Gebrauch, weil ein 6ffentliches Be-
diirfnis an der Beseitigung rechtswidriger Zustidnde bestehe. Etwaige berufliche Belange des Altmann

wiirden nicht liberwiegen. Altmann sei nicht auf gerade diesen Standort zwingend angewiesen.

Der Bescheid ist mit einer ordnungsgeméafien Rechtsbehelfsbelehrung versehen und wird Altmann am
21. Juli 2020 mit Postzustellungsurkunde durch Einlegen in den Briefkasten zugestellt. Altmann findet
den Bescheid bei seiner Riickkehr von der Kur am 24. August 2020 vor und wendet sich am 25. August
2020 an Rechtsanwaltin Roth (R).

Roth erhebt noch am 25. August 2020, unter Vorlage schriftlicher Vollmacht, namens und im Auftrag
des Altmann schriftlich gegen die Gemeinde G Klage zum zustindigen Verwaltungsgericht und stellt

folgende Klageantrige:

"1. Der Bescheid der Gemeinde G vom 20. Juli 2020 wird aufgehoben.
2. Hilfsweise fiir den Fall, dass der Antrag zu 1. unzuléssig ist: Es wird festgestellt, dass der Be-

scheid der Gemeinde G vom 20. Juli 2020 nichtig ist."

Roth trigt vor, dass die spite Klageerhebung am 25. August 2020 entschuldigt und Altmann in seinen
fritheren Stand wiedereinzusetzen sei, da der Bescheid in Abwesenheit des Altmann zugestellt wurde
und dieser erst am 24. August 2020 von seiner Kur zuriickgekommen sei. Sie legt dem Gericht eine
schriftliche Bestitigung der Kurklinik iiber den Kuraufenthalt und eine eidesstattliche Versicherung des

Altmann vor.

Weiter trigt Roth vor, dass der Bescheid aus mehreren Griinden fehlerhaft sei. Zum einen sei der Ge-
meinderat schon nicht beschlussfihig gewesen. Unabhéngig davon "verstecke" sich der erste Biirger-
meister hinter dem Gemeinderat, denn er hétte hier allein entscheiden miissen. Auch inhaltlich leide der
Bescheid an erheblichen Fehlern. Die Gemeinde hitte die Beseitigung nicht verlangen diirfen. Die Be-
lange des Altmann kdmen zu kurz. Der Standort des Containers sei fiir ihn ideal, da die Leute dort ihre
Altkleider bequem mit dem Auto abliefern kdnnten. Die Beseitigungsanordnung sei auch gar nicht er-
forderlich. Die Gemeinde konnte auf einfacherem und schonenderem Weg dadurch rechtméBige Zu-

stande herstellen, dass sie Altmann eine Sondernutzungserlaubnis erteile, wozu sie nach Art. 18 Abs. 1
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Satz 1 BayStrWG jederzeit berechtigt sei. Im Ubrigen sei das Beseitigungsverlangen auch sonst unver-
héltnisméBig. AuBerdem sei iiberhaupt nicht beriicksichtigt worden, dass Meier den Container aufge-

stellt habe und nicht Altmann. Diese Mingel seien alle sehr schwerwiegend.

Die Gemeinde G bringt in der Klageerwiderung vor, dass Altmann jedenfalls keinen Anspruch auf Er-
teilung einer Sondernutzungserlaubnis habe. Der Verkehr in der Halte- und Wendebucht werde - was
zutrifft - durch den Container beeintrachtigt. Berufliche Belange des Altmann hédtten dahinter zuriick-
zustehen. Weiter wird ausgefiihrt, dass Meier als Pflichtiger von vorneherein nicht in Betracht komme.
Im Ubrigen konne Altmann nicht zwei unterschiedliche Klageantriige zu derselben Sache stellen, er

miisse sich schon entscheiden.

VermerK fiir die Bearbeiter:

In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ein-

geht, ist zu priifen, ob die Klage des Altmann Aussicht auf Erfolg hat.

Auf Art. 6 Abs. 1, 14 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 1, 18b Abs. 1 Satz 1 und Art. 58 Abs. 2 des Bayerischen
StraBlen- und Wegegesetzes (BayStrWG@G), abgedruckt in Ziegler/Tremel, Gesetze des Freistaates Bay-
ern, Nr. 790, wird hingewiesen. Andere Vorschriften des BayStrWG bleiben bei der Bearbeitung au3er
Betracht. Auch sonstige stralenrechtliche beziehungsweise stralenverkehrsrechtliche Bestimmungen

sowie Abfallrecht sind nicht zu priifen.

Es ist davon auszugehen, dass das Aufstellen des Altkleidercontainers - wie von der Gemeinde ausge-
fiihrt - eine erlaubnispflichtige Sondernutzung im Sinne des Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG darstellt.
Weiter ist davon auszugehen, dass die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis fiir Gemeindestralien
nach Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG im pflichtgeméfen Ermessen der zustindigen StraBenbaubehdrde
steht.

Von der ordnungsgemifBen Zustellung des Bescheids am 21. Juli 2020 ist auszugehen. AuBlerdem ist bei
der Bearbeitung davon auszugehen, dass der Verwaltungsrechtsweg und die sachliche und 6rtliche Zu-
standigkeit des angerufenen Verwaltungsgerichts (Sachentscheidungskompetenz) gegeben und die Pro-

zessparteien beteiligten- und prozessféhig sind.
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Julius-Maximilians-

UN IVERS'TAT Probeexamen Klausur 1 vom 22.09.2021

e Jura
Zivilrecht H
WURZBURG prof. Dr. Olaf Sosniza. UNIREP
Wiirzburg
Sachverhalt
Teil I:

Valentin (V), der im vierten Semester Architektur studiert, mochte seine technische Ausriistung
erneuern, da er mit immer anspruchsvolleren Programmen arbeiten muss. Deshalb verkauft er
am 1. Mérz 2020 sein gebrauchtes Tablet der Marke "Irix" fiir 250,- € an die Studentin Karlotta
(K), die das Tablet fiir ihre Bachelorarbeit bendtigt. Sie vereinbaren, dass er ihr das Tablet am
ndchsten Tag um 17.00 Uhr zu Hause vorbeibringt. Valentin trifft Karlotta zum vereinbarten
Zeitpunkt aber nicht an und fahrt nach einer halben Stunde Wartezeit mit dem Bus zuriick nach
Hause. Im Bus legt er seine Tasche mit dem Tablet auf den freien Sitzplatz neben sich. Gegen-
iber sitzt bereits ein anderer Fahrgast mit einer sehr dhnlichen Tasche. Als der Bus heftig brem-
sen muss, fallen die Taschen zu Boden. Jeder hebt eine Tasche auf, die er dem anderen in der
Annahme iibergibt, diesem damit seine Tasche zuriickzugeben. Erst zu Hause entdeckt Valen-
tin, dass die von ihm mit nach Hause gebrachte Tasche ein gebrauchtes Tablet der Marke
"Androy" enthilt. Trotz intensiver Nachforschungen bleibt seine Tasche mit dem Tablet der
Marke "Irix" verschollen. Da er fiir das fremde Tablet keine Verwendung hat, weil er schon
wegen seines Studiums ausschlielich mit dem Betriebssystem "Irix" arbeitet und dieses mit
dem Betriebssystem "Androy" nicht kompatibel ist, und er deshalb nicht weil3, was er mit dem

Tablet tun soll, legt Valentin dieses in sein Regal.

Nach einer Woche verlangt Valentin von Karlotta Zahlung der 250,- €. Sie erwidert, sie schulde
ihm nichts mehr, der Verlust des Tablets der Marke "Irix" sei seine Schuld. Bezahlen miisse sie
allenfalls, wenn sie das Tablet der Marke "Androy" aus dem Bus bekomme. Als Valentin mit

Klage droht, schreibt ihm Karlotta folgenden Brief:

"Da ich leider villig pleite bin, iiberlasse ich Ihnen wegen Ihrer Kaufpreisforderung von
250,- € hiermit meine Forderung gegen Stefan (S) auf Riickzahlung eines zinslosen Bar-
darlehens vom 1. August 2019 in Hohe von 250,- €. Die Riickzahlung war bis 31. Januar
2020 vereinbart. Stefans Anschrift lautet (...). Sie konnen sich direkt an Stefan wenden.

Den schriftlichen Darlehensvertrag mit Stefan habe ich Ihnen gleich mitgeschickt.”
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Valentin antwortet auf dieses Schreiben nicht. Er setzt aber sogleich ein Schreiben an Stefan
auf, in dem er Zahlung der 250,- € verlangt, und wirft diesem den Brief noch am selben Tag in
den Briefkasten. Noch bevor Stefan seinen Briefkasten leert, iiberweist er den Betrag am néichs-
ten Tag auf Karlottas Girokonto; diese hat den Darlehensvertrag auf einem Briefbogen aufge-
setzt, auf dem ihre Bankverbindung angegeben war. Als Stefan Valentins Schreiben liest, ist er
entriistet, da er unmittelbar nach Unterzeichnung des Darlehensvertrags mit Karlotta miindlich
vereinbart hat, dass eine Uberlassung der Riickzahlungsforderung an Dritte nur mit Stefans Zu-
stimmung erfolgen soll. Da er den Betrag jedoch ohnehin an Karlotta bezahlt hat, unternimmt
er nichts weiter. Als Karlotta, die stets an akuter Geldknappheit leidet, den Zahlungseingang
entdeckt, hebt sie die 250,- € sofort von ithrem Konto ab, das kein weiteres Guthaben und keine
Kreditlinie aufweist. Trotz der Forderungsiiberlassung an Valentin empfindet sie das als ge-
recht, weil sie ja auch keine Gegenleistung von Valentin erhalten hat. Sie gibt die 250,- € fiir
ein spontanes Wellnesswochenende aus, das bei ihr auller einem voriibergehenden Wohlgefiihl

nichts hinterldsst und das sie sich ohne den Zahlungseingang nicht hitte leisten konnen.

Teil II:

Sechs Monate spdter trifft Valentin zufdllig den anderen Fahrgast. Es ist der Rechtsanwalt Fer-
dinand (F), der die Verwechslung erst in seiner Kanzlei bemerkt und dann sogleich beschlossen
hat, das Tablet der Marke "Irix" zu behalten und fiir seine Arbeit zu nutzen. Spater ist ihm das
Tablet vom Schreibtisch gefallen, wodurch das Frontglas so beschddigt wurde, dass der Touch-
screen nicht mehr funktionierte. Dies hat Ferdinand in einer Werkstatt fiir 20,- € fachménnisch
reparieren lassen; eine Wertminderung ist dabei nicht verblieben. Als Valentin von ihm sein
Tablet der Marke "Irix" verlangt, verweigert Ferdinand die Herausgabe unter Verweis auf die
Reparaturkosten und das Tablet der Marke "Androy", das sich bei Valentin befindet; zudem

hitte Valentin dieses doch wohl gewinnbringend nutzen kénnen.

VermerK fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgut-
achtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge

folgende Fragen zu beantworten:
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Zu Teil I:

1. Kann Valentin von Stefan Zahlung von 250,- € verlangen?

2. Kann Valentin von Karlotta Zahlung von 250,- € verlangen? Muss er ihr dann das Tablet

der Marke "Androy" iiberlassen?

Zu Teil 1I:
3. Welche Anspriiche hat Valentin gegen Ferdinand wegen des Tablets der Marke "Irix"?

4. Angenommen Valentin erlangt das Tablet der Marke "Irix" von Ferdinand zuriick: Konnte

Karlotta dieses jetzt von Valentin fordern?

Viel Erfolg!
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Der 23-jahrige Anton (A) beschliet, sich mit einem Internet-Versandhandel fur Sportartikel
selbstandig zu machen. Die Grindung einer Gesellschaft oder eine Eintragung im Handelsre-
gister sind nicht geplant. Sein Vater Victor (V), ein wohlhabender Unternehmer, ist aber nicht

bereit, ihn bei der Griindung des Geschafts finanziell zu unterstttzen.

Anton gelingt es jedoch, bei Bauunternehmer Bertram (B) ein Darlehen zu erhalten. Nach eini-
gen Verhandlungen kommen Anton und Bertram in den Geschaftsraumen des Bertram am 2.
Juni 2019 mindlich dartber Uberein, dass Anton von Bertram ein zinsloses Darlehen tber den
Kreditbetrag von 50.000,- € erhilt, das er bei einer Laufzeit von fiinf Jahren in monatlichen
Raten zurtickbezahlen soll. Sicherheiten fur das Darlehen verlangt Bertram zundchst nicht. An-
ton erhalt das Darlehen von Bertram ausbezahlt und macht sich damit an die Er6ffnung und den

Betrieb seines Unternehmens.

Die Geschafte laufen zunéchst gut. Anton kann mit seinen Gewinnen die ersten Darlehensraten
bezahlen. Seine weiteren Einnahmen investiert er im November 2019 in den Kauf eines Ge-
maldes des Malers Max Beckmann, das der Kunsthandler Konrad (K) fir 30.000,- € zum Ver-
kauf anbietet. Weil Anton den gesamten Kaufpreis aber nicht bezahlen kann, vereinbaren er
und Konrad, dass Anton zundchst 10.000,- € anzahlt und den restlichen Kaufpreis binnen zwei
Jahren abbezahlt. Bis zur vollstandigen Bezahlung soll Konrad Eigentlimer des Gemaéldes blei-
ben, Anton darf es aber gleich mitnehmen. Er Gberweist an Konrad 10.000,- €. Das Gemalde

héngt er in seiner Wohnung auf.

Im Februar 2020 erleidet Anton aufgrund der harten Konkurrenz einen herben wirtschaftlichen
Rickschlag. Er kann die Darlehensrate fur Mérz nicht ptnktlich zahlen. Als Reaktion darauf
mochte Bertram nunmehr Sicherheiten fur das Darlehen, das zu diesem Zeitpunkt noch mit

einem Betrag von 43.000,- € offen ist.

Anton bietet dem Bertram das Beckmann-Gemaéalde als Pfand an. Dass es ihm noch nicht gehort
und auch noch nicht volistandig bezahlt ist, verschweigt er. Bertram h&lt Anton fur den Eigen-

timer des Gemaldes, zumal dessen Vater Victor bekanntermafRen Kunstsammler ist. Bertram
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und Anton vereinbaren am 20. Marz 2020 mit einem von beiden unterzeichneten schriftlichen
Nachtrag zum Darlehensvertrag, dass das Gemalde mit dem Verkehrswert von 30.000,- € zur
Sicherung der Darlehensriickzahlung von noch 43.000,- € an Bertram verpfiandet wird. Anton
ubergibt Bertram das Gemaélde, das dieser in einem geschiitzten Raum in seinem Geschaftshaus
verwahrt. Den Konrad weist Anton auf die Verpfandung weder vorher noch nachtréaglich hin.
Den Kaufvertrag mit Konrad mochte er weiterhin erfillen. Er hofft, den Kaufpreis mittelfristig

an Konrad bezahlen zu kdnnen.

Die Geschafte des Anton laufen jedoch immer schlechter. Nachdem er weiterhin die Darlehens-
raten nicht bezahlt hat und Ruckstéande in Hohe von 3.500,- € aufgelaufen sind, setzt ihm Ber-
tram eine Frist von zwei Wochen fur die Zahlung der ausstehenden Raten unter Hinweis, dass
er bei Nichtzahlung binnen der gesetzten Frist die Riickzahlung des gesamten noch offenen
Darlehensbetrags verlangen werde. Anton, der das Schreiben am 10. Juli 2020 erhélt, zahlt auch
in der Folge nicht. Bertram erklért daraufhin mit Schreiben vom 29. Juli 2020 die Klindigung

des Darlehens und fordert von Anton die Zahlung von 43.000,- €.

SchlielRlich mochte sich Bertram nicht langer mit Anton herumérgern. Mit Vereinbarung vom
12. August 2020 tritt er an Rainer (R) seine Forderung gegen Anton gegen Zahlung von 90 %
des offenen Betrages ab. Auf das Pfand weist Bertram den Rainer hin. Das Gemaélde verbleibt

zunachst bei Bertram. Die Abtretung der Forderung wird Anton nicht mitgeteilt.

Zwischenzeitlich gesteht Anton seinem Vater Victor seine Notlage ein. Victor ist bereit, Anton

gegenuber Bertram zu unterstiitzen und den Erwerb des Gemaéldes zu regeln.

Am 18. August 2020 tritt Victor dem Anton mit schriftlicher Erklarung schenkungsweise eine
ihm gegenuber Bertram zustehende fallige Kaufpreisforderung in Hohe von 47.000,- € ab. Noch
bevor Anton sich mit dieser Forderung an Bertram wenden kann, erhélt er von Rainer am 26.
August 2020 unter Hinweis auf die mit Bertram vereinbarte Abtretung die Aufforderung, an
Rainer den Betrag von 43.000,- € zu bezahlen. Anton erkldrt Rainer, dass er von der Abtretung
nichts gewusst habe. Er rechne mit seiner Forderung gegen Bertram nunmehr gegenuiber Rainer
auf. Rainer erwidert, dass dies nicht gehe, da Anton gegen ihn keinen Anspruch habe. Rainer

mochte nunmehr das Bild zu sich holen. Er wendet sich deswegen an Bertram.
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Kunsthandler Konrad hat in der Zwischenzeit bei Gustav (G) ein Darlehen tber 300.000,- €
aufgenommen. Zur Sicherung des Darlehens vereinbaren Konrad und Gustav am 16. Juni 2020,
dass Konrad dem Gustav zwolf konkret bezeichnete Kunstgegenstdnde im Gesamtwert von
300.000,- € iibereignen soll, die sich entweder in Konrads Geschéft befinden oder zwar noch
ihm gehoren, aber schon an Kunden tibergeben worden sind, weil diese sie entweder schon
unter Eigentumsvorbehalt gekauft oder ausgeliehen haben, um sie durch einen selbst einge-
schalteten Gutachter auf ihre Echtheit Gberprifen zu lassen. Die Kunstgegenstande sollen bei
Konrad bzw. seinen Kunden verbleiben. Bezuglich der bei den Kunden befindlichen Gegen-
sténde tritt Konrad seine Herausgabeanspriiche an Gustav ab, hinsichtlich der davon unter Ei-
gentumsvorbehalt verkauften Gegenstdnde auch seine Kaufpreisanspriiche. Die betroffenen
Kunden sollen zunéchst nicht von dem Vertrag unterrichtet werden. Die Ruckibereignung der
Kunstgegenstande an Konrad soll bei teilweisen Rickzahlungen abschnittsweise nach jeweili-
ger Prufung durch Konrad und Gustav erfolgen, welches Kunstwerk seinem Wert nach in etwa
der Hohe des Riickzahlungsbetrags entspricht.

Zu den zu Ubereignenden Kunstwerken zahlt auch das Beckmann-Gemélde, fur das Anton den
Restbetrag von 20.000,- € noch immer nicht bezahlt hat. Infolge eines Versehens von Konrad
wird fiir dieses Gemalde in der schriftlichen Ubereignungsvereinbarung mit Gustav vermerkt,
dass es an Anton lediglich zum Zweck der Prifung und Einholung eines unabhéngigen Gutach-
tens ausgeliehen sei. Dies trifft tatsachlich auf ein anderes, nicht von der Vereinbarung betroffe-
nes Gemalde zu. Der Kaufvertrag mit Anton und die offene Kaufpreisforderung gegen Anton
werden daher nicht erwahnt, die Abtretung der Kaufpreisforderung an Gustav unterbleibt. Gus-

tav geht daher davon aus, das Beckmann-Gemalde sei lediglich an Anton verliehen.

SchlieBlich hat Anton von seinem Vater Victor weitere finanzielle Unterstitzung erhalten. Als
Anton sich an Konrad wendet, um den Restkaufpreis von 20.000,- € zu bezahlen, weist dieser
ihn auf den Darlehensvertrag mit Gustav und die Ubereignung des Gemaldes an Gustav hin.
Anton und Konrad vereinbaren, dass Anton den Betrag von 20.000,- € direkt an Gustav bezahlt,
damit soll auch die Kaufpreisschuld gegentber Konrad beglichen sein. Nachdem Gustav von
Anton am 31. August 2020 den Betrag von 20.000,- € {iberwiesen erhdlt und mit der Erklarung
des Anton konfrontiert wird, das Beckmann-Gemélde gehore nunmehr ihm selbst, ist er ver-
wundert. Er weist darauf hin, dass bei der Ubereignung von einem Verkauf des Gemaldes an
Anton nicht die Rede gewesen sei, nur von einer Leihe. Das Gemalde gehdre daher nach wie

vor ihm.
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Vermerk fir die Bearbeitung:

In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfra-

gen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

1. Kann Rainer von Bertram die Herausgabe des Beckmann-Gemaldes verlangen?

2. Wer ist Eigentlimer des Beckmann-Gemaldes?

Hinweise:

8 491a BGB bleibt bei der Bearbeitung aul3er Betracht.

Bei der Bearbeitung ist auch fur die Vergangenheit die aktuelle Gesetzeslage zu Grunde zu

legen. Ubergangsrechtliche Vorschriften bleiben bei der Bearbeitung auRer Betracht.
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Teil It
Die 20-jdhrige Anna (A) studiert Elektrotechnik in Erlangen. Sie ist Eigentiimerin eines freistehenden
Hauses am Erlanger Stadtrand, welches sie selbst bewohnt. Genervt von den vielen Werbesendungen
hat Anna an ihrem Briefkasten sehr gut sichtbar einen Aufkleber "Bitte keine Werbung" angebracht. Thr
Freund Hans (H) studiert Jura in Miinchen. In den Semesterferien besucht Hans Anna regelméfig und
hilt sich manchmal l&nger in Erlangen auf. Auch im September 2020 ist Hans in Erlangen. Anna befin-

det sich zur gleichen Zeit fiir ein vierwochiges Praktikum in den USA.

Als Hans am Vormittag des 1. September 2020 den Briefkasten seiner Freundin leert, weil er sich darum
kiimmern soll, dass der Briefkasten nicht {iberquillt, findet er dort einen Werbeflyer eines neuen Res-
taurants fiir frankische Spezialititen. Bernadette (B), die Inhaberin des Restaurants, hat die Werbung
am selben Tag eigenhidndig in Annas Briefkasten geworfen, ohne sich um den Aufkleber "Bitte keine
Werbung", den sie wahrgenommen hat, zu kiimmern. Da sich Hans an den vor kurzem in einer Vorle-
sung besprochenen Unterlassungsanspruch erinnert, beschlief3t er, den "Fall" selbst in die Hand zu neh-
men. Zunichst macht er iiber die Adressangabe auf dem Flyer Bernadette als Verantwortliche fiir die
aus seiner Sicht vorliegende Rechtsverletzung aus. Sodann formuliert er eine "Abmahnung": Er bean-
standet, dass der Einwurf der Werbung in den Briefkasten von Anna wegen deren klarer Willensbekun-
dung rechtswidrig war. Zudem fordert er Bernadette im Namen von Anna auf, dieses Verhalten in Zu-
kunft zu unterlassen und binnen einer Woche die beigefiigte "strafbewehrte Unterlassungserklarung" zu
unterzeichnen. Andernfalls ziehe er gerichtliche Schritte in Erwégung. In der von Hans im Namen von
Anna unterschriebenen Erkldrung steht, dass sich Bernadette verpflichtet, den Einwurf "jedweder
Dinge" in den Briefkasten von Anna zu unterlassen. Weiter hei3t es wortlich: "Fiir jeden Fall der Zuwi-

derhandlung gegen diese Verpflichtung wird eine Vertragsstrafe in Hohe von 2.000,- € verwirkt."

Als Bernadette das Schreiben am Abend des 2. September 2020 in ihrem Briefkasten findet, unterzeich-
net sie aus Sorge vor einem drohenden Gerichtsverfahren die Erklarung und sendet sie zuriick an Hans
mit dem Hinweis, dass aus ihrer Sicht der Vorfall damit erledigt sei. Allerdings streicht sie vorher die
Worte "jedweder Dinge" und ersetzt sie durch "von Werbung". Auch beschlief3t sie, das Verteilen von
Werbung kiinftig "den Profis" zu iiberlassen. Fiir eine weitere Verteilaktion beauftragt sie den selbst-
standigen Unternehmer Torben (T), der fiir verschiedene Auftraggeber Werbematerial verteilt. Sie weist

ihn ausdriicklich darauf hin, dass er auf keinen Fall Werbung in den Briefkasten von Anna werfen soll.
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Als Hans am iibernédchsten Tag die von Bernadette unterschriebene Erkldrung in Annas Brietkasten
entdeckt, ist er trotz der durch Bernadette vorgenommenen Anderung sehr erfreut. Er unterschreibt das
Schriftstiick vorsichtshalber nochmals, wiederum im Namen von Anna. Bei Bernadette meldet er sich
nicht mehr. Am Morgen des 6. September 2020 findet Hans zu seiner Uberraschung erneut einen Wer-
beflyer des Restaurants von Bernadette im Briefkasten von Anna. Torben hatte bei der Verteilung ge-
dankenverloren die Aufforderung von Bernadette vergessen. Als Anna und Hans am Abend des 6. Sep-
tember 2020 erstmalig in dieser Woche telefonieren und Hans ihr von den Vorfillen der vergangenen
Woche erzihlt und berichtet, dass sie nun einen Anspruch auf 2.000,- € habe, billigt sie dem Hans ge-
geniiber samtliche seiner Handlungen. Ob sie wirklich 2.000,- € verlangen kann, bezweifelt sie jedoch,
da sie im Zeitpunkt des Einwurfs durch Torben von den Vorfillen noch keine Kenntnis hatte und die
Handlungen erst im Nachhinein gebilligt hat. Als Hans von Bernadette am néchsten Tag telefonisch
Zahlung der 2.000,- € verlangt, entgegnet Bernadette, sie konne doch nichts fiir den VerstoB3. Als Hans
sie zudem auffordert, bei Anna zukiinftig keine Werbung mehr einzuwerfen und ihr deshalb mit Klage
droht, erwidert Bernadette, dass sie ja bereits das Vertragsstrafeversprechen unterschrieben habe und

Anna deshalb nichts mehr verlangen konne.

Teil II:
Um Anna eine Freude zu machen, hat Hans als Uberraschung zwei Tickets fiir ein Konzert der weltbe-
kannten Sidngerin Simone (S) im Marz 2021 in Niirnberg ergattert. Die Tickets hat er online von der
Vertriebs-GmbH (V) erworben, die die Konzerte von Simone veranstaltet. Anna ist jedoch von ihrem
Praktikum in den USA so begeistert, dass sie dieses in den ndchsten Semesterferien wiederholen mochte.
Der Plan des gemeinsamen Konzertbesuchs im Mirz 2021 zerschldgt sich deshalb. Hans entschlieft sich
daher, beide Tickets weiterzuverkaufen. Als Mindestpreis verlangt er das Doppelte des offiziellen Ver-
kaufspreises, den er bezahlt hat. Da die Tickets heill begehrt sind, ist er sich sicher, dass er den erhdhten
Preis auf dem "Schwarzmarkt" schon durchsetzen wird. Das Vorhaben gelingt. Er verdufBSert die Tickets

an einen Dritten und erzielt dabei einen Gewinn.

Allerdings hat die Vertriebs-GmbH vom Gebaren des Hans erfahren. Sie fordert Hans {iber ihren Ge-
schéftsfithrer auf, es zu unterlassen, die beiden Tickets fiir das Konzert von Simone in Niirnberg ge-
winnbringend weiterzuverduflern. Sie verweist auf ihre "Nutzungsbedingungen", denen Hans beim Ti-

cketerwerb ausdriicklich zugestimmt hat. Dort heil3t es unter Ziff. 8:

"Dem Kdufer ist es untersagt, die Tickets zu einem héheren als dem offiziellen Ticketpreis (be-

zahlter Kaufpreis) weiterzugeben."
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Hans meint, die Klausel sei zwar Vertragsbestandteil geworden, sei jedoch unwirksam. Zudem konne
die Vertriebs-GmbH von ihm schon deshalb nichts mehr verlangen, da er die Tickets ldngst verduBert

habe. Weitere Tickets gedenke er nicht zu erwerben.

VermerKk fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgutachtlich
- auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen

zu beantworten:

Zu Teil I:
1. Kann Anna von Bernadette Zahlung einer Vertragsstrafe von 2.000,- € verlangen?
2. Kann Anna von Bernadette verlangen, dass diese zukiinftig weder selbst noch durch Dritte Wer-

bung fiir ihr Restaurant in den Briefkasten von Anna wirft? Ein moglicher vertraglicher Anspruch
sowie ein Anspruch aus § 862 BGB bleiben bei der Bearbeitung auler Betracht.

Zu Teil II:

3. Kann die Vertriebs-GmbH von Hans ein Unterlassen der WeiterverduB3erung der beiden Tickets

verlangen?

Hinweise zu Teil I und Teil II:

Die Hohe der Vertragsstrafe von 2.000,- € ist als angemessen anzusehen.
Die Europarechtskonformitdt der Regelungen des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist zu unterstellen
und nicht zu priifen.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bleibt bei der Bearbeitung auler Betracht.

Viel Erfolg!
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Teil I

Anton (A) ist ein begeisterter Tiiftler und Bastler. In seiner kleinen heimischen Werkstatt entwickelt er
ein Gerit, mit dem es ihm gelingt, das Signal von Funkfernbedienungen zum Offnen und Schlieen von
Fahrzeugen so zu storen, dass dieses nicht an das Fahrzeug iibertragen wird. Allerdings hat sein Signal
nur eine Reichweite von wenigen Zentimetern. Um den Stérimpuls auch auf etwas weitere Entfernung
senden zu konnen, begibt er sich in seinen Stamm-Elektronikladen, berichtet seinem Lieblingsverkaufer
Bert (B), der Anton als passionierten Tiiftler kennt, stolz von seiner "Erfindung" und erwirbt bei ihm
eine leistungsstarke Batterie. Wofiir er den Storsender genau einsetzen will, berichtet er dem Bert nicht.
Allerdings geht Bert davon aus, dass Anton den Storsender auch an fremden Autos einsetzen konnte,

um Gegenstidnde zu entwenden.

Nachdem Anton sein Gerét mit der leistungsstarken Batterie verbunden hat, begibt er sich in ein grofe-
res Parkhaus in der Stadt, um dort Gegenstédnde aus den mithilfe des Storsenders unverschlossenen Fahr-
zeugen zu entwenden, obwohl ihm bewusst ist, dass er keinen Anspruch auf die Gegenstinde hat. Im
Parkhaus postiert er sich hinter einer Ecke und wartet, bis der Kunde Ludwig (L) sein Auto in der Néhe
parkt. Als Ludwig sein Auto verriegeln will, sendet Anton einen Storimpuls, so dass sich die Tiiren nicht
verriegeln. Ludwig bemerkt hiervon nichts und verldsst das Parkhaus. Anton lauft zwei Minuten spéter
zu Ludwigs Wagen und findet im Innen- sowie im Kofferraum insgesamt sechs Flaschen Rotwein im
Gesamtwert von ca. 300,- €, die er mitnimmt und in sein eigenes Auto legt, um sie selbst zu trinken.
Noch im Parkhaus trinkt Anton die erste halbe Flasche und beschlie3t dann, sich in einem Supermarkt

eine kleine Brotzeit zu besorgen.

Da Anton kein Bargeld bei sich hat, begibt er sich zu der neben dem Parkhaus gelegenen Filiale der B-
Bank, in deren Vorraum ein Geldautomat steht. Kurz vor Anton hat auch Christoph (C) diesen Vorraum
betreten. Anton sieht, dass Christoph gerade seine PIN eingetippt hat und als abzuhebenden Betrag
500,- € wihlt. Noch bevor Christoph die ausgegebenen Geldscheine entgegennehmen kann, springt An-
ton einer plotzlichen Eingebung folgend herbei und verpasst Christoph einen Faustschlag, sodass dieser
fur kurze Zeit sein Bewusstsein verliert und zu Boden fallt. Anton entnimmt die Geldscheine, die nach
wie vor im gedffneten Ausgabefach des Geldautomaten bereitliegen und noch nicht wieder vom Auto-
maten eingezogen wurden, und fliichtet, wéhrend Christoph noch immer bewusstlos am Boden liegt.

Anton weil3, dass er auf das Geld keinen Anspruch hat.
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Mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,4 Promille steigt Anton in sein Fahrzeug und macht sich auf
dem schnellsten Weg nach Hause. Auf einer in seiner Fahrtrichtung doppelspurig ausgebauten Strafle
am Ortsrand féhrt Anton, der gerne und regelméfig etwas zu schnell féhrt, statt mit den zuldssigen
50 km/h ungefihr 60 km/h, als ein Reh vom rechten Stralenrand auf die Fahrbahn springt. Anton, der
bei Einhaltung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit sein Fahrzeug noch vor dem Reh zum Stehen
hitte bringen kdnnen, muss zur Vermeidung einer Kollision ruckartig auf die linke Fahrspur auswei-
chen, wodurch der auf der linken Fahrspur fahrende Dieter (D) zu einem Ausweichmandver gezwungen
wird und gegen einen Baum prallt. Dieters Fahrzeug wird dabei schwer beschédigt. Dieter selbst bleibt
hingegen, wie von Anton sofort erkannt, unverletzt. Anton stellt sein Fahrzeug noch an der Unfallstelle
umgehend auf dem Seitenstreifen am Stralenrand ab und steigt aus dem Fahrzeug aus. Um nicht wegen
des Unfalls belangt zu werden, gibt er sich allerdings nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen, sondern
schildert den anschlieBend eintreffenden Polizeibeamten, er sei mit seinem Auto hinter dem Fahrzeug
des Unfallverursachers gefahren und habe das Geschehen so beobachten konnen. Er macht dabei detail-
lierte Angaben zum Unfallhergang und zur anschlieBenden Flucht des Unfallverursachers, wobei er al-
lerdings seine eigene Unfallbeteiligung durch die eines vermeintlich unbekannten Fahrers ersetzt. Dieter
kann zur Aufklérung des Unfallgeschehens nichts beitragen, da er durch den Unfall ganz durcheinander
ist. Nachdem Dieter und die Polizisten den Unfallort verlassen haben, geht auch Anton zu seinem Auto
und fahrt davon, ohne irgendjemandem etwas von seiner Unfallbeteiligung mitgeteilt zu haben. Auch

spéter erzéhlt er niemandem von seiner Unfallbeteiligung.

Teil II:

Aufgrund der in der Bank angebrachten Videokamera gelingt es mit Hilfe von Zeugen, Anton als po-
tentiellen Tiéter des Uberfalls im Bankvorraum zu identifizieren. Als daraufhin zwei Polizisten Anton
aufsuchen, belehren sie ihn ordnungsgemail dariiber, dass er nicht aussagen miisse und auch jederzeit
einen Verteidiger konsultieren kdnne, weisen ihn aber nicht darauf hin, dass es unter Umstdnden die
Moglichkeit der Bestellung eines Pflichtverteidigers geben kdnnte. Anton, dem die Angelegenheit in-
zwischen leidtut, hélt es fiir das Beste, gleich "reinen Tisch zu machen", und legt ein Gestdndnis ab. In
der Hauptverhandlung widerspricht Antons Verteidiger der Verwertung dieses Gesténdnisses. Die grofle
Strafkammer stiitzt ihre Verurteilung gleichwohl unter anderem maBgeblich auf die den Polizisten ge-

geniiber gemachte Aussage des Anton, iiber die einer der Polizisten als Zeuge vernommen worden ist.
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Vermerk fiir die Bearbeitung:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfra-

gen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I:

Wie haben sich Anton und Bert nach dem StGB stratbar gemacht?

Eventuell erforderliche Strafantrige sind gestellt.

Die Vorschriften der § 123, §§ 202a bis 202d, § 221, § 263a und § 323¢ StGB bleiben bei der Bearbei-

tung auller Betracht.

Zu Teil II:

Durfte die Aussage des Polizeibeamten iiber das Gestdndnis des Anton als Beweis gegen Anton verwer-

tet werden?

Universitit Wiirzburg Seite 3 von 3 Examensvorbereitung Jura



Julius-Maximilians-

UN |VERS|TAT Probeexamen 2021/II Jura

WURZBURG Sttentiches oot UNIREP

Prof. Dr. Ralf Brinktrine Wiirzburg

Sachverhalt

Teil I:

Der Verein frankischer Legehennenhalter ("Franken-Ei e.V.") veranstaltet am Samstag, den 7.
Mirz 2020, auf einem Privatgelédnde unter freiem Himmel im Stadtgebiet von Niirnberg seine
grofBangelegte "Eier-Feier", zu der jedermann Zutritt hat. Die Feier soll der allgemeinen Belus-
tigung dienen und daneben auch einen nachhaltigen Werbeeffekt filir regionale Eiprodukte er-
zielen. Zu diesem Zweck wird von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr ein buntes Programm, bestehend aus
Livemusik, Verkostigung und Kinderprogramm (Schminken, Sackhiipfen, Eierlaufen) geboten.
Am Rande des Festgelédndes wird in einem fiir jedermann zuginglichen, zu den Seiten hin of-
fenen kleinen Pavillon zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr ein Infostand aufgebaut und eine
Kundgebung abgehalten, um auf die nach Meinung des Vereins skandalos niedrigen Eierpreise

aufmerksam zu machen.

Die Veranstaltung, zu der nicht mehr als 500 Besucher gleichzeitig erwartet werden, hat der
Vorstand des Vereins, Gabriel Eifelt (E), unter Angabe von Ort und Dauer der Veranstaltung,
der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer (500) sowie der beabsichtigten Programmpunkte am 2.

Januar 2020 schriftlich bei der Stadt Niirnberg angezeigt.

Vom Ordnungsamt der kreisfreien Stadt Niirnberg erhélt der Franken-Ei e.V. nach ordnungs-
gemiBer Anhorung am 14. Februar 2020 folgendes - mit einer ordnungsgeméflen Rechts-

behelfsbelehrung versehenes - Antwortschreiben:

Bescheid
Bei der von Ihnen mit Eingang vom 2. Januar 2020 angezeigten Veranstaltung ist in der Zeit

von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr auf musikalische Darbietungen zu verzichten.

Begriindung:
Grundlage fiir die o. g. Mafinahme ist Art. 19 Abs. 5 LStVG. Zu der genannten Zeit findet in

dem Kirchengebdude auf dem unmittelbar angrenzenden Grundstiick der wochentliche Gottes-
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dienst der neuapostolischen Gemeinde Niirnberg statt. Dieser wiirde durch musikalische Dar-
bietungen erheblich gestort. Dem Veranstalter und den Teilnehmern der Veranstaltung ist zu-

mutbar, fiir eine tiberschaubare Zeit Riicksicht auf den Gottesdienst zu nehmen. (...)

Am festgesetzten Datum wird die Veranstaltung unter Beachtung des Bescheids durchgefiihrt.
Weil sie in den Augen der Vereinsmitglieder ein voller Erfolg war, soll sie auch in den kom-
menden Jahren am selben Ort und wieder an einem Samstag wiederholt werden. Allerdings
erscheint es dem Verein nicht hinnehmbar, dass wéhrend der Livemusikpause deutlich weniger
Giste ihren Weg auf das Festgelidnde finden. Gerade die Livemusik sei regelméBig ein Magnet
fiir derartige Veranstaltungen. Zwar wire die Schlagermusik auch bei leiser gedrehter Anlage
im Kirchengebdude noch deutlich vernehmbar gewesen, doch konne man von der Kirchenge-
meinde erwarten, dass sie einmal im Jahr solche Storungen ihres Gottesdienstes hinnimmt. Ein
anderer Standort fiir die Band mit Musikanlage sei schlieBlich nicht vorhanden. Eifelt wendet
sich an die Stadt Niirnberg und fragt an, ob vor diesem Hintergrund auch im kommenden Jahr
mit den gleichen Restriktionen fiir die Veranstaltung zu rechnen sei. Die Stadt Niirnberg erwi-
dert, dass eine Anordnung wie die vom 14. Februar 2020 in vergleichbaren Fillen wieder ge-
troffen werden miisse. Eifelt fragt am 12. Mérz 2020 bei Rechtsanwiltin Ruck (R) an, ob der
Verein auch jetzt noch mit Erfolg vor dem Verwaltungsgericht gegen den Bescheid der Stadt
vorgehen konne. Der Verein sei durch den Bescheid schlieBlich in seinen Grundrechten ver-
letzt. Eifelt will von Rechtsanwiéltin Ruck insbesondere wissen, ob Art. 19 LStVG iiberhaupt
die richtige Rechtsgrundlage fiir den Bescheid gewesen sei, da der Verein ja auch eine Kund-

gebung durchgefiihrt habe.

Teil II:

Um der Kampagne gegen zu niedrige Eierpreise die notige Aufmerksamkeit zu garantieren,
zwingt sich der Vereinsvorstand Eifelt am Rande des Festgeldndes der "Eier-Feier" in dem
eigens aufgestellten Pavillon in ein Ganzkdrperhiihnerkostiim, wodurch er nicht mehr zu erken-
nen ist. Zwei weitere Vereinsmitglieder neben ithm halten ein Transparent mit der Aufschrift
"Nieder mit den Briisseler Eierverdchtern! Bei so viel Biirokratie und Preisdumping lachen ja
die Hithner" in der Hand. Dies ist auf separaten Anschlagtafeln und durch eigene Flugblitter
als "Gabriel Eifelts Aufzug gegen Briissels Irrsinn; 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr an der grof3en

Linde" angekiindigt worden.
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Polizeimeister Piirba3 (P) meint darauthin, bei einer derartigen Vermummung hore fiir ihn der
SpaB3 auch bei einer "Minidemo" auf. Er schlieit daher durch miindliche Anweisung den ver-
kleideten Eifelt von der Kundgebung unter Hinweis auf Art. 16 Abs. 5 BayVersG aus. Eifelt
fiigt sich dieser Anordnung.

Eifelt fragt Rechtsanwiltin Ruck, ob diese Anordnung rechtméfig war.

Vermerk fiir die Bearbeitung:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgut-

achtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge

folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I:

Hat eine verwaltungsgerichtliche Klage des Vereins gegen den Bescheid der Stadt Niirnberg

vom 14. Februar 2020 Aussicht auf Erfolg?

Zu Teil II:

War die Anordnung des Polizeimeisters Piirball rechtmif3ig?

Hinweise zu Teil I und Teil II:

Auf Art. 2, 15, 16 und 24 Bayerisches Versammlungsgesetz (BayVersG), abgedruckt in Zieg-
ler/Tremel, Gesetze des Freistaates Bayern, Textsammlung, Nr. 865, wird hingewiesen. Andere

Vorschriften des BayVersG bleiben bei der Bearbeitung au3er Betracht.

Auf § 21 und § 26 BGB wird hingewiesen.
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Aufgabe 6 °
WU RZ B U RG Prof. Dr. Pache Uanep
Wiirzburg
Sachverhalt

Benedikt Breitmoser (B) erwirbt ein 500 Quadratmeter groBBes Wiesengrundstiick am Waldrand auf
dem Gebiet der kreisangehorigen Gemeinde Eindd im niederbayerischen Landkreis Hinterwald, etwa
800 Meter vom Ortsrand entfernt. Auf dem Grundstiick mochte er ein kleines Wohnhaus bauen und
das Grundstiick mitsamt dem Wohnhaus anschlieend seiner Tochter zum 18. Geburtstag schenken. Er
reicht einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung mit allen erforderlichen Unterlagen - jeweils
unterschrieben von ihm selbst und einem bauvorlageberechtigten Architekten - und den Unterschriften
der Eigentiimer der benachbarten Grundstiicke bei der Gemeinde Eindd ein. Die Gemeinde erteilt ihr
Einvernehmen und legt den Antrag umgehend dem Landratsamt Hinterwald vor. Kurze Zeit spéter er-
hilt Breitmoser ein Schreiben des zustindigen Sachbearbeiters im Landratsamt, in dem ihm mitgeteilt
wird, dass das Vorhaben nach vorldufiger Priifung nicht genehmigungsfahig sei, da die Errichtung ei-
nes Wohnhauses im Auflenbereich die Entstehung einer Splittersiedlung begiinstigen wiirde. Bekann-
termafen gebe es in Eindd genug Bauliicken, um ein Wohnhaus auch im Innenbereich errichten zu
konnen. Breitmoser werde daher nahegelegt, seinen Antrag zuriickzunehmen, um Kosten fiir einen

formlichen Ablehnungsbescheid, der ansonsten ergehen miisste, zu vermeiden.

Breitmoser, der dem Hinterwalder Kreistag angehort, will sich hiermit nicht zufriedengeben. Seine
Fraktion, die 17 der insgesamt 50 Kreisrite stellt, beantragt auf seinen Vorschlag mit den Unterschrif-
ten aller ihrer Mitglieder, die Genehmigungsfahigkeit des Bauvorhabens in der nichsten Kreistagssit-
zung als Tagesordnungspunkt zu behandeln. Die Angelegenheit wird antragsgemal als Tagesord-
nungspunkt 2 auf die Tagesordnung der niachsten Kreistagssitzung gesetzt, zu der simtliche Kreistags-

mitglieder unter Beifiigung der Tagesordnung ordnungsgemal geladen werden.

Unter den geladenen Kreisriten befindet sich auch Dipl.-Ing. Klaas Kuntemeyer (K), der einer anderen
Fraktion angehdrt und vor kurzem einen Antrag auf einen Neubau der Kraftfahrzeugzulassungsstelle
des Landratsamts gestellt hat, welcher in derselben Sitzung als Tagesordnungspunkt 3 behandelt wer-
den soll. Kuntemeyer wohnt in der etwa fiinf Kilometer von Eindd entfernten Gemeinde Ochsenhau-
sen und kommt regelmifBig, wenn er auf dem Weg zu den Kreistagssitzungen nach Hinterwald ist, di-
rekt an dem Grundstiick vorbei, auf dem das von Breitmoser geplante Bauvorhaben realisiert werden
soll. Er ist der Auffassung, dass die natiirliche Landschaft durch den Bau eines Hauses an dieser Stelle

Schaden nehmen wiirde, und hat daher beschlossen, gegen das Vorhaben zu stimmen.
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Landrat Ludwig Loibl (L) begriifit die anwesenden Kreisrite zur Sitzung. Es wird festgestellt, dass
samtliche 50 Kreisrite erschienen sind. Sodann stellt der Landrat nochmals kurz die einzelnen Tages-
ordnungspunkte vor und erklért, man habe unter Punkt 3 eine sehr interessante Planungsvariante, erar-
beitet "von unserem PreiBn-Ingenieur". Klaas Kuntemeyer ist {iber diese AuBerung sehr verirgert, da
er zwar aus Norddeutschland stammt, aber immerhin schon rund 15 Jahre im Landkreis Hinterwald
lebt, und verlésst aus Protest den Sitzungssaal, um zunéchst drauen eine Zigarette zu rauchen und
sich wieder zu beruhigen. Hierbei zieht er auch ins Kalkiil, dass unter Tagesordnungspunkt 1 eine
etwa 40-miniitige Videoprésentation iiber die Einweihung der neuen Kindertagesstitte vorgesehen ist,
wihrend der er seine Anwesenheit fiir nicht zwingend erforderlich halt. Landrat Loibl sieht, wie Kun-
temeyer den Saal verlisst, und bereut darauthin seine unbedachte AuBerung. Nach Beendigung der
BegriiBung {ibergibt er daher die Sitzungsleitung an seinen Stellvertreter Sepp Sterzl (S), verlasst
ebenfalls den Sitzungssaal und entschuldigt sich bei Kuntemeyer. Er versichert, dass er die von diesem
erarbeitete Planungsvariante fiir die Zulassungsstelle sehr gut finde, und bittet Kuntemeyer, ihm in der

nichsten halben Stunde gesprachsweise noch einige Details zu erldutern.

In der Zwischenzeit stellen einige Kreisrdte den nach der Geschiftsordnung des Kreistags zulédssigen
Antrag, die unter Tagesordnungspunkt 1 vorgesehene Priasentation auf das Ende der Sitzung zu ver-
schieben. Der Antrag wird mit 32 zu 17 Stimmen angenommen. Es folgt sodann eine kontroverse Be-
ratung mit mehreren Redebeitragen verschiedener Kreistagsmitglieder zu Tagesordnungspunkt 2, dem
Bauvorhaben des Breitmoser, in der Breitmoser selbst argumentativ darstellt, seine Tochter brauche
Ruhe zur Vorbereitung auf ihre bevorstehenden schwierigen Abiturpriifungen und sei deshalb auf ein
Wohnen im AuBlenbereich zwingend angewiesen. SchlieBlich erfolgt die offene Abstimmung iiber den
Beschlussvorschlag "Das Bauvorhaben des Benedikt Breitmoser in der Gemeinde Eindd gemal den
bei der Gemeinde eingereichten Antragsunterlagen wird genehmigt.". Der Antrag wird mit 25 zu 24

Stimmen angenommen, wobei Breitmoser fiir den Antrag gestimmt hat.

Als Kuntemeyer gemeinsam mit dem Landrat unmittelbar nach dem Ende der Abstimmung den Sit-
zungssaal wieder betritt, fallt er aus allen Wolken. Noch emporter ist er, als er eine Woche spéter zu-
fallig erféhrt, dass durch ein Schreiben des Landratsamts, unterschrieben vom Landrat personlich und
zugestellt an Breitmoser, nunmehr dem Breitmoser die Baugenehmigung erteilt wurde. Kuntemeyer
stellt Landrat Loibl daraufthin zur Rede und erklirt, die Baugenehmigung sei rechtswidrig und verletze
ihn in seinem Recht auf Genuss der schonen Natur. Zudem sei er durch den Beschluss in seinen organ-
schaftlichen Rechten als Kreisrat beeintrichtigt, da es ihm verwehrt gewesen sei, an der Abstimmung
teilzunehmen. Loibl erklart ihm, als Landrat sei er an den Beschluss des Kreistags gebunden. Zudem
hitte sich, selbst wenn Kuntemeyer an der Abstimmung teilgenommen hétte, keine Mehrheit gegen

das Vorhaben gefunden.
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Kuntemeyer will sich hiermit seinerseits nicht zufriedengeben. Er sucht noch am selben Tag die
Rechtsanwiltin und Fachanwiltin fiir Verwaltungsrecht Ricarda Rotfufl (R) auf und berichtet dieser
den gesamten Sachverhalt. Rechtsanwéltin Rotfuf3 sichert Kuntemeyer zu, die Sache eingehend zu un-
tersuchen. Kuntemeyer beauftragt sie daraufhin, in einem Gutachten zu priifen, ob die in seinen Augen
bereits aus mehreren Griinden falschen Entscheidungen tatsdchlich rechtswidrig sind. Zudem mochte
er wissen, ob er mit Aussicht auf Erfolg gerichtlich gegen die erteilte Baugenehmigung vorgehen

kann.

Rotful} iibergibt die Angelegenheit sodann ihrer Rechtsreferendarin Paula Perlach mit der Bitte, samt-

liche aufgeworfenen Rechtsfragen umfassend rechtlich zu priifen.

Vermerk fiir die Bearbeitung:

In einem Gutachten, in dem - gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen

einzugehen ist, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist die dem Breitmoser erteilte Baugenehmigung rechtméafig?

2. Ist der Beschluss des Kreistags, das Bauvorhaben des Breitmoser zu genehmigen, formell
rechtmafig?

3. Waire eine Klage des Kuntemeyer gegen die dem Breitmoser erteilte Baugenehmigung zulas-

sig? Auf die Klagefrist bzw. Verwirkung ist nicht einzugehen.

Hinweise:
Auf Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie des Bayerischen Naturschutzge-

setzes (BayNatSchG) ist nicht einzugehen.

Es ist davon auszugehen, dass das geplante Bauvorhaben des Breitmoser nicht im Geltungsbereich ei-

nes Bebauungsplans liegt und sdmtliche bauordnungsrechtlichen Vorschriften einhilt.

Weiter ist davon auszugehen, dass die Geschiftsordnung des Kreistags von Hinterwald keine fiir den
vorliegenden Fall relevanten Bestimmungen enthélt, die {iber den Inhalt der Landkreisordnung fiir den

Freistaat Bayern (LKrO) hinausgehen. Art. 26 bis 30 LKrO sind nicht zu priifen.
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Offentliches Recht

WURZBURG Wiss. Mit. Patrick Sikora, LL.M. (Krakéw) UniRep

Wiirzburg

Sachverhalt

In der Bundesregierung herrscht zwischen den beiden Koalitionspartnern, der P-Partei und der
O-Partei, Streit Uber die Energiepolitik. Wahrend die Mitglieder der P-Partei eine verstirkte
Forderung von Gaskraftwerken beflirworten, setzen sich die Mitglieder der 6kologisch ausge-
richteten O-Partei dafiir ein, ausschlieRlich regenerative Energien zu fordern. Die Bundesregie-
rung gibt daraufhin zur Vorbereitung kinftig anstehender Entscheidungen im Rahmen der
Energiepolitik bei der Demos-Forschungszentrum GmbH (D), einem privaten Meinungsfor-
schungsinstitut, eine Meinungsumfrage in Auftrag, in welcher die Auffassung der Bevélkerung
ermittelt werden soll. Nach Abschluss der Befragung werden die Ergebnisse der Meinungsum-
frage der Bundesregierung in Form einer Studie vorgelegt, die zu den Regierungsakten genom-
men wird.

Die fraktionslose Bundestagsabgeordnete Alt (A), die wegen ihrer kompromisslosen Haltung
in Energiefragen vor kurzem aus der O-Fraktion im Bundestag ausgetreten ist, halt die Mei-
nungsumfrage fur eine unzuléssige Verschwendung von Haushaltsmitteln. Sie beantragt die
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu dieser Frage. Nachdem das erforderliche Quo-
rum fur die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses aber nicht erreicht wird, richtet Alt
eine schriftliche Anfrage an die Bundesregierung.

In Ziffer 1.1 ihrer Anfrage mdchte sie von der Bundesregierung wissen: "Welche Kosten sind
flr den Auftrag an das Meinungsforschungsinstitut Demos-Forschungszentrum GmbH zur Er-
stellung der Meinungsumfrage angefallen?" Alt ist, wie sie in ihrer Anfrage erlduternd ausfihrt,
der Ansicht, die Offentlichkeit miisse dartber informiert werden, welche Kosten fiir diese nach
ihrer Ansicht Gberflissige und unzulassige Meinungsumfrage aufgewendet worden seien.

Weiter stellt sie in Ziffer 1.2 die Frage: "Wie ist die Demos-Forschungszentrum GmbH bei der
Erstellung der Meinungsumfrage vorgegangen (Arbeitsmethode) und tber welche Qualifika-
tion verfiigen die bei der Erstellung der Meinungsumfrage eingesetzten — namentlich zu benen-
nenden — Mitarbeiter?" Alt meint, um die Sinnhaftigkeit der aufgewandten Kosten und die Er-
gebnisse der Meinungsumfrage beurteilen zu kénnen, misse auch 6ffentlich gemacht werden,
wie das Meinungsforschungsinstitut bei der Erstellung der Meinungsumfrage vorgegangen sei.

In Ziffer 2 ihrer Anfrage fordert Alt, die Studie zur Meinungsumfrage selbst einsehen zu dirfen.
Nur bei Kenntnis des vollstandigen Inhalts der Studie kénne sie nachvollziehen, ob und wie
sich die Inhalte der Studie auf die Entscheidungsfindung der Bundesregierung auswirken wiir-
den.
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Unter Ziffer 3 ihrer Anfrage fragt sie: "Welche Haltung haben die einzelnen Mitglieder der
Bundesregierung in der Kabinettssitzung der Bundesregierung vom 20. Juli 2016 zur Férderung
der verschiedenen Energietrager vertreten?"

Die Bundesregierung lehnt eine inhaltliche Beantwortung samtlicher Fragen und die beantragte
Einsichtnahme in die Studie ab. Die ausfiihrliche Begrindung stitzt sich unter anderem auf
folgende Argumente:

Die Frage zu den Kosten der Meinungsumfrage kdnne schon deshalb nicht beantwortet werden,
weil Gegenstand der Anfrage der Inhalt des privatrechtlichen Vertrags mit dem Meinungsfor-
schungsinstitut sei. Die Art der Durchfiihrung der Meinungsumfrage betreffe die Bundesregie-
rung nicht, da in dem Vertrag mit der Demos-Forschungszentrum GmbH hierzu nichts speziell
geregelt worden sei. An der Beantwortung der Fragen sehe sich die Bundesregierung auflerdem
aufgrund des grundrechtlichen Schutzes der Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse des Mei-
nungsforschungsinstituts gemal Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG beziehungsweise der
Rechte der betroffenen Mitarbeiter gemall Art. 2 Abs. 1i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG gehindert.

Zudem musse bei einem Missbrauch des Fragerechts nicht geantwortet werden. Missbréuchlich
sei dabei insbesondere die in Ziffer 2 geforderte Einsicht in die Studie, nachdem das erforder-
liche Quorum fir die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses nicht erreicht worden sei.
Das Recht auf Einsichtnahme in Regierungsakten stehe gerade nur einem Untersuchungsaus-
schuss zu. Das anerkannte Fragerecht der Abgeordneten umfasse dagegen nur das Recht, durch
die Regierung informiert zu werden.

AuRerdem befinde sich die Bundesregierung noch in der Abstimmungsphase, da eine abschlie-
Rende Entscheidung tber das kiinftige Energiekonzept noch nicht gefallen sei, so dass mit den
Fragen und dem Einsichtsbegehren in den Kernbereich der Exekutive eingegriffen werde. Dies
betreffe auch die Studie, die Grundlage der spateren Entscheidungen der Bundesregierung zu
Fragen der Energiepolitik sein solle. Jedenfalls aber musse dies fur die Frage in Ziffer 3 gelten,
da eine vertrauliche Beratung im Kabinett moglich sein misse.

Alt leitet daraufhin — nachdem sie nochmals erfolglos gegentber der Bundesregierung die Be-
antwortung sowie die VVorlage der Akten gefordert hatte — form- und fristgerecht ein Verfahren
gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht ein. Sie tragt vor, sie werde
durch die Informationsverweigerung in ihren Abgeordnetenrechten aus Art. 38 Abs. 1i. V. m.
Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt. Zugleich liege eine Verletzung der Rechte des Deutschen
Bundestages als Gesamtorgan vor, die sie ebenfalls geltend mache. Die Beantwortung der Fra-
gen sei fur eine effektive Kontrolle der Regierungstétigkeit erforderlich. Die Einsichtnahme in
die Studienunterlagen sei ihr zu gewahren, da sie nur bei Kenntnis des vollstandigen Inhalts
und der Ergebnisse der Meinungsumfrage ihre parlamentarischen Aufgaben wahrnehmen
konne. Aufgrund der bevorstehenden Entscheidung tber die Energiepolitik sei eine zeitnahe
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Information entscheidend, um die Diskussion beeinflussen zu kénnen. Wenn die Bundesregie-
rung entschieden habe, kdnne sich das Parlament nicht mehr einbringen.

Vermerk fur die Bearbeitenden:

In einem Gutachten, in dem — gegebenenfalls hilfsgutachtlich — auf alle aufgeworfenen Rechts-
fragen einzugehen ist, sind die Erfolgsaussichten des Antrags der Bundestagsabgeordneten Alt
vor dem Bundesverfassungsgericht zu prifen.

MaRnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes sind nicht zu prifen und bleiben bei der Bear-
beitung auller Betracht. Auch die RechtmaRigkeit der Beauftragung des Meinungsforschungs-
instituts durch die Bundesregierung ist nicht zu prifen.

Auf 8 18 Abs. 1 des Untersuchungsausschussgesetzes (PUAG), abgedruckt in Sartorius, Ver-
fassungs- und Verwaltungsgesetze, Nr. 6, wird hingewiesen.

Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG), des Verbraucherinformationsgesetzes
(VIG), des Umweltinformationsgesetzes (UIG), einfachrechtliche Vorschriften des Daten-
schutzes sowie die Anlagen zur Geschéftsordnung des Deutschen Bundestages (Anl. 1 bis 8 zur
GO BT) bleiben bei der Bearbeitung auf3er Betracht.

Universitat Wirzburg Seite 3von 3 Patrick Sikora, LL.M. (Krakow)



Julius-Maximilians-

UNIVERS |TAT Samstagsklausur vom 10.04.2021 Jura
WU RZBURG Prof. Dr. Olafgélsrr?i(t:;at UniRep

Wiirzburg

Sachverhalt

Teil I

Am 6. September 2020 erscheint Franziska Francke (F) bei Rechtsanwalt Dr. Markus Meininger (M)
und schildert ihm folgenden Sachverhalt:

"Mit Kaufvertrag vom 19. Mai 2020 habe ich meinen gebrauchten Sportwagen zum Preis von 10.000,- €
an den Gymnasiallehrer Gustav Geier (G) verkauft. An diesem Tag habe ich Gustav Geier den Sport-
wagen iibergeben, nicht aber den zugehorigen Kraftfahrzeugbrief. Ich wollte mir den Kraftfahrzeugbrief
als Sicherheit bis zur vollstdndigen Kaufpreiszahlung zuriickbehalten und bin iiberzeugt, dass Gustav
Geier dies auch erkannt hat. Gustav Geier hat bis heute noch nicht bezahlt, obwohl die Zahlung laut
Kaufvertrag bis zum 3. August 2020 hétte erfolgen miissen. Ich habe Gustav Geier am 4. August 2020
vergeblich eine Zahlungsfrist bis zum 5. September 2020 gesetzt.

Wie ich von einer Freundin erfahren habe, hat Gustav Geier den Sportwagen, ohne den Kaufpreis an
mich bezahlt zu haben, am 25. Mai 2020 zum Preis von 11.560,- € an Berti Bullin (B) verdufBert. Dieser
hat den Kaufpreis an Gustav Geier gezahlt und von ihm das Fahrzeug erhalten. Ich bin {iber eine Freun-
din an den Kaufvertrag vom 25. Mai 2020 zwischen Gustav Geier und Berti Bullin herangekommen und
weill, dass es dort heifit, der Kraftfahrzeugbrief werde per Einschreiben nachgeschickt. Dies kann aller-
dings gar nicht geschehen, da ich ja den Kraftfahrzeugbrief noch habe. Auflerdem ist so ein Vorgehen
doch sehr uniiblich. Ich mdchte meinen Sportwagen auf alle Fille wiederhaben und natiirlich auch den
Kraftfahrzeugbrief behalten."

Rechtsanwalt Dr. Markus Meininger bittet den Jurastudenten Rudi Ringsinger (R) um ein ausfiihrliches
Rechtsgutachten. Er weist Rudi Ringsinger darauf hin, dass der Kraftfahrzeugbrief jetzt "Zulassungsbe-
scheinigung Teil 11" heile, der Sache nach sich allerdings nichts gedndert habe. Er solle auch in seinem
Gutachten weiterhin vom Kraftfahrzeugbrief sprechen. Rudi Ringsinger solle kldren, ob Franziska
Francke den Sportwagen von Berti Bullin herausverlangen kénne und ob sie den Kraftfahrzeugbrief
behalten diirfe. Er solle dabei insbesondere iiberlegen, wie das Zurilickbehalten des Kraftfahrzeugbriefs
rechtlich einzuordnen und ob die Ubergabe des Kraftfahrzeugbriefs Voraussetzung fiir den Eigentums-
erwerb am Sportwagen sei. Auch solle Rudi Ringsinger an etwaige Gegenrechte von Berti Bullin den-
ken. Eventuell habe Berti Bullin eine Rechtsposition erworben, die es nach Moglichkeit durch eine ent-

sprechende Erklarung zu beseitigen gelte.
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Teil 11

Einige Stunden spater kommt Franziska Francke erneut in die Kanzlei und fragt Rechtsanwalt Dr. Mar-
kus Meininger ganz aufgebracht, ob er ihr auch noch in einer anderen Sache behilflich sein kdnne. Sie
berichtet:

"Gerade ist zu mir ein Gerichtsvollzieher in meine Regensburger Wohnung gekommen. Mein Lebens-
gefahrte Ludwig Lehner (L) und ich wohnen dort seit fiinf Jahren zusammen und teilen uns die Miete.
Mein Lebensgefdhrte hat offenbar eine gegen ihn gerichtete berechtigte Geldforderung in Hohe von
2.000,- € nicht beglichen, obwohl ihm ein Mahnbescheid und spéter ein Vollstreckungsbescheid zuge-
stellt wurden. Der Name des Glaubigers lautet Hans Haberer (H). Ich habe den Gerichtsvollzieher na-
tiirlich in die Wohnung gelassen. Dieser hat mir erdffnet, er wolle das Gemilde im Wohnzimmer pfan-
den. Das Gemilde ist aber ein Geschenk meiner Eltern an mich und sehr wertvoll. Ich schitze, dass es
circa 2.000,- € wert ist. Der Gerichtsvollzieher war aber nicht aufzuhalten. Er konne keine Eigentums-
verhéltnisse priifen; das sei Sache der Juristen. Der Gerichtsvollzieher hat das Gemélde gepféndet und
mitgenommen, da er beflirchtete, ich werde es seinem Zugriff entziehen. Zwangsvollstreckungsrechtlich
spiele es keine Rolle, ob ich verheiratet sei oder in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebe. Was
das zu bedeuten hat, weil3 ich nicht. Der Gerichtsvollzieher hétte mir meinen Besitz nicht gegen meinen
Willen nehmen diirfen. Im Ubrigen gehért mir das Gemilde. Ich kann das auch beweisen, weil ich die
Rechnung von der Kiinstlerin habe. Diese haben mir meine Eltern gegeben, die auch bestétigen konnen,
dass sie mir das Gemaélde geschenkt haben. Herr Rechtsanwalt, Sie miissen die drohende Zwangsver-
steigerung des Gemaldes so schnell wie moglich verhindern. Was habe ich fiir gerichtliche Moglichkei-
ten?"

Rechtsanwalt Dr. Markus Meininger ruft sofort bei Hans Haberer an. Dieser lehnt die Freigabe des
Gemaildes ab. Rechtsanwalt Dr. Markus Meininger bittet deshalb Rudi Ringsinger, die mdglichen

Rechtsbehelfe von Franziska Francke zu priifen.

VermerKk fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfra-
gen eingeht, sind die an Rudi Ringsinger gestellten Fragen in der in der Aufgabe genannten Reihenfolge

zu beantworten. Die Bearbeitungszeit betragt 300 Minuten.

Viel Erfolg!
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Julius-Maximilians-

U NIVERS ITAT Samstagsklausur vom 17.04.2021 jura

Offentliches Recht

WURZBURG Prof. Dr. Ralf. P. Schenke Uanep

Wiirzburg

Sachverhalt

E ist Eigentiimer eines viergeschossigen Hausgrundstiickes in der Innenstadt von Wiirzburg. Im Erdge-
schoss betreibt er selbst einen gutgehenden Militarialaden, in dem u.a. Uniformen, Schreckschusspisto-
len und Stichwaffen vertrieben werden. Die librigen Wohn- und Geschéftseinheiten hat er teils privat,
teils gewerblich vermietet. Direkt tiber dem Militariashop wohnt die M, die eine iiberzeugte Pazifistin
ist und Gewaltanwendung in jeder Form strikt ablehnt. Als die von ihr abonnierte pazifistische Zeit-
schrift wihrend der letzten Phase des Bundestagswahlkampfes eine Kampagne zur Achtung militéiri-
scher Gewalt startet und eine der Bundestagsfraktionen im Parlament eine Gesetzesinitiative zur Ab-
schaffung der Bundeswehr einbringt, fiihlt M sich zur Tat aufgerufen. Zur Unterstiitzung des Gesetzent-
wurfes in der Offentlichkeit befestigt sie an dem zu ihrer Mietwohnung gehérigen, der StraBe zuge-
wandten Balkon mit Schniiren ein 2m mal 3m groes Bettlaken. Fiir jeden Passanten ist dieses deutlich
mit dem Schriftzug ,,WarNO — Kein Krieg, keine Waffen - niemals!* versehen.

E will das nicht hinnehmen. Nachdem er M abgemahnt und die umgehende Beseitigung des Lakens
gefordert hat, die Abmahnung aber erfolglos bleibt, verklagt er M vor dem zustdndigen Amtsgericht auf
Unterlassung. Gestiitzt ist die Klage auf § 541 BGB in Verbindung mit § 8 des Mietvertrages. In der
Klageschrift trigt er vor, es sei ihm als dem Hauseigentiimer und Geschéftsinhaber nicht zuzumuten,
sein Haus mit einem Spruchband verschandeln zu lassen. Es konne nicht angehen, dass M seine Haus-
wand als Medium zur Ubermittlung einer politischen Meinung missbrauche, die er iiberdies nicht teile.
Die Aktion der M bringe ihn in geschéftlichen Misskredit und store den Hausfrieden ernstlich.

Das Amtsgericht gibt der Klage statt und verurteilt M zur Unterlassung, was in zweiter und letzter In-
stanz auch durch das Landgericht als Berufungsinstanz bestitigt wird. Das Landgericht ist in Uberein-
stimmung mit dem Amtsgericht der Auffassung, die Auslegung des § 8 Mietvertrages ergebe, auch unter
Beriicksichtigung des Grundrechts der M auf Meinungsfreiheit, dass im Hinblick auf die Grundrechts-
positionen des E (Eigentum, moglicherweise Berufsfreiheit) ein ,,triftiger Grund“ im Sinne des § 8 des
Mietvertrages vorliege. E diirfe deshalb zu Recht seine Zustimmung verweigern. Er habe wegen des
insoweit vertragswidrigen Gebrauchs der Mietsache einen Unterlassungsanspruch gegen M. Dies gelte,
obwohl die AuBerung der M durch ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit auch dann geschiitzt sei, wenn
man ihre AuBerung als Boykottaufruf werten wolle.

Rechtsanwiltin R, die M bereits vor dem Landgericht vertreten hat, hilt die vom Berufungsgericht vor-
getragene Auslegung des § 8 des Mietvertrages fiir fehlerhaft. Die Entscheidung verletze die M in ihren
Grundrechten. Da ihre Nichtzulassungsbeschwerde keinen Erfolg hat,

iiberlegt R, ob sie M raten soll, gegen die Entscheidung im Wege einer Verfassungsbeschwerde zum
BVerfG vorzugehen.

Aufgabe: Erstellen Sie ein Gutachten zu den Erfolgsaussichten einer derartigen Verfassungsbeschwerde.
Gehen Sie, notigenfalls in einem Hilfsgutachten, auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ein.

Zusatzfrage: Alternativ iiberlegt R, ob auch eine Verfassungsbeschwerde zum Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof in Betracht kommt. Priifen Sie, ob diese zuldssig wire.

Bearbeitungshinweis: § 8 des Mietvertrages lautet:

,Das Anbringen von Schildern, Plakaten, Aufschriften, Blumenkésten, Rollldden oder anderen Vorrichtungen
bedarf der vorherigen Einwilligung des Vermieters. Aus triftigen Griinden kann dieser seine Einwilligung
verweigern.*
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Julius-Maximilians-

UNIVERSITAT Samstagsklausur vom 24.04.2021

Y . Jura
Zivilrecht e
W U RZ B U RG Prof. Dr. Michael Sonnentag Uanep
Wiirzburg
Sachverhalt

Am 15. April 2020 vormittags verkaufte A seinen Pkw zum Preis von 10.500 Euro an den
Autohédndler B, der beim Kauf durch den Angestellten F wirksam vertreten wurde. F bezahlte
den A mit Falschgeld, das so gut gefalscht war, dass es mit bloBem Auge nicht als solches
erkennbar war. Daraufhin erhielt er den Kfz-Brief, fuhr zum Gelénde des B und stellte den Pkw
dort ab. Dem B erzéhlte er von dem bereits abgewickelten Kauf, jedoch nichts von der Uber-
gabe von Falschgeld.

Noch am selben Tag — eine Umschreibung im Kfz-Brief hatte noch nicht stattgefunden — gelang
es dem F, den Pkw an den Autohandler X, vertreten durch Y, weiterzuverkaufen. Da sich Y
und F gut kannten, sprach F wihrend des Verkaufs auch iiber den ,,Trick mit dem Falschgeld*
vom Vormittag. Y bezahlte bar mit Geld des X und brachte den Pkw auf dessen Verkaufsge-
lande. X hatte von dem genauen Inhalt des Gespréchs zwischen Y und F keine Kenntnis, sah
aber den Kfz-Brief ein. Bei einer Probefahrt stellte er fest, dass die Kupplung erneuerungsbe-
durftig war und auch die halbjahrigen Inspektionsarbeiten anstanden. Ein ihm bekannter Me-
chaniker reparierte die Kupplung zu einem Freundschaftspreis in Héhe von 300 Euro (Wert der
Arbeit: 400 Euro). Fur die Inspektion fielen Kosten in Hohe von 100 Euro an.

Am 19. April 2020 verkaufte X den Pkw an den gutglaubigen G zum Preis von 8.900 Euro
(Wert des Pkw: 8.000 Euro).

A hatte mittlerweile versucht, das Geld bei der Bank einzuzahlen. Dort fiel auf, dass es sich um
Falschgeld handelte. Mit Schreiben vom 9. Mai 2020 hat A den Kaufvertrag und das Verfu-
gungsgeschaft mit B, der bereits seit Anfang April zahlungsunféhig war, wegen arglistiger Tau-
schung angefochten. Von dem erstaunten X verlangt A Anfang Juni 2020 10.500 Euro. X ver-
weigert die Zahlung und rechnet hilfsweise mit 500 Euro, also dem Wert der Reparaturarbeiten
und den Inspektionskosten, auf. A entgegnet, eine Auswechslung der Kupplung habe er nie
beabsichtigt.

Wie ist die Rechtslage?
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Julius-Maximilians-

U NIVERS ITAT Samstagsklausur vom 01.05.2021 jura

Strafrecht

WURZBURG  Lenrstuni Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Uanep

Wiirzburg

Teil I

Der Juwelier Julius (J) aus Wunsiedel, dessen Geschéfte schlecht laufen, befindet sich in chronischer
Finanznot. Er beschlie8t deshalb, den Gastwirt Gustav (G) in dessen einsam gelegener Gaststitte in
einem zur Ortschaft Kirchenlamitz gehdrenden Weiler zu iiberfallen. Julius hat es dabei auf die sehr
wertvolle Goldkette abgesehen, die er an Gustav schon mehrfach bemerkt hat.

Da Julius jedoch ein dngstlicher Mensch ist, beschliet er, auf der Fahrt mit seinem Pkw von Wunsiedel
in die etwa 20 Kilometer entfernte Ortschaft Kirchenlamitz seinen Freund Fritz (F) als Begleiter mitzu-
nehmen. Er bittet ihn deshalb eines Abends, mit ihm nach Kirchenlamitz zu fahren, ohne thn zunéchst
iiber den wahren Zweck der Fahrt zu unterrichten. Erst als sie sich kurz vor Kirchenlamitz befinden,
informiert Julius seinen Beifahrer Fritz, dass er Gustav um dessen Schmuck "erleichtern" wolle, wobei
er vorhabe, Gustav notfalls unter Vorhaltung des von ihm - Julius - mitgefiihrten Taschenmessers gefii-
gig zu machen. Er sei froh, dass Fritz mitfahre, weil er sich nur so sicher fiihle. In die Gaststitte selbst
werde er aber allein gehen. Fritz ist bestiirzt und duBert sich dazu nicht. Er tiberlegt zunéchst, ob er nicht
die Polizei oder zumindest den ihm bekannten Gastwirt Gustav informieren miisse, um die Tat zu ver-
hindern. Sogleich bemerkt Fritz aber, dass er sein Mobiltelefon vergessen hat, sodass er ohnehin keine
Moglichkeit sieht, dies zu realisieren.

Als Julius und Fritz an der Gaststétte des Gustav ankommen, steigt Julius aus und eilt in den Gastraum.
Auch jetzt sieht Fritz davon ab, den Gastwirt zu warnen, zumal er der Meinung ist, dass er durch eine
solche Warnung ohnehin die Tatausfiihrung durch Julius nicht mehr verhindern kénne. Da Fritz jedoch
unbedingt wissen will, was in der Gaststitte vor sich geht, schleicht er sich zu dem Gebiude und beo-
bachtet das Geschehen unbemerkt durch ein Fenster.

In der Gaststitte ist bis zum Hereineilen des Julius nur Gustav anwesend. Julius tritt auf ihn zu, zieht
sodann sein Taschenmesser, klappt es auf und hélt die etwa acht Zentimeter lange Klinge in einer Ent-
fernung von circa 20 Zentimetern vor Gustavs Brust. Dabei fordert er ihn auf, ihm seine Goldkette
auszuhindigen. Gustav gibt vollig eingeschiichtert zu verstehen, dass er heute ausnahmsweise den
Schmuck nicht trage, sondern in seinem Tresor aufbewahre. Der mittlerweile leicht in Panik geratene
Julius schreit darauthin Gustav an, er solle augenblicklich den Tresor 6ffnen und ihm die Goldkette, die
einen Wert von 5.000,- € hat, schleunigst aushéndigen; er zogere auch nicht, ihn "abzustechen". Wéh-
rend der von der Skrupellosigkeit des Julius entsetzte Fritz die Sache nicht mehr mit ansehen will und
in den Pkw zuriickeilt, 6ffnet Gustav aus Angst um sein Leben das Zahlenschloss seines Tresors, nimmt
die Goldkette heraus und iberreicht sie Julius. Dieser rennt daraufhin mit der Kette nach drauflen,
springt in seinen Pkw und fahrt nach Hause. Sowohl Julius als auch Fritz sind aufgrund der Geschehnisse
derart verstort, dass sie wiahrend der Heimfahrt kein Wort miteinander wechseln.

Am nichsten Tag verduBert Julius in seinem Juweliergeschift an den Kunden Karl (K), der nichts von
der Herkunft der Goldkette ahnt, diese fiir 5.000,- €. Am Abend zeigt Julius den vereinnahmten Geld-
betrag - zehn 500-Euro-Scheine -, bei dem es sich um die einzigen Tageseinnahmen handelt, dem Fritz,
als dieser zu Besuch kommt. Voller Stolz erklért Julius, dass es sich hierbei um den Erlos aus der Ver-
duBerung der von Gustav erlangten Goldkette handele. Mit dem vereinnahmten Geldbetrag wolle er sich
einen schonen Urlaub génnen.

Fritz, der seinem Freund Julius vor zwei Jahren ein zinsloses Darlehen in Hohe von 5.000,- € fiir die
Dauer von einem Jahr gewidhrt und seitdem mehrfach vergebens von Julius die Riickzahlung verlangt
hat, ist aufgrund dieser Dreistigkeit des Julius empért. In der Uberzeugung, ein Recht auf die 5.000,- €
in der Kasse zu haben und deshalb nichts Rechtswidriges zu verlangen, fordert er Julius deshalb auf,
ihm sofort das Geld zu geben, um seine Darlehensschuld endlich zu tilgen. Julius weigert sich zunéchst,
der Forderung von Fritz nachzukommen. Deshalb erklért Fritz, dass er Julius bei der Polizei wegen der
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gestrigen Geschehnisse im Zusammenhang mit der Erlangung der Goldkette anzeigen werde, falls er
ihm nicht sofort das Geld aushéndige. Julius ist aufgrund dessen sehr aufgebracht, sieht aber im Hinblick
auf die in Aussicht gestellte Strafanzeige keinen anderen Ausweg, als Fritz das Geld zu iiberlassen.

Teil II:

Im gerichtlichen Verfahren gegen Julius, zu welchem es aufgrund der Anzeige des Gustav kam, bestrei-
tet Julius die Vorwiirfe. In der Hauptverhandlung wird trotz des Widerspruchs des Julius ein von diesem
stammender Brief an seinen Psychotherapeuten verlesen. Dieser Brief war noch nicht abgeschickt wor-
den und wurde bei einer rechtméBig angeordneten und ordnungsgeméal durchgefiihrten Durchsuchung
der Wohnung des Julius aufgefunden und sodann beschlagnahmt. Julius schildert in dem Brief detail-
liert, wie sehr seine finanziellen Probleme ihm psychisch zu schaffen machen, dass er deshalb unter
Schlaf- und Essstorungen leide und dass er immer héufiger iiber illegale Wege nachdenke, die Geldsor-
gen loszuwerden.

Ferner stieBBen die Polizeibeamten bei der Wohnungsdurchsuchung auf ein Tagebuch des Julius, in wel-
chem er ebenfalls seine Empfindungen und Sorgen beziiglich seiner finanziellen Probleme niederge-
schrieben hatte. Des Weiteren finden sich in dem Tagebuch eine Wegbeschreibung zur Gaststitte des
Gustav in Kirchenlamitz sowie Uberlegungen zur Geeignetheit diverser Waffen und Werkzeuge im
Rahmen eines "Uberfalls". Gegen den Widerspruch des Julius verliest das Gericht sdmtliche dieser Auf-
zeichnungen in der Hauptverhandlung.

Sowohl der Inhalt des Briefes als auch der des Tagebuches werden im Urteil zu Lasten des Julius ver-
wertet.

Bearbeitervermerk

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen
Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I
Wie haben sich die Beteiligten nach dem Strafgesetzbuch (StGB) stratbar gemacht?

Eine eventuelle Strafbarkeit des Karl ist nicht zu priifen. § 123 StGB bleibt bei der Bearbeitung
auller Betracht.

Zu Teil 1I:

Durften der Inhalt des Briefes und des Tagebuches im Urteil Beriicksichtigung finden?

Hinweis fiir die Bearbeiter

Fiir die Korrektur und Herausgabe der Klausur ist eine Anmeldung im vhb-Kurs , Straf-
prozessrecht® von Prof. Hilgendorf unter www.vhb.org Voraussetzung.
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Julius-Maximilians-

UNIVERSITAT Samstagsklausur vom 08.05.2021

Y . Jura
Zivilrecht e
W U RZ B U RG Prof. Dr. Michael Sonnentag U_,nIRep
Wiirzburg
Sachverhalt
Teil I:

Anton (A) hat am 1. Mérz 2021 seinen 18. Geburtstag. Er ruft deshalb am Nachmittag des 1.
Méarz 2021 seine 17-jahrige Schulfreundin Lena (L), fur die er schon lange Zeit schwarmt, an
und I&dt sie fir den 1. Marz 2021 zu einem Abendessen im "Ristorante Pietro”, dessen Inhaber
Pietro (P) aus Nurnberg ist, ein. Er kiindigt an, sie mit dem Auto abzuholen und wieder heim-
zubringen, da das Restaurant ca. 8 Kilometer von der Wohnadresse der Lena entfernt und mit

den offentlichen Verkehrsmitteln nur schlecht erreichbar ist. Lena zeigt sich davon begeistert.

Nachdem Anton die Lena abgeholt hat und beide gemeinsam im Lokal angekommen sind, er-
halten beide je eine Speisekarte, welche Angaben zu den Preisen der Getranke und Speisen
enthalt. Lena bestellt bei Pietro, der von der Einladung des Anton nichts weil3, fiir sich eine
Pizza mit Muscheln fiir 16,- € und Getranke fiir insgesamt 5,- €. Im Laufe des Abends geraten
Anton und Lena in Streit, der damit endet, dass Anton eine Rechnung nur fir sich verlangt,
diese bezahlt und dann mit den Worten "Du kannst selbst sehen, wie du heimkommest™ um 22:00
Uhr das Lokal verlasst. Lena kann ihre Rechnung (21,- €) nicht bezahlen, weil sie darauf ver-
traut hatte, dass Anton diese Kosten tibernehmen wiirde, und sie nicht so viel Geld bei sich hat.
Sie teilt dies Pietro mit und verspricht ihm, die Rechnung am néchsten Tag zu begleichen. Pietro
ist damit einverstanden, lasst sich aber bis zur Bezahlung der Rechnung Lenas Uhr (Verkehrs-
wert 80,- €), bei welcher es sich um ein Unikat handelt, als Pfand iibergeben und hinterlegt sie
offen in seinem nicht abgeschlossenen Biiro, welches unmittelbar vom Gastraum aus betreten
werden kann. Da Lena keine Heimfahrgelegenheit hat, ihre Mutter bereits verstorben und ihr
Vater Valentin (V) nicht erreichbar ist, muss sie ein Taxi nehmen. Die Fahrtkosten in Hohe von
14,- € kann sie noch aufbringen, da sie am Morgen des 1. Marz 2021 von ihrem Vater 15,- €
Taschengeld erhalten hat. In der Nacht bekommt sie schwere Magenkrampfe und muss ins

Krankenhaus gebracht werden.

Am néchsten Tag besucht Valentin seine Tochter Lena im Krankenhaus und erfahrt erst dort
Genaueres von der Einladung des Anton und ihrem Verlauf. Er fahrt daraufhin zu Pietro und

erklart diesem explizit, dass sowohl die Bestellung seiner Tochter als auch die Verpfandung
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ihrer Uhr in Ordnung sei. Anschliel3end bezahlt er die Rechnung der Lena und bittet um Ruck-
gabe ihrer Uhr. Pietro geht in sein Biiro, stellt aber fest, dass die Uhr nicht mehr da ist. Er teilt
dies Valentin mit, drlckt sein Bedauern aus und meint, er kdnne sich das nicht erklaren. Zu-
hause angekommen, erfahrt Valentin bei einem Anruf im Krankenhaus, dass die Beschwerden
der Lena auf den Verzehr verdorbener Muscheln zurtickzufthren sind und sich die Arzt- und
Krankenhauskosten auf 650,- € belaufen. Die Arzt- und Krankenhauskosten begleicht Valentin

sogleich, indem er in das Krankenhaus fahrt und den Betrag in bar Gibergibt.

Valentin verlangt jetzt namens der Lena von Pietro Erstattung der Arzt- und Krankenhauskos-
ten (650,- €), ein angemessenes Schmerzensgeld sowie Wertersatz fiir die Uhr (80,- €), die
Pietro nicht richtig verwahrt habe. Pietro lehnt dies ab. Fir die Magenbeschwerden der Lena
sei er nicht verantwortlich, auch wenn diese auf den Verzehr der Muscheln in seinem Lokal
zuriickzufuhren seien. Schuld sei namlich allein der fir die Kiiche angestellte Salvatore (S), der
die ordnungsgemal zum Entsorgen beiseitegelegt und gekennzeichneten, tatsachlich verdorbe-
nen Muscheln versehentlich fir die Pizza verwendet habe. Salvatore arbeite aber ansonsten sehr
zuverlissig, was auch aus seinen Zeugnissen hervorgehe. Im Ubrigen habe er Salvatores Tétig-
keit in der Kuiche standig tberprift und nie etwas zu beanstanden gehabt. Die Uhr brauche er
nicht zu ersetzen, da Lena letztlich selbst schuld sei. Hétte sie ihre Rechnung bezahlt, hatte sie

kein Pfand hinterlegen mussen.

Weiterhin verlangt VValentin namens der Lena von Anton Erstattung der Kosten fur das Abend-
essen (21,- €) und das Taxi (14,- €). Anton lehnt dies ab, weil die Einladung rein privaten Cha-
rakter gehabt habe und er sich zu nichts verpflichtet habe. Im Ubrigen habe er beim Rechtskun-
deunterricht am Gymnasium gehort, dass muindliche Schenkungsversprechen ohnehin nicht

verbindlich seien.

Teil I1I:

Lena sucht daraufhin Rat bei Rechtsanwaltin Rott, wie sie gerichtlich gegen Pietro vorgehen

kdnnte und was dabei zu beachten waére.
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Vermerk fir die Bearbeitung:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgut-
achtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge

folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I:

1.  Hat Lena gegen Pietro einen Anspruch auf Erstattung der Arzt- und Krankenhauskosten,
ein Schmerzensgeld und Wertersatz fiir die Uhr?

2.  Hat Lenagegen Anton einen Anspruch auf Erstattung der Kosten fiir das Abendessen und

das Taxi?
Zu Teil 1l:
Ware eine Klage der Lena gegen Pietro zuldssig und vor welchem Gericht ware diese zu erhe-
ben? Gibt es eine Alternative fiir Lena, statt durch ein Klageverfahren auf anderem Wege einen

vollstreckbaren Titel gegen Pietro zu erlangen?

Hinweise zu beiden Teilen der Aufgabe:

Versicherungsrechtliche Aspekte sind bei der Bearbeitung auBer Betracht zu lassen. Insbeson-
dere ist davon auszugehen, dass die geltend gemachten Arzt- und Krankenhauskosten von kei-
ner Krankenversicherung tbernommen werden. Die Erforderlichkeit der Arzt- und Kranken-

hauskosten in Hohe von 650,- € ist zu unterstellen.

Auf die Hohe des angemessenen Schmerzensgeldes ist nicht einzugehen. Es ist davon auszu-
gehen, dass das angemessene Schmerzensgeld jedenfalls einen Betrag von 500,- € nicht iiber-

steigt.

Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz und lebensmittelhygienerechtliche Vorschriften
sind nicht zu prufen. Es ist bei der Bearbeitung zu unterstellen, dass Pietro nicht gegen lebens-

mittelhygienerechtliche Vorschriften versto3en hat.
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Frau F und Herr M sind verheiratet. M ist als Lehrer an einem Gymnasium beschéftigt; F
fihrt den Haushalt. Einen Ehevertrag haben F und M nicht geschlossen.

F hat ihren vor der EheschlieBung von ihr erworbenen, kleinen Kihlschrank (urspringlicher
Anschaffungswert 500,00 €) in den gemeinsamen Haushalt eingebracht. Als das Gerédt mehr-
fach ausfallt, beschlielt sie, einen neuen, groReren Kihlschrank anzuschaffen. Sie geht zu
dem Héndler H und kauft bei ihm einen Kiihlschrank fiir 1.500,00 €, wobei sie die Hélfte des
Preises anzahlt. Der Rest, so wird vereinbart, soll bei der Lieferung des Gerétes gezahlt wer-
den. Ferner kauft F bei H eine kleine Kaffeemaschine, die bisher im Haushalt fehlte, fiir 80,00

€. F zahlt diese Summe gleich und nimmt die Kaffeemaschine mit.

Auf dem Riickweg nach Hause wird F von dem Autofahrer A, der einen Fulgangeribergang
ubersieht, angefahren. Die Kaffeemaschine wird zerstort. F wird so schwer verletzt, dass sie
zwei Wochen im Krankenhaus stationdar behandelt werden muss. M, der seine Frau F ins
Krankenhaus féhrt, unterzeichnet bei der Aufnahme von F im Krankenhaus nach Riicksprache
mit F ein Schriftstiick mit seinem Namen und dem Zusatz ,,in Vertretung“, wonach die Be-
handlung durch den Chefarzt C des Krankenhauses personlich erfolgen und auch das Honorar
an diesen direkt zu zahlen sein soll. F bleibt zwei Wochen im Krankenhaus. M verrichtet in
der ersten Woche die Haushaltsarbeiten selbst und stellt in der zweiten Woche eine Haus-
haltshilfe ein, der er fiir 10 Stunden insgesamt 140,00 € bezahlt.

Wihrend F sich im Krankenhaus befindet, liefert H den Kihlschrank bei M ab und verlangt
von ihm die restlichen 750,00 €. M erwidert, er wisse von nichts; seine Frau werde gleich
nach der Rickkehr aus dem Krankenhaus die Sache regeln. H gibt sich damit zufrieden. M ist
mit der Anschaffung des Kiihlschranks nicht einverstanden; er verduRert das Gerét an seinen
Bekannten B fiir 1.500,00 €.

Als F aus dem Krankenhaus entlassen wird, geraten die Eheleute in Streit. Uneinig ist man
sich {iber die Frage, wer die Chefarztrechnung iiber 5.000,00 € zu bezahlen hat. M meint fer-
ner, dass ihm gegeniber A Anspriiche zustiinden, da F im Haushalt ausgefallen sei; auch die

Kaffeemaschine habe letztlich er bezahlt. F mdchte den Kiihlschrank von B zurlickerhalten.
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Die Eheleute bitten um ein Rechtsgutachten zu folgenden Fragen:

1. Von wem kann C die Bezahlung seiner Arztrechnung verlangen?
2. Welche Anspriiche stehen F und M gegen A zu?
3. Von wem kann H die restlichen 750,00 € verlangen?

4. Kann F von B den Kuhlschrank herausverlangen?

Aufgabe: Das erbetene Gutachten ist zu erstatten.
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Teil 1:

Der jetzige Unternehmer G wurde in Griechenland geboren und ist dort aufgewachsen. Da er
jedoch in Griechenland seine wirtschaftlichen Ziele aufgrund mangelnder Mdoglichkeiten nicht
erreichen konnte, zog es ihn schon in den Jugendjahren nach Deutschland. G war schon immer
begeistert von Deutschland und von der Unabhéngigkeit, die innerhalb des Landes gelebt wird.
Insbesondere genoss er seit seinem Umzug nach Deutschland die individuellen Moglichkeiten,
sich im Land und in dessen Wirtschaftsleben selbst zu verwirklichen. Das Studium absolvierte
G ebenfalls in Deutschland mit dem Ziel, ein Unternehmen — die G-GmbH — zu griinden. G
erlangte noch vor Unternehmensgriindung die deutsche Staatsbiirgerschaft und war seitdem
politisch fiir die Sozialdemokraten sehr aktiv, wodurch er auch einen gewissen Grad an
Bekanntheit erlangte. Zudem hat G einen Sohn, den P, welcher jedoch nach wie vor die
griechische Staatsbiirgerschaft besitzt.

Die G-GmbH hatte von X Geschiftsraume angemietet. Aufgrund des Todes des
Unternehmensgriinders G wurden die Raumlichkeiten der G-GmbH reduziert. Nach dem
Auszug aus den Geschiftsriumen des X machte dieser gegen die G-GmbH Forderungen im
Zusammenhang mit Verdnderungen geltend, die von der G-GmbH an der Mietsache
vorgenommen worden waren. Im Rahmen dessen kam es zu Verhandlungen und teilweise auch
zu telefonischen Gesprachen zwischen den Parteien, die auf Seiten der G-GmbH durch einen
threr Mitarbeiter gefiihrt wurden. Etwaige Bemiihungen, eine auBlergerichtliche Einigung zu
erzielen, blieben ohne Erfolg. Deshalb nahm X die G-GmbH vor dem zusténdigen Landgericht
auf Zahlung in Anspruch. Unter anderem berief sich X hierbei auf ein Telefongesprach, in dem
angeblich ein Einvernehmen erzielt sei in der Form, dass die G-GmbH den nunmehr
eingeklagten Betrag zahlen werde. Als Beweisangebot fiihrte X die Vernehmung seiner Tochter
Y an, welche das Telefonat heimlich iiber die Freisprechanlage mitgehdrt hatte.

Letztlich wurde die G-GmbH antragsgemif3 zur Zahlung verurteilt. Insbesondere wurde die
Verurteilung auf die Aussage der Y als Zeugin iiber das gegenstdndliche Gesprich gestiitzt.
Jegliche Rechtsmittel gegen die Verurteilung blieben ohne Erfolg. Die mit den Rechtsmitteln
befassten Gerichte waren allesamt der Auffassung, dass der Schutz des Fernmeldegeheimnisses

am Endgerit ende und sich daher zu Gunsten der G-GmbH nichts daraus herleiten lieB3e.

1



Weiterhin wurde der Standpunkt vertreten, dass das Mithoren von Telefongesprachen im
Geschiftsleben derart verbreitet sei, dass allgemeine Kenntnis hiervon in den beteiligten
Kreisen zu unterstellen sei. So konne es einem Gesprichsteilnehmer, der das Mithoren
geschéftlicher Gespriache durch Dritte nicht wiinsche, durchaus zugemutet werden, diesen
Wunsch gegeniiber seinem Gesprichspartner ausdriicklich zu duflern. Geschehe dies nicht, so
sei von einer stillschweigenden Billigung im Falle des Mithdrens durch einen Dritten
auszugehen. Uberdies kiime es hierauf im streitgegenstindlichen Fall aber gar nicht an, da ein
,Recht am gesprochenen Wort* doch sowieso nur einer natiirlichen Person zukommen kdnne,
nicht aber einem Unternehmen wie der G-GmbH, die als solche schon gar nicht
Grundrechtstragerin sein konnte. Aus diesen Griinden unterliege die Zeugenaussage der Y
daher keinem Beweisverwertungsverbot.

Erbost iiber den erfolglosen Rechtsmittelweg ruft die G-GmbH das Bundesverfassungsgericht
an und riigt eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses sowie des Rechts am gesprochenen

Wort.

Teil 2:

P, der Sohn des inzwischen verstorbenen Unternehmensgriinders G, ist unzufrieden mit den
deutschen Gerichten. Unabhédngig von dem Verfahren der G-GmbH hat P auf einer anderen
,Baustelle® ein Problem mit etwaigen Gerichtsentscheidungen. Vor der letzten Landtagswahl
hat die rechtsextreme, aber bisher noch nicht verbotene A-Partei in ihrer Wahlkampfzeitung,
welche an alle Haushalte verteilt wurde, unter der Uberschrift ,,Auch sie wiirden die A-Partei
wéhlen® Portraits von beriihmten Personlichkeiten und Unternehmern der entsprechenden
Region abgedruckt. Den Fotos sind jeweils die AuBerungen der betroffenen Menschen
zugeschrieben. So steht neben dem Portrait des G: ,,G, erfolgreicher Unternehmer und
iiberzeugter Sozialdemokrat, er sagte: Deutschland ist nicht Deutschland ohne seine
Unabhingigkeit!“. Des Weiteren befinden sich auf der jeweiligen Seite des Portraits drei
Rechtecke in Form von Stempelaufdrucken, in denen auf rotem Untergrund in weillen
Buchstaben steht: ,,Ganz unsere Meinung: A-Partei!“. Am unteren Ende der Seite mit dem
Portrait des G steht aulerdem in einem grafisch abgesetzten Balken in groBerer Schrift:
,Deutsche wihlen: A-Partei*. Die dem G zugeschriebene AuBerung stammt im Wesentlichen
aus einer Rede von G und wurde liberwiegend aus einzelnen Sédtzen und Satzteilen dieser Rede

zusammengesetzt.



P klagte gegen die A-Partei auf Unterlassung die Behauptung, G wiirde die A-Partei wéhlen,
die zu seinen Lebzeiten noch gar nicht existiert habe, aufzustellen oder zu verbreiten. In allen
Instanzen wiesen die Gerichte die auf §§ 1004 Abs. 1 S. 2, 823 Abs. 1 BGB gestiitzte Klage ab.
Zur Begriindung wurde im Wesentlichen ausgefiihrt, dass die umstrittene Wahlwerbung auch
unter Beriicksichtigung des postmortalen Personlichkeitsschutzes des G durch das Grundrecht
aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG gedeckt sei. Zudem sei die beanstandete AuBerung eine
MeinungsduBerung und keine Tatsachenbehauptung.

Gegen die letzte Entscheidung des OLG legte P Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht ein und riigte sowohl eine Verletzung des postmortalen
Personlichkeitsrechts seines Vaters G, wie bereits auch schon im Ausgangs- und
Rechtsmittelverfahren, und erstmalig auch eine Verletzung seines eigenen
Personlichkeitsrechts, da er bei der Riige lediglich bei Geltendmachung des postmortalen
Personlichkeitsschutzes Bedenken hinsichtlich der Zuléssigkeit der Verfassungsbeschwerde

hat.

Bearbeitervermerk:
Zu bearbeiten sind Teil 1 sowie Teil 2.

Teil 1:
Gutachterlich zu priifen sind die Erfolgsaussichten eines Vorgehens der G-GmbH vor dem

Bundesverfassungsgericht.

Teil 2:

Hat die Verfassungsbeschwerde des P vor dem Bundesverfassungsgericht Aussicht auf Erfolg?
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Teil

Schmitt (S) ist Inhaber der in Bayern und den angrenzenden Bundeslédndern weit verbreiteten Sonnen-
studiokette "Sunny e.K.". Am 2. Februar 2020 bestellt er seinen Angestellten Pfeiffer (P) zum Prokuris-
ten. Eine Mitteilung an das Registergericht erfolgt nicht. Differenzen {iber den Umgang mit Kundenbe-
schwerden 10sen am 21. September 2020 einen Streit zwischen Schmitt und Pfeiffer aus, in dessen Ver-
lauf Schmitt gegeniiber dem Pfeiffer noch am selben Tag erklért, dass er ihm die Prokura entziehe. Auch
dies teilt Schmitt dem Registergericht nicht mit.

Pfeiffer nimmt den Streit mit Schmitt und den Entzug der Prokura nicht wirklich ernst. Am 22. Septem-
ber 2020 entdeckt er im Internet die Homepage der "Digitech-GmbH" (D), die zum Preis von 5.000,- €
eine Standard-Software anbietet, mit der Sonnenbinke zentral gesteuert sowie deren Belegung, Funk-
tion und Wartung iiberwacht werden konnen. Pfeiffer sieht die Moglichkeit von Personaleinsparungen
und hofft, damit sein Ansehen bei Schmitt wiederherstellen zu konnen. Daher beschlief3t er, die Software
zu erwerben.

Die Digitech-GmbH haélt auf ihrer den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Homepage ein elektroni-
sches Bestellformular bereit, in das Pfeiffer als Prokurist fiir die Firma Sunny e.K. die Bestellung eines
Datentragers mit der darauf gespeicherten Standard-Software eingibt. Bei der Bestellung muss er ein
Késtchen vor dem grof3 und fett gedruckten Satz "Ich akzeptiere die Allgemeinen Lieferbedingungen
der Digitech-GmbH." anklicken. Der Satz ist erkennbar als Verweis (Hyperlink) auf die Allgemeinen
Lieferbedingungen der Digitech-GmbH ausgestaltet, die man auf deren Homepage lesen, ausdrucken
und abspeichern kann, was Pfeiffer jedoch alles nicht tut. In den Allgemeinen Lieferbedingungen heif3t
es unter anderem:

"Der Erwerber hat die Software auf fehlerfreien Lauf zu priifen und Méngel innerhalb von drei Tagen
anzuzeigen; ansonsten erlischt die Gewahrleistung."

Pfeiffer wundert sich, dass ihm seine Bestellung von der Digitech-GmbH nicht per E-Mail bestitigt
wird. Am 28. September 2020 wird jedoch der Datentrdger mit der Software geliefert, eine Installati-
onsanleitung sowie die Rechnung liegen bei. Pfeiffer installiert die Software noch am selben Tag in
einer der Filialen und macht einige Testldufe, bei denen alles reibungslos funktioniert. Die Zahlung des
Kaufpreises veranlasst er noch nicht.

Am 5. Oktober 2020 zeigt sich, dass die Software aufgrund eines Programmfehlers doch nicht zuver-
lassig arbeitet und daher unbrauchbar ist. Die Sonnenbidnke kdnnen nicht oder erst nach mehreren Ver-

suchen zentral gesteuert werden, die Anzeigen zu Belegung, Funktion und Wartung erfolgen fehlerhaft.
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Schmitt erfahrt nun von den Vorgéngen und ist so verérgert, dass er dem Pfeiffer am selben Tag fristlos
kiindigt. Dann tritt er am 6. Oktober 2020 eine zehntigige Geschiftsreise an.

Nach seiner Riickkehr ruft Schmitt am 19. Oktober 2020 bei der Digitech-GmbH an und erklért, er wolle
die Software zuriickgeben. Pfeiffer sei zum Kauf schon nicht berechtigt gewesen, weil er ihm zuvor die
Prokura entzogen habe. Weiter schildert Schmitt die aufgetretenen Funktionsstérungen und gibt an, je-
denfalls aus diesem Grund zur Riickgabe berechtigt zu sein. Er werde den Kaufpreis auch deshalb nicht
zahlen. Die Geschiftsfiihrerin Grieg (G) der Digitech-GmbH lehnt die Riickgabe der Software ab. Nie-
mand bei der Digitech-GmbH habe - was zutrifft - von einem Entzug der Prokura gewusst. AuBBerdem
teile Schmitt seine Beschwerden nach den Allgemeinen Lieferbedingungen der Digitech-GmbH zu spit
mit. Im Ubrigen kénnten die Funktionsstorungen der Software - was zutrifft - durch ein Update behoben
werden. Schmitt sei daher nicht berechtigt, sich vom Vertrag zu 16sen, sondern miisse auf jeden Fall den
Kaufpreis zahlen. Schmitt beharrt jedoch darauf, die Software sofort zuriickgeben zu wollen, woraufhin
Grieg ankiindigt, den Fall der Rechtsanwiltin der Digitech-GmbH zu iibergeben.

Anfang November 2020 kommt Schmitt mit seinen Mitarbeiterinnen Thum (T) und Unger (U) {iberein,
dass diese als seine gleichberechtigten Geschéftspartnerinnen in das Unternehmen einsteigen sollen.
Beide bringen jeweils 50.000,- € ein. Die Sonnenstudiokette 14uft ab 16. November 2020 unter der Be-
zeichnung "Sunny Company" weiter, Thum und Unger iibernehmen die Leitung bestimmter Filialen.
SchlieBlich scheidet Schmitt am 31. Dezember 2020 gegen Abfindung wirksam aus dem Unternehmen
aus.

Als Anfang Mirz 2021 die Software immer noch unbezahlt ist, verlangt die Rechtsanwiltin der Di-
gitech-GmbH von Schmitt, Thum und Unger personlich die Bezahlung.

Alle drei weisen nochmals darauf hin, dass die Software unbrauchbar sei. Deshalb habe Schmitt den
Vertrag riickgingig gemacht. Davon abgesehen miisse man nicht zahlen, solange gelieferte Waren nicht
funktionieren. Schmitt erklért ferner, er sei aus dem Unternehmen wirksam ausgeschieden und miisse
auch deshalb nichts mehr zahlen. Demgegeniiber meinen Thum und Unger, die alten Schulden des Sch-
mitt gingen sie nichts an.

Die Rechtsanwiéltin der Digitech-GmbH meint, Schmitt, Thum und Unger kénnten aus dem Nichtfunk-
tionieren der Software keine Rechte ableiten, weil Schmitt die Probleme nicht rechtzeitig mitgeteilt

habe.
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Teil II (Abwandlung)

Schmitt vereinbart mit Thum und Unger im November 2020 formell ordnungsgeméif die Griindung der
"Sunny GmbH", um die Sonnenstudiokette in dieser Rechtsform weiter zu betreiben. Schmitt bringt sein
Unternehmen zum korrekten Wert in die Sunny GmbH ein, wahrend Thum und Unger eine Bareinlage
von je 50.000,- € leisten. Ein paar Wochen nachdem die Einlagen erbracht worden sind, wird die Sunny
GmbH ins Handelsregister eingetragen und dies bekannt gemacht. Die Digitech-GmbH verlangt nun

Zahlung von der Sunny GmbH sowie von deren Gesellschafterinnen Thum und Unger personlich.

VermerKk fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das — gegebenenfalls hilfsgutacht-
lich — auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende

Fragen zu beantworten:

Zu Teil I
Kann die Digitech-GmbH von Schmitt, Thum und Unger personlich Zahlung von 5.000,- € verlangen?

Zu Teil I1
Kann die Digitech-GmbH von der Sunny GmbH sowie von Thum und Unger persénlich Zahlung von

5.000,- € verlangen?
Hinweis
Offentlich-rechtliche Vorgaben fiir den Betrieb von Sonnenstudios bleiben bei der Bearbeitung auf3er

Betracht.

Die Bearbeitungszeit betrdgt 300 Minuten.

Viel Erfolg!
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Die 22-jéhrige Geigerin Annabel bereitet sich auf den in Kiirze stattfindenden Musikwettbewerb "Sai-
tentalente im Mittelpunkt" vor, einem fiir ihre Karriere sehr wichtigen Wettbewerb, der zudem mit
5.000,- € fiir den ersten Preistriger dotiert ist. Bisher haben sich auBler Annabel nur Teilnehmer ange-
meldet, denen Annabel mit ihrem technischen Kénnen und ihrer Virtuositit weit liberlegen ist, so dass
ihr der Preis als sicher gilt. Nun muss sie jedoch erfahren, dass sich noch eine Teilnehmerin nach-
gemeldet hat, nimlich die in der Presse vielgelobte Karlotta, die Annabel "ihren" Preis mit Sicherheit

streitig machen wird.

Nachdem Annabel Karlotta noch einmal hat spielen horen, wird ihr klar, dass sie kei-ne Chance beim
Wettbewerb haben wird, wenn es ihr nicht gelingt, Karlotta irgendwie auszuschalten. Den Preis und
die Ehre will sie sich unbedingt sichern. Verzweifelt vertraut sich Annabel ihrer besten Freundin Bir-
git an, die Chemie studiert. Diese schldgt Annabel folgenden Plan vor: Annabel konne Karlotta am
Wochenende vor dem Wettbewerb zu sich nach Hause einladen und ihr dort einen Kaffee anbieten,
den sie beispielsweise mit dem Pflanzengift "D54" versetzen konne, das leicht im Baumarkt zu be-
kommen sei. Auf diese Weise wire Karlotta zumindest in der Woche, in der der Wettbewerb stattfin-
det, krankheitsbedingt auBler Gefecht gesetzt. Birgit kldrt Annabel dariiber auf, dass das Gift jedoch
moglicherweise sogar todlich wirke, was Annabel aber angesichts der Dramatik der Situation gleich-

giiltig ist. Sie bedankt sich bei ihrer Freundin fiir die hilfreiche Idee.

Sogleich besorgt Annabel sich das Priparat "D54" im Baumarkt. Auf der Flasche ist ein grof3er roter
Warnhinweis angebracht. Darauf ist zu lesen, dass es sich um ein hochgiftiges Pflanzenmittel handelt,
das wegen der Gefahr des Todes oder schwerster dauerhafter Gesundheitsschiaden nicht mit Schleim-

hiuten in Kontakt gebracht werden darf.

Am nichsten Morgen beschafft sich Annabel bei ihrer Kommilitonin und engen Freundin Christel die
Telefonnummer von Karlotta, um Karlotta zum Kaffee einladen zu kénnen. Annabel erzihlt Christel
kurzerhand von ihrem Vorhaben, Karlotta fiir den Wettbewerb auler Gefecht zu setzen und notfalls
auch zu téten, um sich selbst das Preisgeld und die Ehre zu sichern. In weitere Details weiht Annabel
Christel jedoch nicht ein und erwéhnt auch den vergifteten Kaffee nicht. Christel ist es vollig gleich-

giiltig, was Annabel mit Karlotta vorhat und gibt ihr die Telefonnummer von Karlotta.
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So setzt Annabel drei Tage spater den gefassten Plan in die Tat um. Karlotta geht es auch nach ihrem
Kaffee noch erstaunlich gut. SchlieBlich verabschiedet sie sich und verldsst Annabels im dritten Stock
gelegene Wohnung. Annabel beobachtet liber das Treppengeldnder gebeugt, wie Karlotta ins Erdge-
schoss hinunterlauft, als Karlotta plétzlich aufgrund des nunmehr wirkenden Giftes in sich zusammen-
sackt. Als Annabel dies sieht und realisiert, dass Karlotta in Lebensgefahr schwebt, weil sie kaum
noch atmet, iiberkommen sie groBe Skrupel. Sie eilt zu der im Treppenhaus liegen-den Karlotta, die
noch niemand bemerkt hat, und ruft sofort einen Notarzt herbei, dem es gelingt, Karlotta zu retten.
Wire der Notarzt spiter eingetroffen, wére Karlotta aufgrund der allmihlichen Wirkung des Giftes
verstorben. Den Wettbewerb muss Karlotta jedoch absagen, da ihr Gesundheitszustand erst nach eini-
gen Tagen wieder stabil ist. Zudem bleibt ihr rechtes Bein als Folge der Gifteinnahme fiir immer taub

und unbeweglich.

Teil II:

Dieter und Emil geraten im Wirtshaus aneinander. SchlieSlich schldgt Dieter mit dem Mallkrug Emil
nieder, der bewusstlos zu Boden geht. Als er wieder zu sich kommt, kann er sich an das Geschehen

nicht mehr genau erinnern.

Da die Einzelheiten der Tat nicht aufgeklart werden konnen, klagt die Staatsanwaltschaft Dieter nur
wegen einfacher Korperverletzung beim Amtsgericht an. Als auch in der Hauptverhandlung unklar
bleibt, ob Dieter mit der Faust oder mit dem MaBkrug zugeschlagen hat, und Emil zudem sagt, er habe
sich inzwischen mit Dieter versohnt, stellt das Gericht das Verfahren aus Opportunititsgriinden ein,

sogar ohne Auflagen und Weisungen festzusetzen.

Spéter findet sich ein Zeuge, der beobachtet hat, wie Dieter den Schlag mit dem MaBkrug durchge-
fiihrt hat. Ein Totungsvorsatz ldsst sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht nachweisen. Die
Staatsanwaltschaft mochte aber zumindest wegen gefahrlicher Korperverletzung die Sache nunmehr
erneut vor Gericht bringen. Da kein Strafbefehl vorliege, gelte § 373a StPO nicht; vielmehr miisse
eine erneute Anklage, vor allem wenn man die §§ 174, 211 StPO und die §§ 45 Abs. 3, 47 Abs. 3 JGG

beriicksichtigte, hier mdglich sein.
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Vermerk fir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle aufge-worfenen

Rechts- fragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I:
Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB stratbar gemacht? Eventuell erforder-liche Strafan-
trige sind gestellt.

Zu Teil II:

Kann die Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen gefahrlicher Korperverletzung erheben?
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Teil I:

Maike (M) ist Eigentimerin einer Briefmarkensammlung, die zahlreiche alte und wertvolle
Marken umfasst. Diese bewahrt sie in einem Album auf, das in einem Schrank in dem von ihr
und ihrem Ehemann gemeinsam genutzten Schlafzimmer der Familienwohnung liegt. Der 19-
jahrige Sohn von Maike, Sven (S), wohnt noch bei seinen Eltern. Sven méchte sich aber nun
eine eigene Wohnung suchen, wofir er Geld benétigt. Da Sven weil3, wo seine Mutter ihre
Briefmarkensammlung aufbewahrt, begibt er sich am 23. Februar 2021 — als seine Eltern au-
Rer Haus sind — in das Elternschlafzimmer. Wie beabsichtigt findet er dort das entsprechende
Album und entnimmt die Briefmarke ,,Abruzzen‘ und die Briefmarke ,,Matterhorn*.

Am ndchsten Tag begibt sich Sven zu Kai (K), der einen kleinen Laden zum An- und Verkauf
von Sammlergegenstanden betreibt. Sven verduRert Kai, der nichts davon ahnt, wie Sven an
die Briefmarken gelangt ist, die beiden Marken. Fur die Briefmarke ,,Abruzzen* erhilt Sven
von Kai 250 €, was dem bei einem solchen Ankauf {iblichen Preis entspricht. Fir die Brief-
marke "Matterhorn™ zahlt Kai an Sven 1.000 €. Die Briefmarke ,,Matterhorn lag beim Trans-
port zum Laden des Kai ungunstig in der Tasche von Sven und wurde, nachdem es an diesem
Tag heftig regnete, auf dem Weg feucht. Der von Kai gezahlte Preis entspricht dem Wert die-

ser Briefmarke in dem feuchten Zustand.

Da Kai bereits zwei wertgleiche, identische Marken ,,Abruzzen* vorrétig hat, legt er die von
Sven angekaufte Marke ,,Abruzzen* zu diesen beiden Marken in ein entsprechendes Lager-
fach. Da die Briefmarken keine individuellen Unterscheidungskriterien aufweisen, sind die

drei in dem Lagerfach aufbewahrten Marken nun nicht mehr voneinander zu unterscheiden.

Die feucht gewordene Briefmarke ,,Matterhorn® ldsst Kai fiir 50 € von einem Restaurator
trocknen; andernfalls hétte eine Schimmelbildung gedroht, welche zu einer Wertminderung
der Marke gefuhrt hatte. In dem restaurierten Zustand hat die Marke einen Wert von 1.100 €.
Nachdem die Restauration abgeschlossen ist, verduBert Kai die Marke ,,Matterhorn® flr

1.200 € an den Sammler Balduin (B), der diese mitnimmt.
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Kurze Zeit spater bemerkt Maike das Fehlen der beiden Briefmarken. Nachdem der Sachver-
halt aufkl&art werden konnte, fragt sich Maike, die auf keinen Fall gegen Sven vorgehen moch-
te, welche Anspriche ihr gegen Kai wegen der beiden Briefmarken zustehen. Kai ist der Mei-
nung, dass gegen ihn keine Anspriiche bestehen. Wenn er aber in Anspruch genommen wer-
de, misse doch zumindest beriuicksichtigt werden, dass er Ausgaben fiir die Restauration der
Marke ,,Matterhorn* getétigt habe.

Teil Il:

Am 3. Juli 2017 wurde Kai Opfer eines (versuchten) Einbruchsdiebstahls. Zur Durchfiihrung
dringender Reparaturarbeiten hatte Kai seinem Vermieter Viktor (V), von dem er seine Ge-
schaftsraume angemietet hat, einen Zweitschlissel Uberlassen, damit dieser nach Feierabend
den Handwerkern die Tlr zu den Geschéaftsraumen 6ffnen konnte. Kai hatte Viktor darauf
hingewiesen, dass er danach unbedingt wieder absperren solle, weil sich in dem Laden Ge-
genstande von erheblichem Wert befanden. Gleichwohl vergaR Viktor, die TUr zu versperren,
sondern zog diese nur zu. Der Dieb Drafi (D) konnte daher ohne grofRen Aufwand in die La-
denrdume des Kai gelangen. Ware die Tur ordnungsgemald verschlossen gewesen, hatte Drafi,
der kein Werkzeug zum Offnen der Tire bei sich hatte, nicht eindringen konnen. Beim
Durchsuchen des Ladens brach Drafi Schranke und Vitrinen des Kai auf, so dass an dem Mo-
biliar ein Schaden i. H. v. 1.500 € entstand. Weil er dabei nicht sofort Wertsachen fand und
plotzlich Angst bekam, entdeckt zu werden, fllichtete Drafi, ohne etwas mitzunehmen.

Die herbeigerufene Polizei konnte den Sachverhalt aufklaren. Kai erwirkte daraufhin gegen
Drafi umgehend ein (seit 6. November 2017 rechtskraftiges) Urteil, in dem Drafi zur Zahlung
von 1.500 € an Kai wegen des Schadens an den Schrianken und Vitrinen verurteilt wurde.
Drafi zahlte jedoch nicht und Kai musste angesichts der desolaten finanziellen Situation des
Drafi erkennen, dass bei Drafi nichts zu holen sein wirde. Er wandte sich daher im Dezember
2017 an Viktor und verlangte von diesem, ihm seinen Schaden i. H. v. 1.500 € zu ersetzen. Da
Viktor keinen Arger mit den Gerichten haben wollte, erklarte er Kai Anfang Januar 2018,
dass dieser ihm fur den Monat Januar 2018 keine Miete — die sonst 1.500 € fiir diesen Monat
betragen hétte — zahlen misse und damit dann der Anspruch abgegolten sein solle. Kai liel3

sich darauf ein und zahlte die entsprechende Miete nicht.
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Als Viktor nun im Marz 2021 erfahrt, dass Drafi vor Kurzem ein erhebliches Vermégen ge-
erbt hat, fragt er sich, ob er von Drafi einen Ausgleich wegen der 1.500 € verlangen kann.

VermerKk fir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das — gegebenenfalls hilfs-
gutachtlich — auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind folgende Fragen zu beant-

worten:

Zu Teil I:
1. Welche Anspriiche hat Maike gegen Kai hinsichtlich der Briefmarke ,,Abruzzen*?

2. Welche Anspruche hat Maike gegen Kai hinsichtlich der Briefmarke ,,Matterhorn®?

Zu Teil Il:

Hat Viktor gegen Drafi einen durchsetzbaren Anspruch in Hohe von 1.500 €?

Hinweis zu beiden Teilen der Aufgabe:

Bei der Bearbeitung ist auch fir in der Vergangenheit liegende Sachverhalte die Geltung der
aktuellen Rechtslage zu unterstellen. Vorschriften des EGBGB sind bei der Bearbeitung aulRer
Betracht zu lassen.

Hinweis zu Teil I:

Es ist davon auszugehen, dass die Briefmarken von der Post nicht mehr zur Frankierung von

Postsendungen akzeptiert werden und auch nicht umgetauscht werden kénnen.

Sollte Maike durch ein bestimmtes Verhalten erreichen kénnen, dass ihr weitergehende An-

spriiche gegen Kai erwachsen, ist dies ebenfalls zu erdrtern.

Hinweis zu Teil Il:

Es ist davon auszugehen, dass Drafi alle ihm zur Verfligung stehenden Verteidigungsmittel

nutzen wird.
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Nach Ende der Corona-Pandemie wird in der kreisfreien Stadt Wiirzburg (ca. 126.000
Einwohner) die zuriick gewonnene Freiheit mehr als je gefeiert. Insbesondere die jlingere
Einwohnerfraktion feiert nahezu 7 Tage die Woche durch, was unter anderem mit hohem
Alkoholkonsum einhergeht. Daher muss die Polizei nahezu téglich, aber insbesondere an den
Wochenenden  wegen  Schldgereien, lautstarken  Beleidigungen und  sonstigen
Larmbeldstigungen im Kneipenviertel ,,Sanderstrale Einsétze durchfiihren. Die Jahre vor der
Pandemie musste die Polizei lediglich jedes Wochenende und auch vereinzelt unter der Woche
aus den genannten Griinden Einsétze durchfiihren. Neuerdings hat aber auch das Ordnungsamt
der Stadt Wiirzburg in diesem Bereich vor allem an den Wochenenden seine Prasenz aufgrund
des erhohten Auftretens 6ffentlichen Urinierens verstirkt.

Der Stadtrat macht hierfiir den {ibermdBigen Alkoholkonsum verantwortlich und versucht
diesen auf 6ffentlichem Grund auBlerhalb von Freischankfldchen und die damit einhergehenden
Belastigungen fiir die Anwohner der Sanderstral3e zu unterbinden. Daher wird im Stadtrat und
in den lokalen Medien dariiber diskutiert, ein Alkoholverbot einzufiithren. Als die Tendenz fiir
ein Verbot bekannt wird, ruft der Dauerstudent A in den sozialen Netzwerken dazu auf, die
gerade erst wieder neu gewonnene Freiheit so gut wie moglich auszunutzen, indem ein
Bierkastenlauf durch die Wiirzburger Innenstadt stattfinden soll, bei dem kastenweise Bier
konsumiert werden soll. A ruft dazu auf, den Bierkastenlauf am Sonntag, den 20 Juni 2021 um
Mitternacht zu beginnen, um die Freiheit noch mehr feiern zu kénnen und zwar nicht nur am
Tag. Der Lauf soll am Hauptbahnhof starten, durch die Innenstadt fithren und in der
Sanderstrae in den Kneipen seinen ,,Ausklang® finden. Ahnliche ,,Bierkastenldufe” fanden
bereits vor der Pandemie in den Jahren 2017, 2018 und 2019 statt, jeweils mit ca. 200
Teilnehmern. Dabei kam es jedes Mal zu erheblichen Larmbeléstigungen.

Um effektiv den Bierkastenlauf verhindern zu kénnen beruft der Oberbiirgermeister O der Stadt
Wiirzburg den Stadtrat mit Ladungsschreiben vom 10. Juni 2021 zu einer Sitzung am 15. Juni
2021 ein. Der einzige Tagungsordnungspunkt ist der Erlass einer Verordnung zum Verbot des
Verzehrs alkoholischer Getranke in der Innenstadt. Zur Stadtratssitzung selbst sind 35 Stadtrite
und der Oberbiirgermeister erschienen. Vor der endgiiltigen Abstimmung {ber das
Alkoholverzehrverbot kam es zu zahlreichen und heftigen Diskussionen. Es wurde von einigen
Stadtratsmitgliedern moniert, ob der Stadtrat X denn {iberhaupt an der Sitzung teilnehmen
diirfe, da er Besitzer zweier Kneipen in der Sanderstrale sei. Immerhin wiirde ein
Alkoholverbot auf offentlichen Flichen die Menschen gezwungenermallen in die Kneipen
treiben und somit seinen Umsatz erheblich erhdhen. Der Stadtrat entschied aber in einer
Abstimmung ohne Beteiligung des X mit 20 zu 15 Stimmen, dass X an der Sitzung teilnehmen
diirfe. Weiterhin beschwerte sich auch der Stadtrat Y dartiber, in welchem ,,Schweinsgalopp*
der Oberbiirgermeister eine neue Verordnung durch den Stadtrat ,,durchpeitschen” wolle. In
den vier Tagen zwischen der Ladung und Sitzung sei eine solche der Tragweite der Verordnung
entsprechende Vorbereitung nicht einmal im Ansatz moglich gewesen. Insbesondere sei dem
Y die Ladung erst am Freitag zugegangen. Er selbst sei aber iiber das Wochenende verreist



gewesen und konnte sich somit mit der Sitzungsvorbereitung erst am Montag beschéftigen. Der
Oberbiirgermeister hilt diesem Einwand entgegen, dass bei einem spéteren Sitzungstermin eine
rechtzeitige amtliche Bekanntmachung vor dem Bierkastenlauf am 20. Juni nicht mehr mdéglich
gewesen wire. Stadtrat Z trank wéhrend der Sitzung aus Protest gegen die sich abzeichnende
Verordnung kontinuierlich mehrere Flaschen Bier und konnte daher der Diskussion mit
fortschreitendem Verlauf immer weniger folgen. So musste ihn sein Sitznachbar erst anstoBBen,
damit Z mitbekam, dass die Abstimmung unmittelbar bevorstand.

Nach Ende der heftigen Diskussionen wurde mit 16 Ja-Stimmen (unter anderem die, der
Stadtriate X und Y), 15 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen folgende Alkoholverzehrverordnung
beschlossen:

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich
(1) Die Verordnung regelt das Mitfiihren und den Verzehr alkoholischer Getrdinke im
Stadtgebiet von Wiirzburg auf bestimmten offentlichen Fldchen auferhalb von
Gebduden und genehmigten Freischankfldichen. Unter offentliche Fldchen fallen
insbesondere die dem dffentlichen Verkehr gewidmeten Strafsen, Wege und Plditze im
Sinn des Bayerischen Strafien- und Wegegesetzes sowie sonstige im Eigentum der
offentlichen Hand stehende Flichen, die offentlich zugdnglich sind. Dariiber werden
auch im Privateigentum stehende Fldchen, soweit sie fiir den offentlichen Verkehr
freigegeben sind (z.B. Tankstellen), von dieser Verordnung erfasst.
(2) Die Verordnung gilt fiir das Gebiet der Innenstadt, begrenzt durch
a) Nach Norden und Siiden den Rontgenring (BS) und den Friedrich-Ebert-Ring
b) Von West nach Ost durch den Main und den Ringpark im Osten.
(3) Der beigefiigte Lageplan ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 Alkoholverbot
Im Geltungsbereich der Verordnung ist es tdglich in der Zeit von 22:00 bis 6.:00 Uhr
verboten:
a) Alkoholische Getrdinke jeder Art zu verzehren
b) Alkoholische Getrinke jeder Art mit sich zu fiihren, wenn die Getrdnke den
Umstdnden nach zum sofortigen dortigen Verzehr bestimmt sind.

$ 3 Ordnungswidrigkeiten
Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, kann mit einer Geldbufie belegt werden.

§ 4 Inkrafttreten und Geltungsdauer
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Die Geltungsdauer dieser Verordnung betrdgt vier Jahre.

Die Verordnung wurde vom Oberbiirgermeister unterzeichnet und im Amtsblatt der Stadt
Wiirzburg, das am 18. Juni erschien, amtlich bekannt gemacht.

A, zutiefst erbost liber diese Verordnung, lief3 sich hiervon jedoch nicht abhalten, sondern rief
vielmehr dazu auf, jetzt doch erst recht ein Zeichen zu setzen und den Bierkastenlauf am 20.
Juni durchzufiihren. Dies blieb von der Stadt Wiirzburg nicht unbemerkt. Diese kiindigte an,
von ithrem Recht, Geldbuf3en zu erteilen Gebrauch machen zu wollen, sofern der Bierkastenlauf
durchgefiihrt werde. Hierdurch abgeschreckt fanden sich am verabredeten Zeitpunkt dann aber



nur ein Dutzend Personen ein, die allesamt auf das Mitfithren von Alkohol verzichtet hatten
und alsbald von alleine in die nidchste Kneipe gingen.

Der schon immer dem Querulantentum zugeneigte A will dies nicht auf sich sitzen lassen und
beschliefit gegen die Verordnung vorzugehen. Daher reicht A, vertreten durch den
Rechtsanwalt R, am 20. Juli 2021 schriftlich einen Normenkontrollantrag beim Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof ein. Zur Begriindung fiihrt er an, dass die Stadt Wiirzburg doch nicht
ohne weiteres irgendwelche Verordnungen erfinden konnte. Vielmehr bediirfe es hierzu einer
Rechtsgrundlage. Die Verordnung nenne eine solche jedenfalls nicht und verstofe deshalb
schon gegen Art. 80 Abs. 1 S. 1 GG; sie sei deshalb nichtig. Weiterhin sei die Verordnung
wegen formeller Fehler ungiiltig, zudem vollig unverhédltnisméfBig. Zum einen gelte sie nicht
nur im Kneipenviertel ,,Sanderstrale”, sondern fiir etwa 40 % des Stadtgebiets und somit
iiberwiegend in Gebieten, in denen es auch bisher keinerlei Beschwerden im Zusammenhang
mit Alkoholkonsum gab. Zum anderen seien keine Ausnahmegenehmigungen moglich. Das
Ganze auf die Spitze treiben wiirde das Mitfiihrverbot, das es praktisch unmdéglich mache, etwa
eine Flasche Wein durch die Stadt zu einem gemeinsamen Abend bei Freunden zu tragen.
Zudem sei es mehr als nur fragwiirdig eine vier Jahre geltende Verordnung zu erlassen, um
einen einmaligen Bierkastenlauf zu unterbinden. Nicht zuletzt sei die Verordnung ohnehin
vollig ungeeignet, um Larmbeldstigungen zu verhindern. Dieses treibe die Menschen nur in die
Kneipen und die Freischankfldchen, in denen sie dann ebenso viel trinken wiirden, sodass die
Verordnung letztendlich nur ein schlecht verhohlener Versuch sei, den Umsatz der
Kneipenbesitzer zu erhdhen.

Der Oberbiirgermeister widerspricht diesen Darlegungen und erklért, er wisse schon, welche
Moglichkeiten das Gesetz der Stadt im Sicherheitsrecht bote. Weiterhin sei es zur rechtzeitigen
Verhinderung von Storungen notwendig, den Geltungsbereich iiber die Sanderstrafle hinaus zu
erstrecken und auch das Mitfiihren von alkoholischen Getrinken bei entsprechenden
Anbhaltspunkten zu verbieten.

Bearbeitervermerk:
Hat der Normenkontrollantrag des A Aussicht auf Erfolg?

Auf § 117 Abs. 1 OWiG wird hingewiesen:
(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass oder in einem unzuldssigen
oder nach den Umstéinden vermeidbaren Ausmal3 Lirm erregt, der geeignet ist, die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu beldstigen oder die Gesundheit

eines anderen zu schéadigen.
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Jungunternehmerin Ulrike (U) mochte das von ihr iibernommene Familienunternehmen, das
seinen alleinigen Sitz in Regensburg hat und verschiedene Prézisionsmaschinen herstellt,
erweitern und modernisieren, um neue Mirkte erschliefen zu konnen. Das Familienunter-
nehmen, die Grau-GmbH (G), deren Mehrheitsgesellschafterin und alleinige Geschéftsfiih-
rerin Ulrike ist, bezieht Rohstoffe von zwei Zulieferern - Alfred (A) und (seit neuestem) Bert
(B) - und stellt auf dieser Grundlage die Prazisionsmaschinen in einem aufwendigen und
kostenintensiven Arbeitsprozess her. Die bislang schuldenfrei gefiihrte Grau-GmbH beno-
tigt aufgrund der geplanten Modernisierung Finanzmittel in Héhe von 1.000.000,- € und
nimmt bei der Dora-Bank (D) ein entsprechendes Darlehen auf. Mit Alfred, Bert und der

Dora-Bank werden zu Beginn des Jahres 2018 folgende Sicherungsgeschéfte abgeschlossen:

1. Alfred liefert seine Rohstoffe an die Grau-GmbH unter Eigentumsvorbehalt. Es wird ver-
einbart, dass Alfred als Hersteller der Priazisionsmaschinen des Typs "X" gelten soll. Die
Prizisionsmaschinen des Typs "X" werden - wie alle von der Grau- GmbH produzierten
Maschinen - auf Basis der von Alfred und Bert gelieferten Rohstoffe hergestellt und stellen
wertméalig ein Flinftel bis knapp ein Viertel der Gesamtproduktion der Grau-GmbH dar. Die
von Alfred gelieferten Rohstoffe machen stets etwa ein Fiinftel des Wertes der aus ihnen
hergestellten fertigen Maschinen aus, die von Bert an die Grau-GmbH gelieferten Rohstoffe
ein Zehntel.

2. Bert und Ulrike vereinbaren schriftlich vor Beginn der Geschéftsbeziehung zwischen Bert
und der Grau-GmbH, dass Ulrike personlich fiir alle zukiinftigen Forderungen aus den Ver-
trigen zwischen Bert und der Grau-GmbH eine selbstschuldnerische Biirgschaft in Hohe
von 100.000,-€ tibernimmt, was in etwa dem zu erwartenden Geschéftsvolumen entspricht.
Der Biirgschaftsvertrag wird unter Verwendung eines von Bert in solchen Fillen regelmafig
verwendeten Formularvertrages geschlossen; allein der Betrag von 100.000,-€ wird indivi-
dualvertraglich vereinbart.

3. In der Halle "H" stehen ausschlief3lich zur Produktion dienende Betriebsmaschinen, wel-
che die Grau-GmbH unter einfachem Eigentumsvorbehalt erworben hat. Ein Teil der Ma-
schinen ist bereits bezahlt, ein anderer noch nicht. Die Grau-GmbH und die Dora-Bank ver-
einbaren die Sicherungsiibereignung der Gegenstinde, welche sich in der Halle "H" befinden

und im Eigentum der Grau-GmbH stehen. Gleichzeitig einigen sie sich iiber die Ubertragung

Universitit Wiirzburg Seite 1 von 3 Prof. Dr. Olaf Sosnitza



des Anwartschaftsrechts an den Gegenstdanden, die sich in der Halle "H" befinden und be-
ziiglich derer das Eigentum noch nicht vom Verkéufer auf die Grau-GmbH iibergegangen
ist. An welchen Gegenstidnden die Grau-GmbH bereits Eigentum erworben hat, ist fiir die
Dora-Bank nicht ersichtlich.

Nach einiger Zeit gerdt die Grau-GmbH in finanzielle Probleme und kann die unstreitigen
und félligen Forderungen der Glaubiger Bert, Karl (K) und Jakob (J) trotz jeweiliger wie-
derholter Mahnungen nicht mehr vertragsgemaf erfiillen. Karl und Jakob erstreiten jeweils

vollstreckbare gerichtliche Zahlungstitel.

Karl betreibt sodann aus einem Zahlungstitel {iber 10.000,-€ die Zwangsvollstreckung in
eine Maschine des Typs "X" im selben Wert, die noch auf dem Gelédnde der Grau-GmbH
gelagert wird. Die Grau-GmbH hat die von Alfred gestellten Rechnungen fiir die Rohstoft-

lieferung noch nicht bezahlt.

Bert, dessen filliger Anspruch gegen die Grau-GmbH 103.000,-€ betridgt, nimmt Ulrike aus
der Biirgschaft in H6he von 100.000,-€ in Anspruch. Ulrike widersetzt sich mit der Begriin-
dung, dass sie es nicht akzeptieren konne, auf diese Weise fiir unabsehbare Gesellschafts-
schulden in Anspruch genommen zu werden; eine solche uferlose Haftung sei auch absolut

ungewohnlich.

Jakob will aufgrund seines Zahlungstitels auf die Gegensténde in der Halle "H" im Wege

der Zwangsvollstreckung zugreifen.

Teil II:

Die Dora-Bank ldsst sich im Jahr 2019 zur Sicherung ihrer noch verbliebenen Riickzahlungs-
forderung aus dem Darlehensvertrag in Hohe von 500.000,-€ gegen die Grau-GmbH eine
Grundschuld am Betriebsgrundstiick der Grau-GmbH in Héhe von 500.000,-€ bestellen, die
ordnungsgemal eingetragen wird. Wahrend des Jahres 2020 leistet die Grau-GmbH auf die
Darlehensschuld Zahlungen in Hohe von 200.000,-€ Anfang 2021 iibertrdgt die Dora-Bank
die Grundschuld in Héhe von 500.000,-€ wirksam an die Elli-GmbH (E). Der Sicherungscha-
rakter der Grundschuld und die Hohe der Valutierung sind der Elli-GmbH nicht bekannt.
Kurz darauf wird die durch die Grundschuld gesicherte Forderung der Dora-Bank, die noch

300.000,-€ betrigt, wirksam durch die Dora-Bank an die Xaver-GmbH (X) iibertragen.
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Die Grau-GmbH erfdhrt nichts von diesen Vorgidngen und bedient das Darlehen durch eine
erneute Zahlung in Héhe von wiederum 200.000,-€ an die Dora-Bank weiter. Nun will - nach
Félligkeit des noch offenen Betrages von 100.000,-€ - die Elli- GmbH die Grau-GmbH in
Hohe von 500.000,-€ aus der Grundschuld in Anspruch nehmen, die Xaver-GmbH fordert
von der Grau-GmbH Zahlung in Hohe von 300.000,-€ unter Verweis auf die abgetretene
Forderung. Die Grau-GmbH weigert sich, den Begehren der Elli-GmbH und der Xaver-

GmbH nachzukommen.

VermerKk fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen
Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende

Fragen zu beantworten:

Teil 1

1. Welches Gericht wire fiir eine Klage des Alfred gegen die Zwangsvollstreckung
durch Karl zustandig? Hitte eine solche Klage Aussicht auf Erfolg, solange die
Zwangsvollstreckung noch andauert?

2. Hat Bert einen Anspruch auf Zahlung von 100.000,- gegen Ulrike aufgrund

der Biirgschaftsvereinbarung?

3. Welche Klageart wire fiir ein Vorgehen der Dora-Bank gegen die bevorstehende
Zwangsvollstreckung durch Jakob statthaft? Wére eine solche Klage begriindet?

Teil 11:

1. Kann die Elli-GmbH die Grau-GmbH aus der Grundschuld in Anspruch nehmen?
2. Hat die Xaver-GmbH gegen die Grau-GmbH einen Zahlungsanspruch?

Hinweis beziiglich beider Teile der Aufgabe:

Bei der Bearbeitung ist auch fiir die Vergangenheit ausschlieBlich die Geltung der aktuellen

Rechtslage zu unterstellen.

Viel Erfolg!
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Julius-Maximilians-

U NIVERS |TAT Samstagsklausur vom 24.07.2021 jura

Strafrecht °
WU RZ B U RG Dr. Carsten Kusche Uanep
Wiirzburg
Sachverhalt

Richard (R) ist von seiner Nachbarin Nathalie (N) in deren Wohnung zu Kaffee und Kuchen
eingeladen. Die Gelegenheit will Richard nutzen, um Nathalies wertvollen Schmuck zu
entwenden und in einem Pfandhaus zu versetzen. Als Nathalie thm voraus in das
Wohnzimmer geht, schldgt ihr Richard daher von hinten mit einer ca. 1 kg schweren und 40
cm langen Taschenlampe aus Metall, die er in seiner Jackeninnentasche versteckt hatte,
wuchtig auf den Kopf. Einen Toétungsvorsatz hat er hierbei nicht, auch bestand fiir Nathalie
durch den Schlag keine Todesgefahr. Richard nimmt an, Nathalie mit dem Schlag das
Bewusstsein rauben und anschlieBend in Ruhe den Schmuck mitnehmen zu konnen, wobei
ithm bewusst ist, dass der Schlag zu erheblichen Schmerzen fiir Nathalie fiihren kann.
Tatsdchlich ist Nathalie jedoch lediglich benommen und wundert sich iiber den plétzlichen
sehr starken und stechenden Schmerz, den sie nicht einmal auf einen Schlag von Richard
zuriickfiihrt. Richard will deshalb nunmehr den erforderlichen Krankenhausaufenthalt von
Nathalie ausnutzen, um seine Tat zu Ende zu bringen. Daher versteckt er schnell seine
Taschenlampe und verstindigt einen Rettungsdienst fiir Nathalie, die er in das Krankenhaus
begleitet, um dort mehrere Stunden an ihrer Seite zu wachen. Erst am ndchsten Morgen kehrt
Richard in Nathalies Wohnung, deren Wohnungstiire er am Vortag extra einen Spalt breit hat
offenstehen lassen, zuriick und nimmt den Schmuck von Nathalie, die sich noch immer im
Krankenhaus befindet, mit nach Hause.

Wenige Tage spater fahren Richard und sein Freund Ferdinand (F) zu einem gemeinsamen
Ausflugsziel. Richard {iberldsst hierbei Ferdinand das Steuer seines Pkw. Kurz vor einer
Kreuzung werden sie von dem Fahrradkurier Konrad (K) rechts iiberholt, der unmittelbar
darauf ein wenig nach links ausholt, um an der Kreuzung nach rechts abzubiegen. Ferdinand
muss aufgrund des Fahrverhaltens von Konrad scharf abbremsen, um einen Zusammenstof3 zu
vermeiden. Erbost folgt Ferdinand Konrad, fahrt an ihm vorbei und schneidet ihm nach
bereits abgeschlossenem Uberholvorgang den Weg ab, indem er sich mit dem rechten
Vorderrad von Richards Pkw auf den Fahrradweg stellt, den Konrad gerade beféhrt.
Ferdinand will dadurch zwar keine Kollision mit Konrad herbeifiihren, diesen aber zu einer
Notbremsung und dadurch zum Sturz auf den Fahrradweg bringen und hierdurch nicht
unerheblich verletzen. Sobald der Pkw zum Stillstand gekommen ist, reilt Richard aus
eigenem Antrieb und ohne Absprache mit Ferdinand die Beifahrertiir auf, um Konrad den
ohnehin schon weitgehend blockierten Fahrradweg weiter zu versperren. Anders als
Ferdinand will Richard den Konrad aber nicht zu Fall bringen, sondern nur zu einem
Ausweichmanover veranlassen, um ithm eine Lektion zu erteilen. Obwohl Richard sich der
Gefahrlichkeit des eigenen Verhaltens durchaus bewusst ist, vertraut er ernsthaft darauf, dass
Konrad nicht verletzt wird. Schon angesichts des auf dem Fahrradweg stehenden Pkw grenzt
es jedoch an ein Wunder, dass Konrad tatsdchlich unverletzt bleibt, indem er mit einem
geschickten Mandver dem Pkw ausweicht und daran vorbeifdhrt.

Eine Woche darauf erhdlt Richard von der zustindigen Buligeldbehérde ein
Anhorungsschreiben wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Den Angaben im Schreiben
entnimmt er zutreffend, dass Ferdinand bei ihrem gemeinsamen Ausflug mit dem Pkw die
zuldssige Hochstgeschwindigkeit iiberschritten haben muss. Als Richard dies Ferdinand
erzéhlt, ist dieser alles andere als erfreut, da er schon einige Punkte im Zentralen
Verkehrsregister hat und auf einen weiteren Eintrag gerne verzichten wiirde. Richard schlégt
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daher vor, sich selbst im Anhorungsbogen gegeniiber der BuBigeldbehorde als Fahrer zum
fraglichen Tatzeitpunkt auszugeben. Dadurch konnten die sich dhnlich sehenden Richard und
Ferdinand die Bu3geldbehorde gezielt in die Irre fiihren. Gegen einen Bu3geldbescheid werde
Richard sodann Einspruch einlegen und aufdecken, doch nicht selbst gefahren zu sein. Bis die
Behorde herausfinde, wer in Wahrheit am Steuer sall, sei die Ordnungswidrigkeit fir
Ferdinand schon ldngst verjahrt. Ferdinand hegt zunichst Bedenken gegen diesen Plan, weil
er dadurch Richard mittelbar zu Unrecht einer Ordnungswidrigkeit bezichtigen wiirde, gibt
seine Zuriickhaltung aber alsbald auf. Richard benennt sich daraufhin gegeniiber der
Buligeldbehorde als Fahrer zum fraglichen Tatzeitpunkt.

Tatsdchlich betreibt die BuBBgeldbehdrde das Verfahren zunichst allein gegen Richard. Nach
Ablauf der den Ferdinand betreffenden Verjahrungsfrist legt Richard den wahren Sachverhalt
offen, so dass das Verfahren gegen ihn ins Leere lduft. Das nunmehr gegen Ferdinand
angestrengte Verfahren wird aufgrund der Verfolgungsverjdhrung eingestellt.

Teil II:

Richard kommt wegen der Geschehnisse in der Wohnung von Nathalie in Untersuchungshatft.
Der Polizeibeamte Paul (P) will im Zuge der Ermittlungen den Pkw von Richard nach der
Tatbeute durchsuchen und teilt dies dem zustindigen Staatsanwalt Siegfried (S) kurz nach
zwoOlf Uhr mittags an einem Montag mit. Siegfried, der nichts von der Inhaftierung Richards
weil, erldsst sogleich einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss. Den Kontakt mit der
zustandigen Ermittlungsrichterin Evelyn (E) sucht Siegfried zuvor nicht, da er davon ausgeht,
dass sie um diese Uhrzeit beim Mittagessen ist und die Durchsuchung ohnehin ebenso wie er
anordnen wiirde. Paul durchsucht darauthin Richards Pkw und findet im Kofferraum den von
Richard aus der Wohnung von Nathalie entwendeten Schmuck.

VermerKk fiir die Bearbeitung:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen
Rechtsfragen eingeht, sind folgende Fragen zu beantworten:

Zu Teil I

Wie haben sich Richard und Ferdinand nach dem Strafgesetzbuch (StGB) strafbar gemacht?
Eventuell erforderliche Strafantridge sind gestellt.

Straftaten des Richard gegen die korperliche Unversehrtheit nach dem Siebzehnten Abschnitt
des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (§§ 223 ff. StGB) sind nicht zu priifen. Die
Priifung der Strafbarkeit des Ferdinand nach dem Siebzehnten Abschnitt des Besonderen
Teils des Strafgesetzbuches (§§ 223 ff. StGB) wird nicht erlassen.

Die Straftatbestinde der §§ 123 und 240 StGB bleiben bei der Bearbeitung aufler Betracht.

Hinweis zu Teil I:

Es ist zu unterstellen, dass fiir Nathalie durch den Schlag des Richard keine Gefahr einer
schweren Gesundheitsschidigung bestand und Richard hierzu auch keinen Vorsatz hatte.
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Zu Teil II:

Darf die im Pkw gefundene Tatbeute in der Hauptverhandlung als Beweis gegen Richard
verwertet werden, wenn Richards Verteidiger nicht widerspricht?
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Sachverhalt

Die am 7. Mai 1968 geborene Elvira Engelmann (E), geborene Huber, eine wohlhabende Unterneh-
menserbin, ist seit 24 Jahren mit ihrem am 1. Januar 1970 geborenen Ehemann Dieter Engelmann (D)
verheiratet. Einen Ehevertrag haben Elvira und Dieter nicht geschlossen. Aus der Ehe gingen als ge-
meinsame Kinder der jetzt 20-jdhrige Sohn Andreas Engelmann (A) und die jetzt 18-jdhrige Tochter
Birgit Engelmann (B) hervor.
Elvira ist alleinige Eigentiimerin eines mit einer Villa bebauten Grundstiicks in Miinchen, das sie mit
Tochter und Sohn bewohnt. Von Dieter lebt sie getrennt, seit dieser im Januar 2017 aus dem Anwesen
ausgezogen ist, um eine gemeinsame Wohnung mit seiner Sekretédrin zu beziehen.
An das Villengrundstiick der Elvira grenzt unmittelbar ein kleineres, unbebautes Nachbargrundstiick
(FlurNr. 500) an, das im alleinigen Eigentum des Walter Weixler (W) steht. Elvira hatte bei Walter
schon 2012 Interesse an diesem Grundstiick angemeldet. Walter wollte sich von dem Grundstiick nicht
sogleich trennen, zumal er auf ein Ansteigen der Immobilienpreise hoffte. Andererseits konnte er sich
Elvira aber auch als zahlungskréftige Kéuferin des Grundstiicks vorstellen. Letztlich schlossen beide am
9. Mirz 2012 vor dem Notar Norbert Niebler (N) folgende, von diesem ordnungsgeméil beurkundete
Vereinbarung:
., (...) Der Eigentiimer des Grundstiicks (...), FlurNr. 500, Walter Weixler (Verpflichteter) rdumt
Elvira Engelmann (Berechtigte) das Vorkaufsrecht an dem vorstehend benannten Grundstiick fiir
den Fall ein, dass er mit einer dritten Person einen Kaufvertrag iiber dieses Grundstiick ab-
schliefft. Wird das Recht ausgetibt, so kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Verpflichteten und
der Berechtigten mit dem Inhalt zustande, den der vom Verpflichteten mit der dritten Person ab-
geschlossene Kaufvertrag hat.
Die Berechtigte, Elvira Engelmann, nimmt diese Erkldrung an.
Die vorstehend getroffene Vereinbarung gilt von heute (9. Mdrz 2012) an gerechnet fiir 10 Jahre
bis einschlieflich zum 9. Mdrz 2022. Eine Eintragung des vorstehend begriindeten Rechts in das
Grundbuch findet nicht statt. (...) "
Am 5. Juni 2018 beauftragt Elvira ihre Rechtsanwiltin Simone Steiger (S), bei dem zustdndigen Amts-
gericht Miinchen den Antrag auf Scheidung ihrer Ehe einzureichen. Simone Steiger reicht den Antrag
am 11. Juni 2018 beim Amtsgericht Miinchen ein. Am 29. Juni 2018 wird der Antrag Dieter in dessen
Wohnung zugestellt.
Elvira erleidet am 1. Juli 2018 einen Herzinfarkt, an dem sie zwei Tage spater am 3. Juli 2018 verstirbt.
In den Papieren der Elvira finden sich zwei jeweils als ,, Testament* bezeichnete Dokumente.
Das erste ,,Testament wurde von Dieter handschriftlich geschrieben und von ihm und Elvira jeweils
eigenhédndig unterschrieben. Das zweite ,,Testament™ wurde von Elvira vollstindig handschriftlich ge-
schrieben und eigenhéndig unterschrieben.
Das erste ,, Testament™ lautet wie folgt:
., Miinchen, den 28. Oktober 2002

Wir, Dieter und Elvira Engelmann, errichten folgendes Testament:

Hiermit setze ich, Elvira Engelmann, geborene Huber, meinen Ehemann Dieter Engelmann, mei-
nen Sohn Andreas Engelmann und meine Tochter Birgit Engelmann je zu einem Drittel als Erben
meines Vermdgens ein. Sollte mein Ehemann vor mir sterben, soll mein Vermdégen ganz an unsere
Kinder, die uns alles bedeuten, gehen. Unsere Kinder sollen abgesichert sein, egal was auch
passiert.

Hiermit setze ich, Dieter Engelmann, meine Ehefrau Elvira Engelmann, meinen Sohn Andreas
Engelmann und meine Tochter Birgit Engelmann je zu einem Drittel als Erben meines Vermogens
ein. Sollte meine Ehefrau vor mir sterben, soll mein Vermogen ganz an unsere Kinder, die uns
alles bedeuten, gehen. Unsere Kinder sollen abgesichert sein, egal was auch passiert.

(Unterschrift Elvira Engelmann; Unterschrift Dieter Engelmann) “
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Das zweite ,, Testament™ lautet wie folgt:
,, Miinchen, im Mdrz 2017

Hiermit widerrufe ich die Erbeinsetzung meines Noch-Ehemannes Dieter Engelmann. Dieser un-
treue Geselle soll nichts erhalten. Alles sollen die Kinder hilftig bekommen.

(Unterschrift Elvira Engelmann)

Am 6. Juli 2018 erreicht Andreas und Birgit ein noch an ihre Mutter gerichteter Brief des Walter, der
von Elviras Tod noch nichts weify. Darin teilt dieser zutreffend mit, dass er am 4. Juli 2018 einen wirk-
sam notariell beurkundeten Kaufvertrag iiber das Grundstiick FlurNr. 500 mit der ,,Neues Wohnen
GmbH®, vertreten durch den Geschéftsfithrer Martin Meyer (M), abgeschlossen hat. Dem Brief beige-
fligt ist eine Ablichtung dieser Vertragsurkunde.

Darin ist unter anderem ausgefiihrt:

w()$2

Der Verkdiufer, Walter Weixler, verkauft an die Kduferin, die Neues Wohnen GmbH, vertreten
durch deren Geschdfisfiihrer Martin Meyer, das Grundstiick (...), FlurNr. 500.

$3

Der Kaufpreis betrdgt 1.000.000,- €.

(...)
§7

Fiir den Fall, dass das durch notarielle Vereinbarung vom 9. Mdrz 2012 gewdhrte Vorkaufsrecht
ausgetibt wird, ist der Verkddufer berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Aus-
tibung des Vorkaufsrechts durch schriftliche Erklarung gegeniiber der Kduferin von dem Kauf-
vertrag zurtickzutreten. (...) "

Andreas und Birgit, die sich als Erben ihrer Mutter sehen, beschlieBen nach einigem Uberlegen, das
Vorkaufsrecht auszuiiben. Am 5. September 2018 sendet Andreas einen von ihm und Birgit gemeinsam
unterschriebenen Brief an Walter, in dem sie erkldren, die Erben der Elvira zu sein und das Vorkaufs-
recht ausiiben und gemeinsam das Grundstiick fiir den Kaufpreis von 1.000.000,- € erwerben zu wollen.
Der Brief geht am 6. September 2018 Walter zu.

Walter informiert Martin von dem Schreiben der Kinder der Elvira. Dieser meint, das Vorkaufsrecht
habe alleine Elvira zugestanden und die sei verstorben. Im Ubrigen sei ja auch Dieter Erbe der Elvira
gewesen, so dass Andreas und Birgit das Vorkaufsrecht gar nicht ausiiben konnten. Walter erklért jedoch
vorsorglich gegeniiber der Neues Wohnen GmbH formwirksam den Riicktritt vom Kaufvertrag. Er tue
dies, um sich vor Schadensersatzanspriichen der Neues Wohnen GmbH zu schiitzen. Dies sei gerade der
Zweck der Vereinbarung des Riicktrittsrechts. Martin ist der Auffassung, dass durch den Riicktritt der
Vorkaufsfall entfallen sei. Walter konne daher nach Ablauf der Frist fiir die Ausiibung des Vorkaufs-
rechts erneut an die Neues Wohnen GmbH verduflern.

Vermerk fiir die Bearbeitung:

In einem Gutachten, das - gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ein-
geht, ist folgende Frage zu beantworten:

Haben Andreas und Birgit gegeniiber Walter einen Anspruch auf Ubereignung des Grundstiicks FlurNr.
500 an sich unter Ausschluss ihres Vaters Dieter?

Hinweise:

Die Wirksamkeit der geschilderten notariellen Beurkundungen ist zu unterstellen und nicht zu priifen.
Der Kaufpreis fiir das Grundstiick FlurNr. 500 in Hohe von 1.000.000,- € entspricht dem Verkehrswert
des Grundstiicks.
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Erler (E) betreibt das Unternehmen "Erlers Supermaérkte e.K." mit mehreren Filialen; er ist mit
dieser Bezeichnung im Handelsregister eingetragen. Am 19. April 2021 bietet der Pkw-Impor-
teur Auer (A) dem Erler per Telefax eine Kooperation an: Erler soll Neufahrzeuge aus chinesi-
scher Produktion in seinen Supermirkten verkaufen und die Mdglichkeit erhalten, diese zu-
nidchst zum Vorzugspreis von je 7.000,- € beziehen zu konnen. Ferner offeriert Auer bereits
einen Neuwagen aus der von ihm genannten chinesischen Produktion in genau beschriebener
Grundausstattung, Farbe rot, zum Preis von 7.000,- €. Zufillig steht der BWL-Student Prantl
(P), der ein unentgeltliches Praktikum bei Erler in der Regensburger Filiale macht und die Ge-
schiftsablaufe kennenlernen soll, ohne irgendwelche Aufgaben in dem Unternehmen zu haben,
gerade neben dem Faxgerit, als dieses Auers Schreiben ausdruckt. Prantl sieht hierin eine grof3e
Geschéftschance fiir Erler, die seiner Ansicht nach zumindest sehr werbewirksam sein wird. Er
beschlieBt, die Gelegenheit zu nutzen, Erler seine geschéftlichen Fahigkeiten zu beweisen und
sich fiir eine baldige Anstellung zu empfehlen. Deshalb unterzeichnet Prantl noch am 19. April
2021 in sicherer Erwartung der spdteren Billigung durch Erler den von Auer angebotenen Ver-
triebsvertrag und den angebotenen Kaufvertrag. Er unterschreibt jeweils mit "i.A. Prantl", fiigt
Erlers Firmenstempel hinzu, der im Sekretariat in der Ndhe des Faxgerits autbewahrt wird, und

iibersendet Auer die Vertréage.

Der Pkw wird daraufhin am 25. April 2021 von Auer in die Regensburger Filiale des Unterneh-
mens "Erlers Supermérkte e.K." geliefert und dort von Prantl in Empfang genommen. Prantl
behauptet gegentiber Erlers Fuhrparkleiter, Erler wiinsche den Einbau einer Einparkhilfe "Piep
und Park" zum Preis von 400,- € und die Zulassung des Fahrzeuges auf das Unternechmen, um
Interessenten Probefahrten ermoglichen zu konnen. Der Fuhrparkleiter, der iiber eine hinrei-
chende Vollmacht Erlers verfiigt, erledigt diese Auftrage gleich am néchsten Tag. Die Zulas-
sung kostet 80,- €. Der Wert des Fahrzeuges erhdht sich durch den Einbau der Einparkhilfe, die
wesentlicher Bestandteil des Fahrzeuges wird, um 400,- €. Die fiir die Einparkhilfe und die
Zulassung gestellten Rechnungen werden sogleich vom Firmenkonto des Erler durch die zu-

standige Fachkraft beglichen.
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Am 30. April 2021 présentiert Prantl dem Erler stolz den Pkw in der Regensburger Filiale und
weiht ihn in den Abschluss des Vertriebsvertrages ein, wobei er fest mit einem Lob fiir seine
Leistungen rechnet. Erler ist zutiefst emport, dass Prantl ohne Riicksprache eigenméchtig einen
weitreichenden Vertrag geschlossen und {iberdies auch noch einen solchen "Ladenhiiter" ge-
kauft hat. Sofort ruft er bei Auer an und erklart ihm, Prantl sei Praktikant und zum Abschluss
der Vertrdge nicht berechtigt; das eigenméachtige Verhalten des Prantl sei vollig unvorhersehbar
gewesen. Da sich der Verkauf von Pkws im Supermarkt nicht rentiere, sei er an der Kooperation
beim Pkw-Vertrieb und am Erwerb des gelieferten Fahrzeuges nicht interessiert. Auer moge
den Pkw abholen und ihm dabei die entstandenen Einbau- und Zulassungskosten von insgesamt

480,- € erstatten.

Auer mochte von dem von ihm beauftragten Rechtsanwalt Roth wissen, ob er trotz dieser Er-
klarung Erlers von diesem die Bezahlung des Pkw verlangen kann. Hilfsweise mochte er das
Fahrzeug zuriickbekommen, ohne an Erler den geforderten Betrag von 480,- € zahlen zu miis-
sen. AuB3erdem soll Erler ihm den Wertverlust in Hohe von 1.000,- € ersetzen, der an dem Pkw

durch die Zulassung entstanden ist.

Erler wiederum beauftragt Rechtsanwiéltin Schramm mit der Priifung der entsprechenden Fra-
gen aus seiner Sicht und mdchte wissen, ob er Prantl wegen seiner Untaten in Regress nehmen
und von ihm auch den Ersatz der Rechtsanwaltskosten, die Erler bereits an Rechtsanwaltin

Schramm bezahlt hat, dem Grunde nach verlangen kann.

Abwandlung:

Die Supermirkte werden von Erler (E), Danzer (D) und Kober (K) als "Erdako Supermaérkte
KG" betrieben. Laut Gesellschaftsvertrag und Handelsregistereintrag haften die Gesellschafter
Erler und Danzer unbeschriankt, wihrend Kober Kommanditist mit einer Einlage von 50.000,-
€ ist. Kober hat an die Erdako Supermirkte KG bislang eine Einlage von 20.000,- € erbracht;
die restlichen 30.000,- € haben ihm die Gesellschafter vor Jahren wegen eines finanziellen Eng-
passes erlassen. Aus Altersgriinden scheidet Danzer mit Wirkung zum 31. Mirz 2021 aus der
Gesellschaft aus; dies wird am 2. Mai 2021 im Handelsregister eingetragen und bekannt ge-

macht.
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Wegen Zweifeln an der Zahlungsfahigkeit der Erdako Supermirkte KG und des Erler mochte
Auer von Rechtsanwalt Roth auch noch wissen, ob er Danzer und Kober personlich auf Kauf-
preiszahlung in Anspruch nehmen kénne. Vom Ausscheiden Danzers hatte Auer bis zum 2.

Mai 2021 keine Kenntnis.

VermerKk fiir die Bearbeiter:

In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebe-

nen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

Zum Ausgangsfall:
1. Kann Auer von Erler fiir den gelieferten Pkw die Zahlung von 7.000,- € verlangen?
2. Unterstellt, ein Anspruch des Auer gegen Erler auf Kaufpreiszahlung besteht nicht:

Kann Auer von Erler dann die Herausgabe des Pkw verlangen, ohne Erler die Einbau-
und Zulassungskosten ersetzen zu miissen?

3. Unterstellt, ein Herausgabeanspruch des Auer gegen Erler in Bezug auf den Pkw be-
steht:
Kann Auer von Erler dann Ersatz der Wertminderung, die an dem Pkw durch die Zu-

lassung entstanden ist, fordern?
4. Kann Erler bei Prantl Regress wegen der durch dessen Verhalten verursachten Vermo-
gensschiden - einschlieBlich der Rechtsanwaltskosten - nehmen? Normen des Berufs-

bildungsgesetzes (BBiG) bleiben bei der Bearbeitung auller Betracht.

Zur Abwandlung:

Kann Auer in der Abwandlung auch Danzer und Kober personlich auf volle Kauf-
preiszahlung in Anspruch nehmen, wenn man einen entsprechenden Anspruch gegen

die Erdako Supermérkte KG unterstellt?

Viel Erfolg!
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Julius-Maximilians-

U N |VE RSITAT Samstagsklausur vom 04.09.2021 :
'l Strafrech ura
WURZBURG Oriur. Tarina Pre UniRep
Wiirzburg

Sachverhalt

(Arbeitszeit: 5 Stunden)
Teil |

Der Arzt Dr. Alfred Adam (A) will Krebspatienten, die nur noch wenige Monate zu leben
haben, um einige Tausend Euro erleichtern. In einer Informationsveranstaltung und in deren
Rahmen stattfindenden personlichen Gesprachen sagt A vor krebskranken Zuh6rern wahr-
heitswidrig, wissenschaftliche Studien hatten belegt, dass ein neues Medikament bei richti-
gem Einsatz zu einer signifikanten Lebensverlangerung von Krebspatienten fiihren kdnne.
Das Praparat stamme aus Russland und werde dort fiir 200 Euro pro Packung angeboten, in
das Ausland aber fur 2.000 Euro pro Packung verkauft, damit das Pharmaunternehmen seine
Forschungskosten refinanzieren kdnne. Unter 2.000 Euro pro Packung sei das Préparat in
Deutschland jedenfalls nicht zu erhalten. Tatsachlich kann das Medikament, wie A weil3 und
auch jedem Apotheker bekannt ist, unproblematisch in Deutschland per Internet oder in inter-
nationalen Apotheken zum Preis von 200 Euro pro Packung erworben werden. A ist sich auch
dartiber im Klaren, dass das Medikament lediglich eine kurzfristig den Kreislauf belebende
Wirkung hat, die Herzpatienten hilft, fur Krebspatienten dagegen bedeutungslos ist. Der
krebskranke Bodo Bertram (B) kauft wahrend der Veranstaltung von A eine Packung des
Medikaments fiir 2.000 Euro. Weil er darauf vertraut, dass die Wirksamkeit des Praparats
nachgewiesen ist, kimmert ihn die Preisgestaltung nicht weiter. Der ebenfalls krebskranke
Carl Cramer (C) ist zwar nicht davon berzeugt, dass das Praparat tatsachlich hilft. Er befin-
det sich aber im Endstadium seiner Erkrankung und will nichts unversucht lassen. Daher kauft
er eine Packung des Medikaments bei der Veranstaltung fur 2.000 Euro in dem Glauben, den
deutschen Marktpreis zu bezahlen. Aufgrund der seine finanziellen Verhéltnisse lbersteigen-
den Ausgabe gerat der C — was dem A nicht bekannt ist — derart in wirtschaftliche Bedrang-
nis, dass er seinen Lebensunterhalt nur noch durch die finanzielle Unterstiitzung seiner Kinder
bestreiten kann.

Nach einigen Monaten kursiert das Gerlicht, dass A ein Betrlger sei. Der Sohn von B, Dieter
Dénzer (D), ist Uber die Niedertrachtigkeit des A so erbost, dass er ihn tdten lassen will. Er
wirbt daher Eddo Eggert (E) an, der ihm 10.000 Euro schuldet, damit dieser A auflauert und
ihn niederschielt. Im Gegenzug sollen die Schulden erlassen werden. Damit E sein Opfer
identifizieren kann, nennt D ihm die Adresse des A. Zudem zeigt er E eine im Internet verof-
fentlichte Fotografie des A. Am folgenden Abend wartet E vor dessen Haus und schief3t in
Totungsabsicht auf die nichts ahnende Person, die das Haus verlasst. Das Opfer wird getrof-
fen und ist sofort tot. Allerdings handelt es sich nicht um A, sondern um dessen ihm zum
Verwechseln ahnlich sehenden Zwillingsbruder Friedhelm (F).

A ist entsetzt Giber die Folgen seines Handelns. Tief verzweifelt beschlief3t er, in den Tod zu
gehen. Zu diesem Zweck dreht er in der Kiiche seines Hauses die Gashéhne auf. Er glaubt
dabei, dass sich noch seine Haushaltshilfe Herta Hildesheimer (H) im Haus aufhélt und dass
diese bei einer moglichen Gasexplosion zu Tode kommen wird. Deren Tod ist ihm zwar un-
erwinscht; er verzichtet aber darauf, sie zu warnen. Nach einigen Minuten beschliel3t A den-
noch, der H eine Chance zu geben. Bereits deutlich benommen ruft er bei der Feuerwehr an,
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meldet Gasgeruch in seiner Wohnung und legt sodann auf. Die Gashéhne l&sst er aber weiter
geodffnet und schaltet diese nicht ab. Er geht davon aus, alsbald am Gas zu ersticken, und hofft
darauf, dass die Feuerwehr eine von ihm fur wahrscheinlich gehaltene Gasexplosion und da-
mit den Tod der H verhindern wird. Die Feuerwehr kommt wenig spéater. Der in der Kiche
bewusstlos liegende A und H, die im Keller geputzt und von den Vorgéngen bis zu diesem
Zeitpunkt nichts mitbekommen hat, werden gerettet.

Teil 11

E steht unter dringendem Tatverdacht, den Mordanschlag durchgefiihrt zu haben. Er ist daher
in Untersuchungshaft genommen worden. Die ermittelnden Polizeibeamten sind gleichwohl
mit der Beweislage unzufrieden. Nachdem sie mit anderen kriminalistischen Aufklarungsme-
thoden nicht weitergekommen sind, sagen sie E, er konne seine Ehefrau in einem Besuchs-
raum der Untersuchungshaftanstalt ausnahmsweise allein und ungestort von Aufsichtsbeam-
ten sprechen. Indes hatten die Polizeibeamten diesen Besuchsraum aufgrund einer formell
rechtméaligen Anordnung des zustandigen Ermittlungsrichters mit Mikrofonen versehen. Wie
erhofft, erzahlt E seiner Ehefrau dort von der Tat. Diese Aussage wird von dem Polizeibeam-
ten Klaus Kampfert (K) im Nebenraum mitgehort. K soll in der Hauptverhandlung gegen E
hieriiber als Zeuge vernommen werden.

Bearbeitervermerk: Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das
auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende
Fragen zu beantworten:

Zu Teil I: Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht? Auf den 25. und
den 28. Abschnitt des Besonderen Teils des StGB ist nicht einzugehen. Ggf. erforderliche
Strafantrage sind gestellt.

Zu Teil Il: Ist die Aussage des K in der Hauptverhandlung verwertbar?
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U NJ VE RS ITAT Samstagsklausur vom 11.09.2021 Jura

Offentliches Recht o
WU RZ B U RG Daniel Kuhn Uanep
Wiirzburg
Sachverhalt
Teil I:

Hannes Herzog (H) ist Eigentiimer und Halter eines Hundes der Rasse Pit-Bull, der auf den Namen
"Che Guevara" hort. Hannes Herzog lebt in der Gemeinde Berg im Landkreis Starnberg, Regierungs-
bezirk Oberbayern. Dort hdlt er auch den Hund. Eine Erlaubnis fiir die Haltung des Hundes hat er

nicht.

Bei Spaziergingen des Hannes Herzog mit seinem Hund im Gemeindegebiet fillt der — stets voll-
kommen friedliche — Pit-Bull Passanten wegen seines angsteinflofenden Korperbaus auf. Diese wen-
den sich darauthin mit der Frage an die Gemeinde, ob die Haltung eines solchen Kampfhundes tat-

sdchlich zuldssig sein konne.

Die Gemeinde Berg erlésst daraufhin — nach Anhérung des Herzog — am 19. Januar 2021 einen Be-
scheid, mit dem Hannes Herzog die weitere Haltung des Hundes untersagt wird (Nummer 1 des Be-
scheids). Die Anordnung in Nummer 1 wird fiir sofort vollziehbar erklart (Nummer 2 des Bescheids).
In Nummer 3 des Bescheids wird fiir den Fall, dass nach Ablauf von zwei Monaten ab Zustellung des
Bescheids die Hundehaltung nicht entsprechend der Anordnung in Nummer 1 des Bescheids aufgege-
ben wurde, ein Zwangsgeld von 1.000,- € angedroht. Weiter ist in Nummer 3 des Bescheids bestimmt,
dass sich die Frist fiir den Fall, dass die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs wieder hergestellt

werden sollte, auf zwei Monate nach Eintritt der Bestandskraft des Bescheids verlangert.

Die Verfiigung in Nummer 1 des Bescheids wird damit begriindet, dass die Hundehaltung ohne Er-
laubnis eine Ordnungswidrigkeit darstelle. Ein berechtigtes Interesse an der Hundehaltung sei nicht
erkennbar. Die Gemeinde habe ein Ermessen, ob und wie sie gegen die ungenehmigte Hundehaltung
vorgehe. Vorliegend sei das Ermessen aus Griinden des iiberwiegenden Allgemeinwohls zu Lasten
von Hannes Herzog ausgeiibt worden, insbesondere da die Gefihrlichkeit eines solchen Hundes stets
vermutet werde und von Gesetzes wegen nicht widerlegt werden konne. Die Anordnung des Sofort-
vollzugs wird damit begriindet, dass der Hund unwiderlegbar gefahrlich und im Hinblick auf den ho-
hen Stellenwert der potenziell gefdhrdeten Rechtsgiiter die Angelegenheit besonders eilbediirftig sei
und deshalb der Eintritt der Bestandskraft nicht abgewartet werden kénne. Im Ubrigen wird auf die
Begriindung der Verfiigung unter Nummer 1 Bezug genommen. Zur Androhung des Zwangsgeldes

(Nummer 3 des Bescheids) wird ausgefiihrt, dass dieses in der bezifferten Hohe ausreichend, aber

Universitiat Wiirzburg Seite 1 von 4 Daniel Kuhn



auch erforderlich erscheine. Dies wird im Einzelnen néher begriindet. Der Bescheid enthélt eine ord-

nungsgeméifle Rechtsbehelfsbelehrung.

Der Bescheid soll an Hannes Herzog durch die Post mit Zustellungsurkunde zugestellt werden. Nach-
dem die Gemeinde hierfiir einen ordnungsgeméiflen Auftrag erteilt hat, sucht der zustéindige Postzu-
steller am 21. Januar 2021 die Wohnung des Hannes Herzog auf. Dieser ist jedoch selbst nicht anwe-
send. In der Wohnung trifft der Zusteller nur die ebenfalls dort lebende Ehefrau des Hannes Herzog,
Maria Herzog (M), an. Unter Beachtung aller in diesem Fall fiir die Zustellung mittels Postzustel-

lungsurkunde zu beachtenden Formalien iibergibt der Zusteller den Bescheid an Maria Herzog.

Etwas spiter am selben Tag, noch bevor Hannes Herzog nach Hause zuriickgekehrt ist und Maria Her-
zog ihm das Schriftstiick iibergeben konnte, wird Hannes Herzog in einen schweren Verkehrsunfall
verwickelt. Wegen seiner erheblichen Verletzungen wird er unmittelbar ins Krankenhaus eingeliefert
und liegt mehrere Wochen im Koma. Nachdem er aus diesem erwacht, wird er am 28. Februar 2021
von der Intensivstation in ein Krankenzimmer verlegt. Noch an diesem Tag bringt ihm seine Ehefrau
die Post ins Krankenhaus und iibergibt auch den Umschlag mit dem Bescheid der Gemeinde vom
19. Januar 2021. Hannes Herzog erhebt daraufhin am 1. Mérz 2021 beim Verwaltungsgericht Miin-
chen Klage gegen den Bescheid, die dort am selben Tag eingeht.

Er teilt unter Beifiigung entsprechender érztlicher Bescheinigungen mit, dass er wegen seines Unfalls
den Bescheid erst am 28. Februar 2021 erstmalig habe lesen konnen. Er bittet, eine etwaige Fristver-

sdumung zu entschuldigen und diese nicht zu seinem Nachteil auszulegen.

Er ist der Auffassung, dass der Bescheid rechtswidrig sei. Die Gemeinde habe {ibersehen, dass sein
Hund vo6llig harmlos sei. Zum Nachweis legt er ein Gutachten eines anerkannten Hundesachverstindi-
gen vor, nach dem der Hund aufgrund eines vorgenommenen Wesenstests als gutmiitig einzustufen
sei. AuBerdem sei ihm, Hannes Herzog, der Hund mittlerweile sehr ans Herz gewachsen. Er habe den
Hund jahrelang beanstandungsfrei gehalten. Jedenfalls reiche es doch, statt der Haltungsuntersagung
einen Leinen- und Maulkorbzwang anzuordnen. Im Ubrigen sei auch die Zwangsgeldandrohung

rechtswidrig.

AuBerdem beantragt Hannes Herzog in seinem Schreiben an das Gericht vom 1. Mérz 2021 einstwei-
ligen Rechtsschutz, um den Hund so lange behalten zu diirfen, bis endgiiltig gerichtlich {iber die Ange-

legenheit entschieden sei.
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Teil II (Abwandlung):

Bei dem Verkehrsunfall am 21. Januar 2021 wird Hannes Herzog so schwer verletzt, dass er wenige
Tage darauf am 27. Januar 2021 verstirbt. Alleinerbin des verstorbenen Hannes Herzog und damit
neue Figentlimerin und Halterin des Hundes ist seine Ehefrau Maria Herzog. Diese méchte den Hund
ihres verstorbenen Mannes gerne behalten. Als sie nach dem Tod ihres Ehemannes dessen Post nun
6ffnet und darin den Bescheid vom 19. Januar 2021 findet, fragt sie sich, ob sie den an ihren verstor-
benen Mann gerichteten Bescheid befolgen und die darin enthaltenen Verfiigungen gegen sich gelten

lassen muss.

Vermerk fiir die Bearbeiter:

Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das — gegebenenfalls hilfsgutachtlich
— auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge die nachfolgen-

den Fragen zu beantworten.

Auf die in der Anlage auszugsweise abgedruckte "Verordnung iiber Hunde mit gesteigerter Aggressi-
vitdt und Gefahrlichkeit (KampthundeV)" wird hingewiesen.

Zu Teil I:

Haben die Klage des Hannes Herzog und sein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz Aussicht auf

Erfolg?

Zu Teil II (Abwandlung):

Die aufgeworfenen Rechtsfragen sind zu erértern. Auf die Erfolgsaussichten eines etwaigen gerichtli-

chen Vorgehens der Maria Herzog gegen den Bescheid vom 19. Januar 2021 ist nicht einzugehen.

Anlage:

Verordnung iiber Hunde mit gesteigerter Agoressivitit und Gefiahrlichkeit (KampfthundeV)

Auf Grund von Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes — LStVG

— [...] erldsst das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:
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§1
(1) Bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder

mit anderen Hunden wird die Eigenschaft als Kampthunde stets vermutet:

- Pit-Bull

- Bandog

- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Bullterrier

- Tosa-Inu.

(2) 'Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhunde vermutet, solange
nicht der zustdndigen Behorde fiir die einzelnen Hunde nachgewiesen wird, dass diese keine gesteiger-
te Aggressivitit und Gefahrlichkeit gegeniiber Menschen oder Tieren aufweisen:

[Es folgt eine Aufzahlung anderer Hunderassen.

’Dies gilt auch fiir Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen als den von Absatz 1

erfassten Hunden.

(3) Unabhingig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als Kampfhund im Einzelfall aus

seiner Ausbildung mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivitét oder Gefahrlichkeit ergeben.

[...]

Universitiat Wiirzburg Seite 4 von 4 Examensvorbereitung Jura



	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	2 SV Samstagsklausur 26. Juni 2021

	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt Probeexamen Aufgabe 6 .pdf
	Vermerk für die Bearbeitung:

	vhb Flyer.pdf

	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	DECKBLATT-VHB beide Kurse
	Sachverhalt_10.04.21

	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	DECKBLATT-VHB beide Kurse
	Sachverhalt_05.06.21

	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt .pdf
	Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf

	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf
	Sachverhalt.pdf



